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Gut zwei Jahre ist es jetzt 
her, dass Covid-19 in unse-
rem Land angekommen ist 
und als erstes und seither 
immer wieder vor allem die 
oft multimorbiden Men-
schen in Alten- und Pflege-
heimen mit voller Wucht 
getroffen hat. Trotz der 
schon länger angespannten 
Personalsituation hat die 
stationäre wie die ambulante Pfle-
ge erhebliche Anstrengungen un-
ternommen, die Herausforderung 
so gut es geht zu bewältigen.

Um die Älteren zu schützen, wurden 
allerdings – häufig aus Sorge vor Haf-
tung und Unkenntnis über Alternati-
ven – viele Pflegeheime sehr rasch und 
oft unverhältnismäßig lange in Qua-
rantäne versetzt und in einer Weise 

nach außen hin abge-
schottet, die Zweifel 
an der Verhältnis-, ja 
Verfassungsmäßig-
keit dieser Maßnah-
men hervorgerufen 
hat. 
Die BAGSO hat die 
politischen Entschei-
dungsträger umge-
hend aufgefordert, 

den massiven Grundrechtseingriffen 
gegenüber Heimbewohnerinnen und 
Heimbewohnern entgegenzutreten 
und dafür zu sorgen, dass auch das 
Recht auf sozialen Austausch im Qua-
rantänefall Bestandteil des Gesund-
heitsschutzes sein muss. Die Konferenz 
der Ministerpräsidenten hat dem dann 
auch kurzfristig Rechnung getragen.
Dennoch haben uns immer wieder 
Berichte über massive Eingriffe in die 

Freiheits- und Selbstbestimmungs-
rechte der Heimbewohnerinnen und 
Heimbewohner erreicht. Und auch 
aktuell kommt es angesichts der hohen 
Infektiosität der Omikron-Variante 
wieder zu heftigen Ausbrüchen in Hei-
men, denen teilweise erneut mit mas-
siven Abschottungsmaßnahmen be-
gegnet wird.
Die Hoffnung, dass mit dem Vor-
handensein von Test- und Impfmög-
lichkeiten die Covid-19-Problematik 
ad acta gelegt werden könne, hat sich 
leider nicht bestätigt. In vielen Ein-
richtungen wurden allerdings rasch 
effektive Schutzmaßnahmen ergriffen. 
Zudem konnte in den Heimen ein 
 hoher Durchimpfungsgrad erreicht 
werden. 
Dass  jedoch weiterhin in einzelnen 
Regionen und Heimen Heimbewoh-
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Alten- und Pflegeheime nach(?) Corona –  
eine Zwischenbilanz aus der Sicht der älteren Menschen 

Von Dr. Regina Görner, Vorsitzende der BAGSO – Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen  

£ Fortsetzung auf Seite 2

Was tun, wenn Altenheimbewohnerinnen und Heimbewohner ihr Leben beenden möchten? Noch 
immer fehlt ein neues Gesetz zum assistierten Suizid. Die Diakonie Wuppertal ermöglicht ihn 
jetzt unter bestimmten Rahmenbedingungen. Der Vorstand der Diakonie Rheinland Westfalen 
Lippe, Christian Heine-Göttelmann, unterstützt die Position des Mitgliedsverbands in der Debatte 
um das selbstbestimmte Sterben.   £ Fortsetzung auf Seite 2
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Aus dem Inhalt
Letzter Wunsch Seite 1–4
Der letzte Wunsch ist es manchmal, 
einfach nur in Frieden sterben zu 
dürfen. Die Diakonie in Wuppertal 
widmet sich diesem hochsensiblen 
Thema in differenzierter Heran-
gehensweise.

Dritter Versuch Seite 5–6
Ende 2019 trat das Gesetz für bessere 
Löhne in der Pflege in Kraft. Im 
Januar 2020 einigte sich die Pflege-
kommission dann auf höhere 
Mindestlöhne. Und seit April gibt es 
einheitliche Lohnuntergrenzen in 
Ost- und Westdeutschland. Die 
Branche reagiert überwiegend positiv.

Zweite Chance Seite 7
Der Deutsche Pflegerat berief jetzt 
einen Expertenrat zu den Themen-
kreisen Pflegewissenschaft, Hebam-
menwissenschaft und Pandemie. 
Zuvor beklagte der Pflegerat eine 
mangelnde Einbindung pflegewis-
senschaftlicher Expertise in der 
Pandemie-Bekämpfung. Das soll nun 
im zweiten Anlauf anders werden.

Erste Klasse Seite 15
Als erstklassig bewerteten Probanden 
den Einsatz von Pflegerobotern in 
einem Pilotprojekt an der Saar. 
Zwischen 2025 und 2030 soll die neue 
Technik frühestens zum Einsatz 
kommen. 

Fo
to

: 
st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m
/a

nd
re

ao
bz

er
ov

a 

Den letzten Wunsch respektieren 
Diakonie Wuppertal ermöglicht  

unter bestimmten Bedingungen assistierten Suizid 
Von Sabine Damaschke, Diakonie Rheinland Westfalen Lippe 

Mehr dazu auf Seite 28
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… Alten- und Pflegeheime nach(?) 
Corona – eine Zwischenbilanz aus 
der Sicht der älteren Menschen 

£ Fortsetzung von Seite 1

nerinnen und Heimbewohner und 
leider auch Beschäftigte und 
Dienstleister, die in den Heimen 
aus- und eingehen, nicht geimpft 
sind, ist besorgniserregend. 
Pflege setzt nun einmal körperliche 
Nähe voraus und die bettlägerigen 
Heimbewohnerinnen und Heim-
bewohner können einer Infektion 
nun einmal nicht ausweichen. Vor 
diesem Hintergrund hält die 
BAGSO die einrichtungsbezogene 
Impfpflicht für unverzichtbar.

Einrichtungs- 
bezogene Impfpflicht 

unverzichtbar
Sofern einzelne Heime für Ange-
hörige sowie Besucherinnen und 
Besucher völlig abgeschottet wer-
den, muss darauf hingewiesen 
werden, dass auch bei Corona- 
Ausbrüchen der Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit und Ange-
messenheit zu berücksichtigen ist. 
Vor allem aber ist angesichts der 
Schwere der Eingriffe in die 
Grundrechte der Menschen vorab 
die Frage zu stellen, welche milde-
ren Alternativen zunächst etab-
liert werden können, statt sämt-
liche Kontakte nach außen und 
oft sogar innerhalb des Heimes 
oder der Stationen selbst zu unter-
binden.
Tatsächlich hat sich schon zu Be-
ginn der Pandemie gezeigt, dass 
Heime sehr unterschiedlich mit 
der Infektionsbedrohung umge-
gangen sind. Nicht alle verfügten 
von Anfang an über die notwendi-
gen Kenntnisse und Erfahrungen 
mit den Grundsätzen von Infek-
tionsprävention und Hygiene. 

Andererseits haben aber viele von 
ihnen durchaus Wege gefunden, 
die Grundrechtseinschränkungen 
für die Bewohnerinnen und Be-
wohner im Infektionsfall mög-
lichst gering zu halten und auch 
unter strikten Zwängen des Infek-
tionsschutzes Nähe und sozialen 
Austausch für die älteren Men-
schen zu ermöglichen.
Die BAGSO hat den von ihr ver-
gebenen GERAS-Preis im vergan-
genen Jahr für Heime ausgeschrie-
ben, die sowohl den notwendigen 
Infektionsschutz gewährleisten als 
auch Lösungen gegen Einsamkeit 
und Isolation während der Pande-
mie sicherstellen konnten. 
Die Wettbewerbsbeiträge haben 
anschaulich gemacht, dass beides 
gleichzeitig möglich ist und dass 
das, anders als oft behauptet wird, 
nicht mit zusätzlichen und unzu-
mutbaren personellen und mate-
riellen Aufwänden verbunden sein 
muss, wohl aber mit Engagement 
und kreativem Umgang mit den 
vorhandenen Ressourcen.
Die BAGSO hätte sich gewünscht, 
dass diese positiven Beispiele in 
der Fachöffentlichkeit nicht nur 
rezipiert, sondern auch als Impuls 
für die Entwicklung weiterer kons-
truktiver Umgangsweisen mit den 
Einschränkungen der Pandemie 
genutzt worden wären. Dafür feh-
len uns derzeit noch Belege.
Nachdem in der Zwischenzeit klar 
geworden sein dürfte, dass wir 
auch in Zukunft mit Corona wer-
den leben müssen und auch neue 
Pandemieherausforderungen 
nicht ausgeschlossen werden kön-
nen, gibt es allen Anlass, an die-
sem Themenfeld weiterzuarbeiten. 
Die Leserinnen und Leser des 
Fachjournals PflegeManagement 
könnten dazu sicherlich wichtige 
Beiträge liefern. Gern trägt die 
BAGSO zur Verbreitung von 
Best-Practice-Beispielen bei, nicht 
zuletzt dann, wenn sie zum Bei-

spiel auch unter Mitwirkung der 
Betroffenen entwickelt wurden.

 „Digitalpakt Alter“ 
unter anderem mit DGB 

und Bitkom
Die Gesellschaft hat – außerhalb 
der Heime – die Kontaktein-
schränkungen nicht zuletzt durch 
digitale Kommunikationsmög-
lichkeiten einigermaßen kompen-
sieren können. Obligatorisches 
WLAN in allen Heimen und 
 Alteneinrichtungen hatte die 
BAGSO bereits 2017 gefordert und 
diesen Aspekt im Frühjahr 2020 
mit einem eigenen Forderungs-
papier zu diesem Thema unter-
strichen. 
Ob und inwieweit dieser An-
spruch inzwischen umgesetzt 
wurde, konnte bisher noch nicht 
untersucht werden. Allerdings 
gibt es zumindest Signale dafür, 
dass immer mehr Heimleitungen 
sich endlich auf den Weg machen, 
die lange überfälligen Investitio-
nen in diesem Bereich in Angriff 
zu nehmen, um ihren Bewohne-
rinnen und Bewohnern den Zu-
gang zur digitalen Welt und damit 
zu Kontakten und sozialer Teil-
habe zu ermöglichen.
Der „Digitalpakt Alter“, den die 
BAGSO im vergangenen Sommer 
gemeinsam mit der Bundesregie-
rung und zivilgesellschaftlichen 
Akteuren, unter anderem dem 

Branchenverband Bitkom und 
dem DGB, geschlossen hat, hat 
sich unter anderem die Aufgabe 
gestellt, weit mehr ältere Men-
schen als bisher für digitale Kom-
munikationsweisen zu qualifizie-
ren, Erfahrungsorte mit digitalen 
Medien in der Fläche zu schaffen 
und die Nutzerperspektive auch 
bei der Entwicklung und Herstel-
lung digitaler Infrastruktur und 
Technologie zum Durchbruch zu 
bringen. Pflegeheime und Alten-
einrichtungen können sich in die-
sem Pakt selbstverständlich ein-
bringen. 
Digitalisierung wird aber natürlich 
auch in anderen Zusammenhän-
gen in den Heimen wichtiger wer-
den. Einige Anbieter haben sich 
dazu bereits auf den Weg gemacht. 
Eine gute digitale Infrastruktur 
wird selbstverständlich auch im 
Wettbewerb innerhalb der Pflege-
branche eine zunehmende Bedeu-
tung erlangen. Damit ändern sich 
auch die Tätigkeitsfelder und Qua-
lifikationsanforderungen der Men-
schen, die in den Heimen und in 
der ambulanten Pflege selbst die 
Dienstleistungen erbringen. 
Das muss sich nicht nur in den 
Ausbildungsordnungen der Pfle-
gekräfte niederschlagen, sondern 
sicher auch bei der Führungskräf-
teauswahl und -qualifizierung. 
Dass zwar einzelne größere Träger 
für den eigenen Bereich bereits 
Qualitätsstandards für Heimlei-

tungen entwickelt haben, ist zu 
begrüßen, dürfte aber für die 
Branche als Ganzes kaum aus-
reichen.
Hier sollte es möglichst bald all-
gemeine Aus-, Fort- und Weiter-
bildungsregelungen geben, die die 
Pflegeheime und die Anbieter in 
die Lage versetzen, nicht nur mit 
den Herausforderungen von Pan-
demien besser umzugehen, son-
dern sich auch als ein attraktives 
Lebensumfeld für die große Zahl 
der Babyboomer anzubieten, die 
inzwischen aus der Erwerbstätig-
keit ausscheiden und zum Beispiel 
angemessene Wohnformen su-
chen, in denen sie ihren Le-
bensabend in seinen unterschied-
lichen Phasen gestalten können. 
Auch hier sind kreative Lösungen 
erwünscht und notwendig.
Nicht nur aus der Industrie ist 
übrigens bekannt, dass solche ho-
hen Qualitätsstandards auch die 
Attraktivität der Berufe und Ar-
beitsplätze gerade in Branchen 
erhöhen konnten, die über Bewer-
bermangel lange geklagt haben. 
Nach unserer Wahrnehmung 
wird dieser Aspekt bei der Fach-
kräfterekrutierung in der Pflege-
branche leider immer noch unter-
schätzt. ◆

Weitere Informationen und Mate-
rialien der BAGSO zum Thema 
Pflege und zur Corona-Pandemie 
unter: www.bagso.de 

Editorial

Vorhang zu …  
und viele Fragen offen  

Von Christian Eckl, Chefredakteur   

Alles hängt mit allem zusam-
men. Die zweifellos dramati-
sche und empörende Entwick-
lung in der Ukraine steht über 
Wochen und Monate hinweg 
völlig zu Recht im Fokus der 
Öffentlichkeit. Andere drän-
gende Probleme geraten dabei 
zwangsläufig etwas in den Hin-
tergrund des öffentlichen Be-
wusstseins. Umso erfreulicher 
erscheint es, dass zum 1. April 
2022 eine bundeseinheitliche 
Erhöhung der Mindestlöhne in 
der Pflege auf den Weg ge-
bracht wurde. Doch das kann 
nur ein Anfang sein. Geld allei-
ne ist keine Lösung der kom-
plexen Problemlage. 

Verbände und Gewerkschaften 
begrüßen die nicht unerhebliche 
Anhebung der Mindestlöhne ganz 
überwiegend als Schritt in die 
richtige Richtung. Auch wenn da-
bei manches noch unbefriedigend 
bleibt. So beklagt etwa der Arbeit-
geberverband der AWO die Exis-
tenz zweier unabhängig nebenei-
nander gültiger Regelwerke. 
Denn die Mindestlöhne sind nur 
für Unternehmen im Geltungsbe-
reich von Tarifverträgen gesetz-

lich verpflichtend. Nicht tarifge-
bundene Einrichtungen müssen 
sich nur daran orientieren. Vor 
diesem Hintergrund fordert der 
Verband einen flächendeckenden 
Tarifvertrag.
Und das bleibt bei Weitem nicht 
die einzige Baustelle. Über die Re-
gelung einer angemessenen Be-
zahlung hinaus müssten Tarifver-
träge weitaus umfassender sein, 
um den hohen körperlichen und 
psychischen Belastungen des Pfle-
geberufes gerecht zu werden, be-
tont die Dienstleistungsgewerk-
schaft ver.di.
Innovationsgeist und gesamtge-
sellschaftliche Initiative sind ge-
fragt. Im politischen Raum wird 

vor dem Hintergrund der Krise in 
der Ukraine jetzt auch wieder 
über die allgemeine Wehrpflicht 
diskutiert. Zwar sind sich Exper-
ten überwiegend einig, dass dies 
nicht unbedingt die zielfüh-
rendste Maßnahme zur Stärkung 
der militärischen Verteidigungs-
kraft ist, aber der Grundgedanke 
eines freiwilligen sozialen oder 
auch verbindlichen gesellschaftli-
chen Jahres für junge Menschen 
ist dadurch wieder stärker in den 
Vordergrund gerückt.
Hier schließt sich der Kreis. Denn 
im Rahmen eines festen Jahres, in 
dem sich junge Menschen für die 
Gesellschaft engagieren, können 
sie durchaus auch im pflegeri-
schen Bereich tätig werden. Wenn 
wir die Pflege in diesem Sinn als 
gesamtgesellschaftliche Aufgabe 
begreifen, stärken wir auch das 
Gemeinschaftsgefühl sowie die 
allgemeine Solidarität mit Pflege-
kräften. Dies kann dann sogar bis 
in den ehrenamtlichen Bereich  
hineinreichen. ◆

Alles hängt mit allem zusammen.

Ihr Christian Eckl

„Bei uns fällt es den Bewohne-
rinnen und Bewohnern nicht erst 
am Mittagstisch auf, dass jemand 
fehlt“, betont Pflegedienstleitung 
Beate Pilny. Über Tod und Trauer 
reden und ein würdiges Sterben 
möglich machen: Das gehört in 
den acht stationären Einrichtun-
gen der Diakonischen Altenhilfe 
Wuppertal schon seit vielen Jah-
ren zum Konzept. Das gesamte 
Personal – von den Pflegekräften 
bis zur Küchenhilfe – ist dafür 
im Sinne einer Hospiz- und Pal-
liativkultur geschult.
Doch wie reagieren, wenn für 
Bewohnerinnen und Bewohner 
klar ist, dass „würdiges Sterben“ 
für sie auch bedeuten kann, ih-
rem Leben mithilfe eines Dritten 
ein Ende zu setzen? Das Bun-
desverfassungsgericht hat das 
Verbot der „geschäftsmäßigen 
Beihilfe“ im Februar 2020 aufge-
hoben und noch einmal klarge-
stellt, dass ein assistierter Suizid 

im Sinne des Selbstbestim-
mungsrechts eines Menschen 
möglich ist. 
„Können wir dann hingehen und 
sagen: Du musst jetzt ausziehen, 
wenn du die Hilfe eines Dritten 
in Anspruch nehmen willst, um 
dich selbst zu töten?“, fragt der 
Wuppertaler Diakonievorstand 
Martin Hamburger.
Ein Jahr lang habe eine Arbeits-
gruppe der Diakonie Wuppertal 
ausführlich über die rechtlichen 
und ethischen Aspekte des assis-
tierten Suizids debattiert, erzählt 
der Pfarrer. Dann wurde ein Po-
sitionspapier erarbeitet, das nun 
Grundlage für den assistierten 
Suizid in den acht stationären 
Alteneinrichtungen ist. 
Damit positioniert sich die Dia-
konie Wuppertal als einer der 
ersten kirchlichen Träger in einer 
kontrovers und bisweilen hitzig 
geführten Debatte um die Ster-
behilfe in Deutschland. Das hat 

£ Fortsetzung von Seite 1
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in den vergangenen Wochen für 
viel mediale Aufmerksamkeit ge
sorgt.

 „Wir wollen nicht 
Richter sein“

„In erster Linie verstehen wir uns 
als Anwalt des Lebens“, betont 
Hamburger, „und tun alles dafür, 
dass ein Mensch nicht zum letz
ten Ausweg des Suizids greift. 
Aber wenn er nach reiflicher 
Überlegung entscheidet, nicht 
mehr weiterleben zu wollen, dann 
sind wir nicht der Richter, der 
urteilt: Das darfst du nicht.“ 
Niemand müsse ausziehen oder 
in die Schweiz fahren, um diesen 
Schritt zu tun. „Wir lassen die 
Menschen nicht alleine, sondern 
respektieren ihre Entscheidung – 
auch, wenn wir sie nach unseren 
ethischen und religiösen Maß
stäben nicht für richtig halten 
mögen.“ 
Weder Pflegekräfte noch Seelsor
gende oder der ambulante Hos
pizdienst beschaffen die tödlichen 
Medikamente und assistieren bei 
deren Einnahme. „Aber natürlich 
bieten unsere Mitarbeitenden an, 
bei Gesprächen dabei zu sein. 
Schließlich sehen wir unsere Auf
gabe darin, beim Sterben zu be
gleiten, nicht aber bei der Selbst
tötung.“ 
Doch wie lässt sich feststellen, 
dass Menschen ihren Entschluss 
wirklich aus freiem, verantwort
lichem Willen gefasst haben und 
nicht etwa, um anderen nicht län
ger zur Last fallen zu wollen?
Eine schwierige Frage, die ein ak
tueller, fraktionsübergreifender 
Gesetzentwurf jetzt mit einem 
„Schutzkonzept“ aus Gutachten, 
verpflichtender Beratung und 
Wartezeit beantwortet. Klar ist 
auch für die Diakonie Wuppertal, 
dass jeder Einzelfall genau ge
prüft werden muss. 
Dafür will sie ein übergeordnetes 
Gremium einrichten, das kon
krete Umsetzungsschritte aus 
ethischrechtlicher Sicht erarbei
tet. Noch fehlen Erfahrungen mit 
dem assistierten Suizid in den 
Einrichtungen. Eine schwierige 
Gratwanderung sei er in jedem 
Fall, räumt Hamburger ein.
„Wir befinden uns in einem Di
lemma, einem unauflösbaren 
Konflikt“, betont auch Diakonie 
RWLVorstand Christian Heine 
Göttelmann. „Man wird mit kei
ner Entscheidung eine weiße 
Weste behalten – moralisch rich
tig handeln und sich nicht schul
dig machen. Denn es stehen sich 
zwei elementare Werte gegen
über: die Freiheit des eigenen 
Willens und der Schutz des Le
bens, dem wir uns ethisch und 
religiös verpflichtet fühlen.“ 
Dennoch sei es wichtig und rich
tig, dem Thema nicht auszuwei
chen, sondern in diakonischen 
Einrichtungen eine Haltung zu 
entwickeln. Insofern unterstütze 
er die Entscheidung der Wupper
taler Diakonie, den assistierten 
Suizid unter bestimmten Rah
menbedingungen zuzulassen.
Der Theologe betont aber auch: 
„Wir brauchen gesellschaftliche 
Rahmenbedingungen für eine 

doch sehr persönliche Entschei
dung. Das wird schwierig. Aber 
ich finde, wir müssen das lösen. 
Schon allein deshalb, weil für den 
sterbenden Menschen das Di
lemma auch unlösbar ist und wir 
ihn nicht alleine lassen dürfen – 
bei jeder seiner Entscheidungen.“

Seelsorgerische 
Angebote verbessern

Dazu hat die Diakonie Wupper
tal sich auf den Weg gemacht. 
Ebenso wie die Ärztekammer, 
die im Mai 2021 ihre Berufsord
nung änderte und den Satz strich, 
dass eine Ärztin oder ein Arzt 
keine Hilfe zur Selbsttötung leis
ten dürfe. Doch rund um ein 
neues Gesetz zum assistierten 
Suizid, das seit zwei Jahren auf 
sich warten lasse, müsse noch 
vieles bedacht und geklärt wer

den, sagt Vorstand Martin Ham
burger.
Er ist froh, dass mit dem neuen 
fraktionsübergreifenden Gesetz
entwurf endlich auch wieder po
litisch Bewegung in das Thema 
kommt. Als Diakonie und Kir
che sollten wir gleichzeitig über
legen, wie wir Suizidprävention 
gestalten und unsere seelsorg
lichen Angebote verbessern kön
nen, damit Menschen ihr Leben 
bis zuletzt als würdevoll empfin
den.“ ◆

Weitere Informationen:
www.diakonie-rwl.de
www.diakoniewuppertal.de

„Wir befinden uns  
in einem Dilemma,  

in einem unauflösbaren 
Konflikt.“  

Diakonie RWL-Vorstand  
Christian Heine-Göttelmann.

„Wir verstehen uns als  
Anwalt des Lebens und  
tun alles dafür, dass ein 

Mensch nicht zum Ausweg  
des Suizids greift.“ 

Diakonievorstand  
Martin Hamburger. 
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Recht   

„Am Lebensende soll jeder Mensch bestimmen 
können, wie er sterben möchte“ 

Positionspapier der Diakonie Wuppertal zum Umgang mit dem  
assistierten Suizid in den diakonischen Einrichtungen    

In einem Positionspapier aus 
dem Februar dieses Jahres legt 
die Diakonie ihre Grundsätze 
und Haltung zur Beihilfe zur 
Selbsttötung dar. Das Positi-
onspapier im Wortlaut: 

0. Präambel
Der Mensch bekommt mit der Gabe 
des Lebens zugleich die Aufgabe, 
das Leben in der Beziehung zu an-
deren Menschen zu gestalten. Von 
Anfang an gibt es auch ein Schei-
tern des Menschen an diesem Auf-
trag und ein schuldig werden an 
anderen Menschen. Zugleich dür-
fen wir im Scheitern und schuldig 
werden auf die Versöhnung durch 
Jesus Christus vertrauen. Die Dia-
konie Wuppertal als Teil der evan-
gelischen Kirche weiß sich dem 
Lebensschutz verpflichtet, zugleich 
achtet sie die Selbstbestimmung des 
Menschen. Eine Stellungnahme der 
Diakonie Wuppertal zur Assistenz 
bei Suizid baut auf dieser bib-
lisch-theologischen Grundlage auf.

1. Vorbemerkung
Seit dem Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts vom 26. Februar 
2020, mit dem der § 217 StGB mit 
dem „Verbot der geschäftsmäßigen 
Förderung zur Selbsttötung“ als 
verfassungswidrig eingestuft und 
aufgehoben wurde, entwickelt sich 
in Politik, Kirche und Gesellschaft 
eine Diskussion mit sehr unter-
schiedlichen Standpunkten zum 
Umgang mit dem assistierten Sui-
zid. Die Diakonie Deutschland hat 
ein Diskussionspapier „Selbstbe-
stimmung und Lebensschutz: Am-
bivalenzen im Umgang mit assis-
tiertem Suizid“ veröffentlicht. Auf-
sichtsrat und Geschäftsführungen 
halten eine Positionierung der Dia-
konie Wuppertal für wichtig. Es 
wurde ein Arbeitskreis, bestehend 
aus Mitgliedern des Aufsichtsrates, 
Geschäftsführungen und Mitarbei-
tenden, gegründet und mehrere 
Diskussionsrunden mit Mitarbei-
tenden aus den diakonischen Ein-
richtungen geführt. Als Ergebnis 
des Diskussionsprozesses ist dieses 
Positionspapier entstanden. Das Pa-
pier gibt die Rahmenbedingungen 
für einen Umgang mit dem assis-
tierten Suizid in der Diakonie Wup-
pertal vor. Diese Leitlinien sollen 
vor allem dazu beitragen, den Mit-
arbeitenden in der Diakonie Wup-
pertal Orientierung im Umgang mit 
dem assistierten Suizid zu geben.

2. Rechtliche Situation

A. Worum geht es nicht? Es geht 
nicht um das Thema Sterbehilfe. 
Hier gibt es verschiedene Formen, 
die zum Teil erlaubt, zum Teil ver-
boten sind. 

Verboten ist: 
•  Tötung auf Verlangen (früher: 

aktive Sterbehilfe). Man darf kei-
nem Menschen – auch wenn er 
dies wünscht – eine Giftspritze 
verabreichen oder ein tödliches 
Medikament einflößen. Das ist 
verboten. 

Erlaubt ist: 
•  Behandlungsabbruch / (früher: 

passive Sterbehilfe). Wenn ein 
Mensch eine Behandlung nicht 
(mehr) will, so muss der Arzt dies 
respektieren, auch wenn der 
Mensch dann sterben wird. 

•  Mögliche Lebensverkürzung 
durch palliative Maßnahme (frü-
her indirekte Sterbehilfe). 
Manchmal sind schwere Symp-
tome am Ende des Lebens, wie 
zum Beispiel Schmerzen oder 
Luftnot, nur noch zu lindern, in-
dem man das Bewusstsein eines 
Menschen durch Medikamente 
dämpft. Unbeabsichtigt kann 
dies zu einem vorzeitigen Tod 
führen. Ziel ist aber die Symp-
tomlinderung. 

B. Was sagt das Urteil und wie ist 
die aktuelle Rechtslage? Der Bun-
desgerichtshof hat sich im Februar 
2020 mit dem Thema Beihilfe zur 
Selbsttötung = assistierter Suizid 
beschäftigt.
Suizid bedeutet: 
Ein Mensch nimmt sich selber das 
Leben, weil er nicht mehr leben 
möchte. Dies ist in Deutschland 
nicht strafbar. Hilft ihm dabei je-
mand, heißt das Beihilfe. Helfen 
meint dabei meist: ein tödliches 
Medikament beschaffen und be-
reitstellen. Auch diese Hilfe ist 
nicht strafbar. Entscheidend ist, 
dass der Mensch das tödliche Me-
dikament selber einnimmt. 
Verboten war durch die Gesetzge-
bung vom 3. Dezember 2015 (§ 217 
Strafgesetzbuch) die sogenannte 
geschäftsmäßige Beihilfe (d. h. auf 
Wiederholung angelegt) durch 
zum Beispiel Sterbehilfevereine 
oder Ärzte. Dieses Verbot haben 
die Richter aufgehoben. 
In der Urteilsbegründung wird ge-
sagt:
•  Jeder Mensch hat das Recht, 

selbstständig über sein Leben 
und seinen Tod zu entscheiden. 
Dieses Recht beinhaltet auch das 
Recht auf einen Suizid. 

•  Menschen dürfen anderen Men-
schen bei einem Suizid helfen 
und machen sich dadurch nicht 
strafbar. Menschen dürfen 
straffrei um Hilfe bitten und eine 
angebotene Hilfe annehmen. 

•  Es besteht kein Anspruch auf 
eine Suizidhilfe, zum Beispiel 
muss ein Arzt dies nicht tun. 

•  Es darf keiner gezwungen wer-
den, Suizidhilfe zu leisten, zum 
Beispiel Ärzte oder Pflegekräfte. 

•  Voraussetzung für eine erlaubte 
Beihilfe ist, dass der Mensch ein-
willigungsfähig ist und der 
Wunsch nach Sterben dauerhaft 
besteht und nicht im Affekt ge-
schieht. So darf man Menschen 
mit einer psychischen Erkran-
kung, zum Beispiel einer Depres-
sion oder Demenz, keine Beihilfe 
leisten. 

C. Die juristische Situation ist 
prozesshaft zu sehen. Zum gegen-
wärtigen Zeitpunkt ist noch nicht 
zu erkennen, wie der Gesetzgeber 
die Vorgabe des Bundesverfas-
sungsgerichtes umsetzen wird. 
Dieses Positionspapier basiert des-
halb auf dem aktuellen juristischen 
Stand und wird in der kommenden 
Zeit entsprechend der dann gülti-
gen Gesetzeslage angepasst wer-
den.

3.  Unsere Haltung in der Frage 
der Beihilfe zur Selbsttötung 

•  Jeder Mensch hat eine Würde. 
Diese Menschenwürde ist unan-
tastbar. 

•  Jeder Mensch ist ein Geschöpf 
Gottes. Im Sterben nimmt Gott 
das Leben zurück. 

•  Das Sterben gehört zum Leben 
dazu. Im Auftrag Gottes möch-
ten wir Menschen in ihrem letz-
ten Lebensabschnitt gut beglei-
ten. 

•  Jeder Mensch soll selbstbestimmt 
so leben, wie er möchte. Auch am 
Lebensende soll jeder Mensch 
bestimmen können, wie er ster-
ben möchte. 

•  Wir haben Respekt vor der Per-
son, ihrer Spiritualität und Hal-
tung. Wir respektieren den 
Wunsch, sterben zu wollen. 

•  Wir fragen nach den Gründen, 
warum jemand sterben will, zum 
Beispiel Schmerzen, Trauer, Be-
lastung der Familie, Angst, see-
lische Erkrankung. 

•  Wenn ein Mensch einen Sterbe-
wunsch äußert, suchen wir ge-
meinsam nach alternativen Hil-
fen: Wir bieten Gespräche und 
Unterstützung an und zeigen 
 Alternativen zur Selbsttötung auf.

•  Wir vermitteln, wo es angezeigt 
ist, psychologische und psychia-
trische Hilfe. 

•  Wir lassen einen Menschen, der 
einen Suizid plant, nicht allein 
und werden ihn auf seinem Weg 
begleiten.

•  Unsere Haltung ist: Wir helfen 
beim Sterben, aber nicht bei der 
Selbsttötung. 

•  Wir wollen nicht, dass die Selbst-
tötung zu einer „normalen“ Art 
des Sterbens wird. 

•  Wir kooperieren mit dem hospiz-
lichen und palliativen Netzwerk 
in Wuppertal, um Menschen den 

bestmöglichen Zugang zu diesem 
zu gewährleisten. 

•  Wir stärken die Suizidpräven-
tion.

4.  Unsere Grundsätze in den 
diakonischen Einrichtungen 

•  Suizidassistenz gehört nicht zum 
Leistungsspektrum diakonischer 
Einrichtungen. 

•  Wir begleiten den Menschen im 
Sterbeprozess. Wir helfen aber 
nicht bei der Selbsttötung. 

•  Mitarbeitende der Diakonie 
Wuppertal werden bei ihrer Ar-
beit keine Hilfe zur Selbsttötung 
leisten. 

•  Darüber hinaus wird kein 
hauptamtlicher oder ehrenamt-
licher Mitarbeitender dienstver-
pflichtet, einen suizidalen Men-
schen zu begleiten. 

•  Der ambulante Hospizdienst bie-
tet eine Begleitung an. 

•  Ein Mensch mit Selbsttötungs-
absicht muss nicht aus unserer 
stationären Einrichtung auszie-
hen – bzw. er wird auch weiter-
hin von unserer mobilen Pflege 
betreut. 

•  Wenn jemand in unserer Einrich-
tung mit einem Sterbehelfer in 
Kontakt treten will, kann er das 
tun. Wir werden darum bitten, 
dass bei den Gesprächen jemand 
aus unserer Einrichtung dabei 
sein darf. 

•  Äußert ein Mensch den Wunsch 
zu sterben, begleiten wir ihn wei-
terhin und bieten ihm alternative 
Hilfestellungen zum Suizid an. 

•  Wir werden Sterbehilfe-Organi-
sationen oder Personen, die Ster-
behilfe anbieten, keine Werbung 
für ihr Anliegen in unseren Häu-
sern ermöglichen. 

•  Die einzelnen Gesellschaften der 
Diakonie Wuppertal erstellen 
 einen für sie passenden hand-
lungsleitenden Prozess, in dem 
Aufgaben und Verantwortlich-
keiten klar geregelt werden.

5.  Unterstützung  
der Mitarbeitenden 

•  Wir sehen es als unsere Verant-
wortung an, die konkret betroffe-
nen Mitarbeitenden mit einzube-
ziehen und zu unterstützen.

•  Die Diakonie Wuppertal hat eine 
diverse Mitarbeiterschaft. Die 
Haltung zum Suizid ist in Religi-
onen und Kulturkreisen unter-

schiedlich. Dies wird berücksich-
tigt und respektiert. 

•  Wir bieten Mitarbeitenden Ge-
sprächsmöglichkeiten zum 
Thema Sterben/Selbsttötung an, 
zum Beispiel in Teambespre-
chungen, Seelsorgegesprächen 
und Supervisionen. 

•  Wir bieten den Mitarbeitenden 
regelmäßige Schulungen, Fort- 
und Weiterbildungen zum Um-
gang mit Sterben, Tod und Trauer 
an. 

•  In unseren Einrichtungen ist eine 
Hospiz- und Palliativkultur im-
plementiert; diese unterstützt die 
Mitarbeitenden durch festgelegte 
Abläufe und Rituale bei ihrer 
 Arbeit mit Sterbenden und dient 
der Suizidprophylaxe. 

•  Mit dem ambulanten Hospiz-
dienst, den kooperierenden Pal-
liativärzten, der Allgemeinen 
Ambulanten Palliativversorgung 
(AAPV) und der Spezialisierten 
Ambulanten Palliativversorgung 
(SAPV) stellen wir den Mitarbei-
tenden bei Bedarf fachliche Ex-
pertise zur Seite. 

•  Wir machen den assistierten Su-
izid zum Thema. Zur Informa-
tion aller Mitarbeitenden sind 
einrichtungsinterne Veranstal-
tungen geplant. 

•  Das Thema Sterben/assistierter 
Suizid wird in die Ausbildung 
für Berufe des Gesundheits- und 
Sozialwesens aufgenommen. 

6.  Unsere Forderungen an Poli-
tik, Gesellschaft und Kirche 

Wir fordern: 
•  ein Klima zu fördern, das verhin-

dert, dass Menschen sich in un-
terschiedlichen Lebenssituatio-
nen als Last empfinden. 

•  genügend Fachkräfte, um ange-
messene Beratungs- und Beglei-
tungsprozesse umsetzen zu kön-
nen. 

•  den Ausbau der sozialpsychiatri-
schen Versorgung, der psycholo-
gischen Beratung und weitere 
Angebote der Suizidprävention. 

•  bessere Rahmenbedingungen für 
die Pflege und Betreuung. 

•  einen Ausbau der Palliativversor-
gung. 

•  eine Verbesserung der seelsorger-
lichen Angebote.   ◆

Wuppertal, im Februar 2022
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Anzeige

Wirtschaft 

Mindestlohn in der Pflege steigt
Zum 1. April 2022 für ungelernte Pflegehilfskräfte auf 12,55 Euro,  

für einjährig qualifizierte Pflegehilfskräfte bundeseinheitlich auf 13,20 Euro 

Im November 2019 trat das Ge
setz für bessere Löhne in der 
Pflege (Pflegelöhneverbesse
rungsgesetz) in Kraft. Im Ja
nuar 2020 einigte sich die 
 Pfle gekommission auf höhere 
Mindestlöhne für Beschäftigte 
in der Altenpflege: In vier Stu
fen sollten sie steigen. Seit 
April 2022 gibt es einheitliche 
Lohnuntergrenzen in Ost und 
Westdeutschland.

Die Entlohnung in der Pflege sei 
ein wichtiger Baustein für die At-
traktivität des Pflegeberufs. In der 
für Fragen der Entlohnung zustän-
digen Arbeitsgruppe 5 der Konzer-
tierten Aktion Pflege (KAP) habe 
daher Einigkeit darüber bestan-
den, dass die Entlohnungsbedin-
gungen verbessert werden sollen, 
so das Bundesgesundheitsministe-
rium. Und weiter:
„Mit dem Gesetz für bessere Löhne 
in der Pflege (Pflegelöhneverbesse-
rungsgesetz) wurde im Arbeitneh-
mer-Entsendegesetz (AEntG) die 
rechtliche Grundlage dafür ge-
schaffen. So stärkt das Pflegelöh-
neverbesserungsgesetz die Hand-
lungsfähigkeit der Pflegekommis-
sion, die nach der Art der Tätigkeit 
oder der Qualifikation der Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer 
unterschiedliche Mindestentgelt-
sätze beschließen soll. Zudem 
wurde auch das Verfahren zur Er-
streckung tarifgestützter Arbeits-
bedingungen unter Beteiligung 
arbeitsrechtlicher Kommissionen 
des sogenannten Dritten Weges 
gesetzlich klargestellt.“ 
Im Bereich der Alten- bzw. Lang-
zeitpflege gilt auf der Grundlage 
des Arbeitnehmer-Entsendegeset-
zes bereits seit August 2010 ein 

spezieller Pflegemindestlohn, der 
seit dem 1. Januar 2015 auch für 
die ambulante Krankenpflege gilt. 
Mit der aktuell geltenden Vierten 
Verordnung über zwingende Ar-
beitsbedingungen in der Pflege-
branche (4. PflegeArbbV) wird der 
Mindestlohn für ungelernte Pfle-
gehilfskräfte bis zum 1. April 2022 
in vier Schritten spürbar auf 
12,55 Euro einheitlich in Ost- und 
Westdeutschland angehoben. 
Für einjährig qualifizierte Pflege-
hilfskräfte steigt der Lohn eben-
falls in vier Schritten zum 1. April 
2022 bundeseinheitlich auf 13,20 
Euro. Ab dem 1. Juli 2021 gibt es 
zudem erstmals einen Mindest-
lohn für Pflegefachkräfte in Höhe 
von 15 Euro, der zum 1. April 2022 
nochmals auf 15,40 Euro steigt. 
Vom neuen Pflegemindestlohn 
profitieren viele Pflegekräfte, ins-
besondere auch in Ostdeutschland 
und in ländlichen Gebieten. Für 
Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer, die nicht vom Pflegemin-
destlohn erfasst sind, gilt zudem 
seit 2015 in Deutschland ein allge-
meiner gesetzlicher Mindestlohn, 
der zuletzt zum 1. Januar 2021 auf 
9,50 Euro brutto/Stunde gestiegen 
ist. 

Festlegung des 
Pflegemindestlohns

Pflegemindestlöhne entstehen so: 
Die nach einem gesetzlich ge-
regelten Verfahren zu besetzende 
Pflegekommission aus weltlichen 
und kirchlichen Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmervertreterinnen und 
-vertretern aus der Pflege spricht
dafür Empfehlungen über Min-
destarbeitsbedingungen (Mindest-
entgelte, Urlaub) aus, die das Bun-

desministerium für Arbeit und 
Soziales anschließend durch 
Rechtsverordnung verbindlich 
machen kann. 
Der Pflegemindestlohn gilt grund-
sätzlich für alle Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer in Pflege-
betrieben (nicht hingegen für pri-
vate Haushalte als Arbeitgeber; 
hier gilt der allgemeine gesetzliche 
Mindestlohn). Er beträgt für un-
gelernte Pflegehilfskräfte nach der 
4. PflegeArbbV seit dem 1. April
2021 11,80 Euro brutto/Stunde in
den alten Ländern und Berlin bzw.
11,50 Euro brutto/Stunde in den
neuen Ländern (ohne Berlin).
Ab dem 1. September 2021 gelten
bundeseinheitliche Regelungen.
Dabei orientiert sich der persönli-
che Geltungsbereich bei Pflegekräf-
ten nunmehr an der formalen
Qualifikation, bei Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmern aus
anderen Bereichen des Betriebes
daran, ob sie im Umfang von min-
destens 25 Prozent ihrer vereinbar-
ten Arbeitszeit gemeinsam mit
Bezieherinnen und Beziehern von
Pflegeleistungen tagesstrukturie-
rend, aktivierend, betreuend oder
pflegend tätig werden, insbeson-
dere als Alltagsbegleiterinnen und
-begleiter, Betreuungskräfte, As-
sistenzkräfte oder Präsenzkräfte. 
Soweit die 4. PflegeArbbV nicht 
gilt, gilt der allgemeine gesetzliche 
Mindestlohn. 
Eine weitere Möglichkeit zur Schaf-
fung von Mindestentgelten in der 
Altenpflege ist die Erstreckung 
 eines Tarifvertrags, der Mindest-
entgelte (wie auch andere Min-
destarbeitsbedingungen) regelt, 
durch Rechtsverordnung auf die 
Pflegebranche, wenn dies die Ta-
rifvertragsparteien gemeinsam 

beantragen. Die Erarbeitung des 
Tarifvertrags selbst ist aufgrund 
der verfassungsrechtlich geschütz-
ten Tarifautonomie Sache der So-
zialpartner in der Branche. 
Höhere Pflegemindestlöhne kön-
nen zu höheren Pflegesätzen und 
damit höheren Eigenanteilen in 
der Pflege führen. Pflegebedürftige 
und ihre Familien sind vor einer 
Überforderung bei den Eigen-
anteilen in der Pflege zu schützen. 
Die Bundesregierung prüft derzeit, 
in welcher Form dies umgesetzt 
werden kann. Zu einer Entlastung 
der Pflegebedürftigen trägt zudem 
bei, wenn Bundesländer die Inves-
titionskosten der Pflegeeinrichtun-
gen finanzieren. 
Hinsichtlich der Finanzierung der 
Pflegekosten und damit auch der 
Höhe der Eigenanteile gilt es, eine 
gesamtgesellschaftlich akzeptierte 
Finanzierungslösung zu entwi-
ckeln, die sowohl die Interessen 
der Beitragszahlerinnen und Bei-
tragszahler als auch die Bedarfe 
der Pflegebedürftigen und die Si-
tuation der Angehörigen sorgsam 
berücksichtigt. 
Eine erste Maßnahme hierzu 
wurde bereits auf den Weg ge-
bracht: Mit dem am 1. Januar 2020 
in Kraft getretenen Angehöri-
gen-Entlastungsgesetz sollen un-
terhaltsverpflichtete Kinder erst ab 
einem Jahresbruttoeinkommen 
von mehr als 100.000 Euro heran-
gezogen werden, wenn ihre pflege-
bedürftigen Eltern Leistungen der 
Hilfe zur Pflege beziehen.“
In Einrichtungen, die unter den 
Pflegemindestlohn fallen, arbeiten 
laut Bundesgesundheitsministe-
rium rund 1,2 Millionen Beschäf-
tigte. Dort, wo der spezielle Pflege-
mindestlohn nicht gelte (zum Bei-

spiel in Privathaushalten), gelte der 
allgemeine gesetzliche Mindest-
lohn, betont das BMG. Der beträgt 
seit Anfang dieses Jahres 9,82 Euro 
pro Stunde.
Perspektivisch sieht die Empfeh-
lung der Pflegekommission weiter 
folgende Regelungen vor: Für Pfle-
gefachkräfte erhöht sich der Pfle-
gemindestlohn von derzeit 15,00 
Euro auf 17,10 Euro ab 1. Septem-
ber dieses Jahres, ab 1. Mai 2023 
steigt er auf 17,65 Euro und ab 
1. Dezember 2023 auf 18,25 Euro;
das bedeutet bei einer 40-Stunden- 
Woche ein Grundentgelt von 3.174
Euro monatlich.
Für Pflegekräfte mit ein- bzw.
zweijähriger Ausbildung steigt
der Mindestlohn von derzeit
12,50 Euro auf 14,60 Euro ab
1. September 2022 sowie auf 14,90
Euro ab 1. Mai 2023 und auf 15,25
Euro ab 1. Dezember 2023; da-
mit kommen dann Beschäftigte
bei einer 40-Stunden-Woche
auf ein Monatsgrundentgelt von
2.652 Euro.
Für Pflegekräfte ohne Ausbildung
wird der Mindestlohn von derzeit
12,00 Euro auf 13,70 Euro ab
1. September 2022 angehoben, ab
1. Mai 2023 auf 13,90 Euro und ab
1. Dezember 2023 auf 14,15 Euro;
das entspricht bei einer 40-Stun-
den- Woche einem Monatsgrund-
entgelt von rund 2.461 Euro.
Zudem erhöht sich der Urlaub  s-
anspruch für Pflegekräfte von der-
zeit 26 Tagen pro Jahr auf 27 Tage
im Jahr 2022 und 29 Tage ab 2023
bei einer Fünftagewoche. ◆

Weitere Informationen:
www.bundesgesundheits 
ministerium.de

http://www.bundesgesundheitsministerium.de
https://mpg-gruppe.de/
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Überwiegend Zustimmung gibt 
es aus der Pflegebranche für 
die Vereinbarung der Pflege-
kommission für eine stufenwei-
se Erhöhung der Mindestlöhne 
in der Pflege. Die meisten be-
grüßen die Vorschläge der pari-
tätisch mit Vertreterinnen und 
Vertretern von Arbeitgeber- 
und Arbeitnehmerverbänden 
sowie der Arbeitsrechtlichen 
Kommissionen von Diakonie 
Deutschland und des Deutschen 
Caritasverbandes besetzten 
Kommission. Allerdings mah-
nen viele auch strukturelle Ver-
besserungen an, die durch die 
Erhöhung der Lohnuntergren-
zen nicht gelöst seien.

So sieht die Vereinte Dienstleis
tungsgewerkschaft (ver.di) das 
Grundproblem in der Altenpflege 
auch durch die jetzt von der 
 Pflegekommission empfohlenen 
beachtlichen Steigerungen des 
Pflegemindestlohnes nicht gelöst. 
„ver.di arbeitet in der Pflegemin
destlohnkommission mit, um für 
die Beschäftigten so viel wie 
 möglich rauszuholen. Die jetzt 
empfohlenen Steigerungen sind 
auch nicht gering, aber über einen 
Mindestlohn sind die Personal
probleme in der Altenpflege nicht 
zu lösen“, sagt Sylvia Bühler, Mit
glied im ver.diBundesvorstand. 
Weder mache dieses Lohnniveau 
den Pflegeberuf attraktiv, noch 
werde dadurch das Abwandern 
von Pflegefachpersonen ins Kran
kenhaus gestoppt. „Der Mindest
lohn sorgt ausschließlich dafür, 
eine jahrelang praktizierte Aus
beutung vieler Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer vor allem bei 
kommerziellen Pflegekonzernen 
zu verhindern.“
Bühler mahnt Verhandlungen 
und Abschlüsse von Tarifverträ
gen an: „Für eine Bezahlung, die 
der großen Verantwortung und 
hohen körperlichen und psychi
schen Belastung gerecht wird, und 
anständige Arbeitsbedingungen 
braucht es umfassende Tarifver
träge.“ 
Dafür seien die gewerkschaftliche 
Organisation und die Entschlos
senheit der Beschäftigten entschei
dend. Es brauche aber auch Arbeit
geber, die bereit seien, Tarifverträge 
abzuschließen. „So wie bisher, mit 
oft wochenlangen Arbeitskämpfen 
in einzelnen Einrichtungen, um 
Arbeitgeber überhaupt an den Ver
handlungstisch zu zwingen, ist die 

Pflegebranche tarifpolitisch nicht 
zu ordnen.“
Für den bpa Arbeitgeberverbands
präsident und Kommissionsmit
glied Rainer Brüderle hat die Pfle
gekommission dagegen „zum 
wiederholten Male bewiesen, dass 
sie für die Pflegenden in großer 
Einigkeit der Branche zu sehr gu
ten Ergebnissen kommt. Die Pflege 
ist und bleibt damit ein attraktiver 
Arbeitsmarkt. Schon die Mindest
bedingungen werden von vielen 
anderen Branchen auch nicht an
nähernd erreicht. Damit wird das 
Gerede von angeblich schlecht be
zahlten Pflegekräften hoffentlich 
aufhören. In bewährter Art und 
Weise hat die Kommission bereits 
zum fünften Mal einen einstimmi
gen Beschluss gefasst, der Verläss
lichkeit und Stabilität in der Pflege 
für die kommenden zwei Jahre 
garantiert.“ 

bpa: „Ergebnis schafft 
Klarheit“

Der stellvertretende Präsident des 
bpa Arbeitgeberverbands und stell
vertretendes Kommissionsmit
glied, bpaPräsident Bernd Meurer, 
ergänzt: 
„Das Ergebnis schafft Klarheit bei 
den unteren Haltelinien für die 
Altenpflege. Damit verdienen Voll
zeitfachkräfte zum Einstieg min
destens über 3.000 Euro. Die Kom

mission hat ein einmütiges, 
trägerübergreifendes und reprä
sentatives Signal für die Wert
schätzung der Pflegenden ausge
sandt.“ 
Diakonie Deutschland, der Deut
sche Evangelische Verband für Al
tenarbeit und Pflege e. V. (Devas) 
und der Verband diakonischer 
Dienstgeber in Deutschland e. V. 
(VDS) begrüßen die Einigung. „Es 
ist erfreulich, dass es durch den 
Beschluss der Pflegekommission 
gelungen ist, die Mindestlöhne in 
der Pflege schrittweise anzuhe
ben“, sagt Maria Lohender, Vor
ständin Sozialpolitik der Diakonie 
Deutschland. 
„Für eine Verbesserung der Ar
beitsbedingungen in der Alten
pflege ist allerdings zwingend er
forderlich, die Personalausstattung 
zu verbessern und das Personalbe
messungsverfahren konsequent 
umzusetzen. Nur eine echte Ent
lastung der Pflegekräfte stärkt 
langfristig die Attraktivität der 
Pflegeberufe, verhindert Überlas
tungen und Abwanderungen.“
Wilfried Wesemann, Vorstands
vorsitzender des Devad freut sich, 
„dass die Beschäftigten in der Al
tenpflege nun branchenweit von 
attraktiven Bedingungen profitie
ren können. Im Zusammenspiel 
mit der ab September geltenden 
Tarifpflicht in der Altenpflege, die 
Tarifbindung zu einer Vorausset

zung für den Abschluss von Ver
sorgungsverträgen mit den Kos
tenträgern macht, werden die 
Arbeitsbedingungen nun weiter 
nach unten abgesichert.“
Und für Dr. Ingo Habenicht, Vor
standsvorsitzender des VdDD 
zeigt der Beschluss, „dass wir mit 
der Pflegekommission ein bran
chenrepräsentatives und bewähr
tes Gremium haben, um pragma
tische und ausgewogene Lösungen 
zu finden. Hervorzuheben ist hier 
der verlässliche Einsatz der Mit
glieder der Arbeitsrechtlichen 
Kommission Deutschland für at
traktive Arbeitsbedingungen in 
der Pflegebranche. Doch höhere 
Löhne können zu höheren Pflege
sätzen und damit zu höheren Ei
genanteilen in der Pflege führen. 
Es braucht nun eine politische 
Lösung zur Deckelung der Ei
genanteile, um Pflegebedürftige 
und deren Angehörige vor finan
zieller Überforderung zu schüt
zen.“ 
Insbesondere begrüßt Habenicht 
die Festsetzung der Laufzeit des 
Beschlusses auf 21 Monate: „Dies 
bietet den Einrichtungen wirt
schaftliche Planungssicherheit, um 
die Entgelterhöhungen langfristig 
finanzierbar zu machen. Eine regi
onale Differenzierung, die die un
terschiedlichen wirtschaftlichen 
Situationen ebenso wie die diver
sen Refinanzierungswege berück

sichtigt, wäre jedoch wünschens
wert gewesen.“

Nur geringe 
Auswirkungen bei 
kirchlichen Trägern

Nach Einschätzung der diakoni
schen Unternehmen und Einrich
tungen haben die Ergebnisse der 
Pflegekommission nur geringe di
rekte Auswirkungen. Die Ver
dienste nach den diakonischen 
Tarifwerken, einschließlich der 
Zusatzleistungen wie etwa Pflege 
und Schichtzulagen, Kinder und 
Zeitzuschläge, Beiträge zur kirch
lichen Betriebsrente sowie eine 
Jahressonderzahlung lägen weiter
hin über dem vereinbarten Pflege
mindestlohn. 
Die Ergebnisse aus der Pflegekom
mission dienten nun als Grundlage 
für eine Rechtsverordnung durch 
den Bundesminister für Arbeit 
und Soziales zur Festsetzung von 
Mindestarbeitsbedingungen in der 
Pflege. Die Rechtsverordnung soll 
zum 1. Mai 2022 in Kraft treten.
Genau das ist ver.di ein Dorn im 
Auge: „Trotz der Verbesserungen 
bleibt die Pflegekommission hinter 
den Regelungen des zwischen  
ver.di und dem Arbeitgeberver
band BVAP ausgehandelten Tarif
vertrags Altenpflege zurück, des
sen Erstreckung auf die gesamte 
Pflegebranche vor fast genau einem 

Wirtschaft     

Überwiegend Zustimmung  
in der Branche  

zur Erhöhung der Mindestlöhne
Klärungsbedarf beim Verhältnis der Beschlüsse der Pflegemindestlohnkommission  

und den Regelungen des Pflegelöhneverbesserungsgesetzes 

„Für eine Bezahlung,  
die der hohen körper- 

lichen und psychischen 
Belastung gerecht wird, 
braucht es umfassende 

Tarifverträge.“  

Sylvia Bühler, ver.di. 
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„Ein einmütiges, 
trägerübergreifendes  

Signal für die  
Wertschätzung  

der Pflegenden.“ 

Bernd Meurer, Vizepräsident  
des bpa Arbeitgeberverbands. 
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„Nur eine echte  
Entlastung der Pflege- 
kräfte stärkt langfristig  

die Attraktivität der 
Pflegeberufe.“ 

Maria Loheide, Vorständin 
Sozialpolitik der Diakonie 

Deutschland.
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„Es existieren de facto  
zwei Regelwerke für die 
Bezahlung von Pflege- 

kräften unabhängig 
nebeneinander.“ 

AWO-Bundesvorsitzender  
Jens Schubert. 
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Anzeige

Jahr von den Arbeitsrechtlichen 
Kommissionen von Caritas und 
Diakonie abgelehnt wurde“, kriti
siert Vorstand Bühler: „Damals 
wurde auch behauptet, der Tarif
vertrag sei zu schlecht. Aber was 
jetzt auf dem Tisch liegt, zeigt, dass 
der Weg über den Tarifvertrag der 
bessere ist.“
So sieht es auch der Bundesver
band der Arbeiterwohlfahrt, AWO. 
Er begrüßt zwar  grundsätzlich alle 
Maßnahmen, die zu einer Verbes
serung der Löhne in der Pflege 
führen und dem Berufszweig so zu 
mehr Anerkennung verhelfen. 

Dazu gehöre auch die beschlossene 
schrittweise Anhebung des Pflege
mindestlohns bis 2024. 
Der Verband sieht aber darin nur 
einen Zwischenschritt. An einem 
allgemeinverbindlichen Tarifver
trag Pflege führe langfristig kein 
Weg vorbei. AWO Bundesvor
standsvorsitzender Jens M. Schu
bert erklärt dazu: 
„Es ist ein gutes Signal, dass die 
Entlohnung der Arbeitsleistung 
der Beschäftigten in der Alten
pflege sich der in der Kranken
pflege annähert. Mit dieser Anhe
bung trägt ein langer Kampf für 

angemessenere Gehälter in der 
Pflege endlich Früchte. Allerdings: 
Der Beschluss über die schrittweise 
Erhöhung gilt nur bis Anfang 2024. 
Was danach kommt, ist offen und 
wird in jedem Fall aufwendig neu 
verhandelt werden müssen, wäh
rend Lebenshaltungskosten und 
Ansprüche an die beruflich Pfle
genden absehbar auch danach wei
ter steigen werden. Für langfristig 
tragfähige Gehaltsstrukturen 
brauchen wir den auf alle Arbeits
verhältnisse erstreckten Tarifver
trag Pflege, der grundsätzliche 
 Sicherheit schafft.“

Klärungsbedarf sieht der Verband 
beim Verhältnis der Beschlüsse der 
Pflegemindestlohnkommission 
und den Regelungen des Pflege
löhneverbesserungsgesetzes. „Die 
Kassen haben erstmalig eine Über
sicht über die geltenden Tarifver
träge und eine Berechnung der 
Durchschnittslöhne in der Alten
pflege nach Bundesländern veröf
fentlicht. Ab September wird auch 
für nichttarifgebundene Einrich
tungen mindestens die Orientie
rung an diesen Werten zu einer 
Zulassungsvoraussetzung werden. 
Somit existieren de facto zwei Re

gelwerke für die Bezahlung von 
Pflegekräften unabhängig neben
einander. Das zeigt einmal mehr, 
wie sinnvoll alternativ ein flä
chendeckender Tarifvertrag wäre“, 
so Gero Kettler, Geschäftsführer 
des Arbeitgeberverbands AWO 
Deutschland.  ◆

Weitere Informationen:
www.awo.org
www.bpa.de
www.devap.de
www.verdi.de

Der Deutsche Pflegerat be-
klagt eine mangelnde Einbin-
dung der pflegewissenschaft-
lichen Exper tise in den 
Beiräten und Expertenräten 
auf Bundesebene während der 
Corona-Pandemie. Als Reak-
tion hat der DPR jetzt einen 
Expertinnen- und Expertenrat 
Pflegewissenschaft/Hebam-
menwissenschaft und Pande-
mie einbe rufen.

„Die politische Bühne in Berlin hat 
sich bei der Beteiligung der Profes
sion Pflege in der Pandemie
bekämpfung trotz eines massiven 
Drängens des Deutschen Pflegerats 
und seiner Mitgliedsverbände so
wie von Wissenschaftsverbänden 
kaum bewegt“, beklagt die Präsi
dentin des Deutschen Pflegerats 
e. V., Christine Vogler. 
Mit der Einberufung des Expertin
nen und Expertenrats werde jetzt 
ein klares Statement gesetzt und 

gleichzeitig aufgezeigt, was 
Deutschlands Pflegewissenschaft 
leiste und brauche. Dieses Wissen 
müsse zum Schutz der Bevölke
rung genutzt werden.
Vogler: „Die Pflege in Deutschland 
muss greifbar werden. Sie muss 
sich in ihrer Profession und Wis
senschaft deutlich Gehör verschaf
fen – denn Deutschland kann es 
sich nicht mehr leisten, dass die 
pflegerische Expertise ignoriert 
wird und andere Wissenschafts
disziplinen für die Pflege spre
chen.“
Ziel des Expertinnen und Exper
tenrats sei es, eine bessere gesund
heitliche  Versorgung zu sichern, 
Qualität einzufordern und eine 
Allianz in der Bevölkerung für die 
pflegerische Versorgung zu bilden. 
Genutzt, gebündelt und sichtbar 
gemacht werden soll das Wissen, 
welches bereits im Rahmen der 
Pandemie in der Pflege geschaffen 
wurde. 

Darüber hinaus sei es wichtig, For
schungsschwerpunkte der Pflege 
zu identifizieren und Schritte ein
zufordern, die es ermöglichen, die 
bestehenden Forschungslücken 

baldmöglichst zu schließen. Dies 
sei insbesondere wichtig, um pfle
gebedürftige, kranke und vulne
rable Personen auch weiterhin 
schützen zu können.
Die Arbeitsergebnisse des Exper
tinnen und Expertenrats werden 
als Stellungnahmen, Handlungs 
und PolicyEmpfehlungen aus der 
Profession Pflege und der Pflege
wissenschaft heraus enthalten – wie 
auch Hintergrundinformationen. 
Der Expertinnen und Expertenrat 
ist das erste Mal am 10. März 2022 
virtuell zusammengekommen. Als 
Sprecher wurde Prof. Dr. Thomas 
Fischer (Dresden) bestätigt. Bis 
zum Mai 2022 soll eine erste Stel
lungnahme zum Umgang mit der 
CoronaPandemie und der fortbe
stehenden pandemischen Situatio
nen veröffentlicht werden.
Der Expertinnen und Expertenrat 
setzt sich aus Wissenschaft lerinnen 
und Wissenschaftlern deutscher 
Hochschulen zusammen, die unter 

anderem zu den Auswirkungen der 
Pandemie auf pflegebedürftige und 
kranke Menschen und Möglich
keiten zu deren Schutz geforscht 
haben. Die Mitglieder des Exper
tinnen und  Expertenrats Pflege
wissenschaft/Hebammenwissen
schaft und Pandemie sind:
Prof. Dr. Nicola Bauer (Bochum), 
Prof. Dr. Katrin Balzer (Lübeck), 
Prof. Dr. Christa Büker (Bielefeld), 
Dr. Martin Dichter (Köln), Prof. Dr. 
Astrid Elsbernd (Esslingen), Prof. 
Dr. Thomas Fischer (Dresden), 
Prof. Dr. Margareta Halek (Wit
ten), Prof. Dr. Annegret Horbach 
(Frankfurt), Prof. Dr. Annett Horn 
(Münster), Andreas Kocks MScN 
(Bonn), Prof. Dr. Kirsten Kopke 
(Hannover), Prof. Dr. Günter 
Meyer (Wolfsburg), Dr. Peter Ny
dahl (Kiel), Dr. AnnaHenrikje 
Seidlein (Greifswald). ◆

Weitere Informationen:
https://deutscher-pflegerat.de

Nachrichten       

Deutscher Pflegerat beruft Expertenrat
Reaktion „auf mangelnde Einbindung der Pflege auf Bundesebene“ 

„Deutschland kann es sich nicht 
mehr leisten, dass die pflegeri-
sche Expertise ignoriert wird.“ 
Christine Vogler, Präsidentin des 
Deutschen Pflegerats.
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„Die vorläufigen Finanzergeb-
nisse der gesetzlichen Kranken-
kassen für das Jahr 2021 sind 
durch die im Jahr 2021 vorge-
nommene Vermögensabführung 
der Krankenkassen an den Ge-
sundheitsfonds zur Stabilisie-
rung der Beitragssätze geprägt: 
So weisen die Krankenkassen 
ein Defizit von rund 5,8 Milliar-
den Euro aus, während die Fi-
nanzreserven der Krankenkas-
sen zum Stichtag 31. Dezember 
2021 bei rund elf Milliarden 
Euro lagen.“ Das berichtet das 
Bundesgesundheitsministeri-
um. 

Und weiter: „Dies entspricht in 
etwa einer halben durchschnitt
lichen Monatsausgabe und damit 
mehr als dem Doppelten der 
 Mindestrücklage. Dagegen ver
buchte der Gesundheitsfonds ei
nen Überschuss von rund 1,4 Mil
liarden Euro. Die Liquiditäts
reserve des Gesundheitsfonds 
betrug zum Stichtag 17. Januar 
2022 rund 7,9 Milliarden Euro.
Bundesgesundheitsminister Prof. 
Karl Lauterbach (SPD): „Die 
 Pandemie hat die Bilanzen der 
Krankenkassen auch im ver
gangenen Jahr deutlich geprägt. 
Die gesetzliche Krankenversiche
rung steht damit vor großen fi
nanziellen Herausforderungen. 
Die Zahlen für das letzte Jahr zei
gen aber auch: Durch den zusätz
lichen Bundeszuschuss und den 
Abbau der Finanzreserven ist es 
uns gelungen, dass die Beitrags
zahler nicht übermäßig belastet 
worden sind. Die Beiträge mög
lichst stabil zu halten – das ist 
auch mit Blick auf das laufende 
und das nächste Jahr unser Ziel. 
Dafür werden wir frühzeitig die 
Weichen stellen.“

Finanzentwicklung nach 
Krankenkassenarten

Alle Krankenkassenarten ver
zeichneten im vergangenen Jahr 
durch die Vermögensabführung 
Defizite: Für die Allgemeinen 
Ortskrankenkassen (AOK) betrug 
das Minus 4.163 Millionen Euro, 
für die Ersatzkassen 576 Millionen 
Euro, für die Betriebskrankenkas
sen (BKK) 480 Millionen Euro, für 
die Innungskrankenkassen (IKK) 
409 Millionen Euro und für die 
Knappschaft 104 Millionen Euro. 
Die Landwirtschaftliche Kranken
kasse, die nicht von der Vermö
gensabführung betroffen war, 

schloss das Jahr 2021 mit einem 
Defizit in Höhe von 31,2 Millionen 
Euro ab.
In dieser Heterogenität der Finanz
ergebnisse spiegeln sich auch die 
unterschiedliche Verteilung der 
Finanzreserven der einzelnen 
Krankenkassen als Maßstab für 
die Vermögensabführung an den 
Gesundheitsfonds wider. Von den 
rund acht Milliarden Euro ha
ben die AOKn etwa 4,2 Milliar
den Euro, die Ersatzkassen etwa 
2,3 Milliarden Euro, die BKKn 
rund 783 Millionen Euro, die 
IKKn 481 Millionen Euro und die 
Knappschaft rund 187 Millionen 
Euro aufgebracht.

Ergebnis des 
Gesundheitsfonds

Der Überschuss des Gesundheits
fonds in 2021 von rund 1,4 Milli
arden Euro hängt maßgeblich da
mit zusammen, dass sich die Bei
tragseinnahmen in der GKV 
besser entwickelt haben, als in der 
Prognose des Schätzerkreises von 
Oktober 2020 erwartet wurde. 
Dennoch blieb der Zuwachs der 
Beitragseinnahmen mit 3,4 Pro
zent – wie bereits im Vorjahr 
(2020: 1,9 Prozent) – deutlich hin
ter den langjährigen Verände
rungsraten mit durchschnittlich 
über vier Prozent zurück. Deshalb 
war es in 2021 wichtig, mit der 
Vermögensabführung der Kran
kenkassen an den Gesundheits
fonds und einem ergänzenden 

Bundeszuschuss in Höhe von fünf 
Milliarden Euro die Beitrags
satzanstiege in der GKV zu be
grenzen.
Zur Bewältigung der CoronaPan
demie trägt der Bund einen Groß
teil der Ausgaben für pandemiebe
dingte Zahlungsverfahren, die aus 
der Liquiditätsreserve des Gesund
heitsfonds erfolgen. Hierunter fal
len unter anderem Ausgleichszah
lungen für Krankenhäuser, Auf
wendungen für CoronaTests und 
für Impfungen gegen Covid19. 
Insgesamt wurden rund 17,4 Mil
liarden Euro aus der Liquiditätsre
serve des Gesundheitsfonds zur 
Verfügung gestellt, wovon der 
Bund rund 17,2 Milliarden Euro an 
den Gesundheitsfonds erstattet 
hat.
Die Liquiditätsreserve des Ge
sundheitsfonds betrug zum Ende 
des Geschäftsjahres 2021 (Stichtag 
17. Januar 2022) rund 7,9 Mil
liarden Euro. Hierbei ist zu be
rücksichtigen, dass diese unter 
anderem aufgrund von gesetzlich 
geregelten Sonderzuweisungen an 
die Krankenkassen in Höhe von 
2,1 Milliarden Euro im Jahresver
lauf 2022 wieder sinken wird. 
Hierbei handelt es sich um Aus
schüttungen von Mitteln oberhalb 
der Mindestreserve des Gesund
heitsfonds und Entnahmen aus der 
Liquiditätsreserve zur Kompensa
tion von Mindereinnahmen der 
Krankenkassen infolge der Rege
lungen zur Entlastung von Be
triebsrentnerinnen und rentnern.

Einnahmen und 
Ausgaben der 

Krankenkassen

Die Einnahmen der Krankenkas
sen, die sie in erster Linie durch 
vorab festgelegte Zuweisungen aus 
dem Gesundheitsfonds erhalten, 
sind um 7,1 Prozent auf 278,6 Mil
liarden Euro gestiegen. Darin ent
halten sind neben dem ergänzen
den Bundeszuschuss von fünf Mil
liarden Euro, den der Bund an die 
GKV gezahlt hat, auch die wieder 
als Zuweisungen an die Kranken
kassen ausgezahlten Beträge der 
Vermögensabführung. Ferner sind 
die Einnahmen aus Zusatzbeiträ
gen, die durchschnittlich in einer 
Höhe von 1,28 Prozent von den 
Krankenkassen erhoben wurden, 
enthalten.
Dem stehen Gesamtausgaben von 
284,3 Milliarden Euro gegenüber, 
wovon rund acht Milliarden Euro 
auf die Vermögensabführung der 
Krankenkassen an den Gesund
heitsfonds entfallen. Die Ausgaben 
für Leistungen und Verwaltungs
kosten verzeichneten bei nahezu 
unveränderten Versichertenzahlen 
einen Zuwachs von 5,4 Prozent auf 
274,5 Milliarden Euro.
Die Leistungsausgaben stiegen um 
5,7 Prozent, die Verwaltungskos
ten sanken dagegen um 0,3 Pro
zent. Insgesamt stiegen die Ausga
ben der GKV gegenüber 2020 um 
rund 14 Milliarden Euro. Hiervon 
entfällt fast die Hälfte auf die Aus
gabensteigerungen im Kranken

hausbereich und bei den Arznei
mitteln.
Die Krankenkassen weisen Mehr
ausgaben für Heilmittel von 
16,5 Pro zent bzw. 1,5 Milliarden 
aus. Dieser starke Ausgabenanstieg 
ist insbesondere auf Vergütungs
anpassungen als Ergebnis der Ver
handlungen und Schiedssprüche 
nach § 125 SGB V und zum klei
neren Teil auf einen Wiederanstieg 
der Behandlungsmengen gegen
über dem Pandemiejahr 2020 zu
rückzuführen.
Bei der Interpretation der vorläu
figen Finanzergebnisse ist grund
sätzlich zu berücksichtigen, dass 
die Ausgaben in einigen Leistungs
bereichen von Schätzverpflichtun
gen geprägt sind, da dort die Ab
rechnungsdaten zum Meldezeit
punkt nur unvollständig vorliegen. 
Diese Unsicherheiten gelten insbe
sondere im Bereich der vertrags
ärztlichen und vertragszahnärzt
lichen Vergütung.

Weitere Entwicklung

Die endgültigen Finanzergebnisse 
der Krankenkassen für das Ge
samtjahr 2021 werden ebenso wie 
die Daten des 1. Quartals 2022 
Mitte Juni 2022 vorliegen.
Für das Jahr 2022 konnte der 
durchschnittliche Zusatzbeitrags
satz in der GKV im Jahr 2022 
durch die Zahlung eines er
gänzenden Bundeszuschusses von 
14 Milliarden Euro weitestgehend 
stabilisiert werden. Zum 1. Januar 
2022 haben zwar 19 Kranken
kassen ihre Beitragssätze erhöht, 
jedoch sind die Zusatzbeitrags
sätze für 68 Krankenkassen stabil 
geblieben. Bei neun Krankenkas
sen konnten sie sogar abgesenkt 
werden.
Nach geltender Rechtslage wird der 
ergänzende Bundeszuschuss von 
14 Milliarden Euro ab dem Jahr 
2023 entfallen und die GKV vor 
große finanzielle Herausforderun
gen stellen. Die Bundesregierung 
wird rechtzeitig Maßnahmen er
greifen, um die stabile und verläss
liche Finanzierung der gesetzli
chen Krankenversicherung sicher
zustellen.“ ◆

Weitere Informationen:
www.bundesgesundheits 
ministerium.de

Politik 

Vorläufiges Finanzergebnis  
für die GKV 2021:  

5,8 Milliarden Euro Defizit 
Bundesgesundheitsministerium: Finanzreserven der Krankenkassen lagen  

zum Stichtag 31. Dezember 2021 bei rund elf Milliarden Euro

„Die gesetzliche Krankenversicherung steht vor großen finanziellen Herausforderungen.“ 
 Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. 
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Der Verband der Privaten Kran
kenversicherung sträubt sich 
 gegen die Verlängerung des 
Schutzschirms für Pflegeeinrich
tungen. Bundesgesundheits
minister Karl Lauterbach (SPD) 
hält diese Verlängerung für ge
boten und hat sein Haus eine 
entsprechende Verordnung er
arbeiten lassen. Danach soll der 
Rettungsschirm bis Ende Juni 
verlängert werden. In seiner 
„Stellungnahme zum Entwurf ei
ner Dritten Verordnung zur Ver
längerung von Maßnahmen zur 
Aufrechterhaltung der pflegeri
schen Versorgung während der 
durch das Coronavirus SARS
CoV2 verursachten Pandemie“ 
begründet der PKV seine Ableh
nung:

„Eine weitere, nicht an die aktuelle 
Entwicklung der Pandemie ange-
passte Verlängerung der Regelun-
gen des Pflege-Rettungsschirms bis 
zum 30. Juni 2022 ist nicht ange-
zeigt. Insbesondere das jetzige Ver-
fahren zur Erstattung der Minder-
einnahmen der Pflegeeinrichtun-
gen ist intransparent und nützt 
nicht der Versorgung der Pflege-
bedürftigen. Eine Erstattung von 
Mindereinnahmen erscheint nur 
für Fälle von Angebotseinschrän-
kungen durch hoheitliche Maß-
nahmen erforderlich. Die Erstat-
tung der Kosten der notwendigen 
Testungen in den Pflegeeinrich-
tungen über den Pflege-Rettungs-
schirm ist beizubehalten. 
Der PKV-Verband weist erneut auf 
die verfassungsrechtlich fragwür-
dige Ungleichbehandlung der So-

zialen (SPV) und der Privaten Pfle-
geversicherung (PPV) hin. Die 
Aufwendungen der PPV für den 
Pflege-Rettungsschirm liegen bei 
sieben Prozent der Gesamtkosten. 
Es ist nicht nachvollziehbar, dass 
die SPV einen steuerfinanzierten 
Aufwendungsersatz erhält, die Pri-
vatversicherten die pandemiebe-
dingten Kosten hingegen über ihre 
Beiträge selbst finanzieren müssen. 
Zugleich müssen sie mit ihren 
Steuerzahlungen den Zuschuss an 
die SPV finanzieren. Diese Doppel-
belastung durch Steuern und Bei-
träge für den gleichen Zweck ver-
stößt gegen das Grundgesetz.“
Mit ihrer Ablehnung stehen die 
privaten Krankenversicherer aber 
weitgehend alleine: Die Bundes-
arbeitsgemeinschaft der Freien 
Wohlfahrtspflege wie auch der 
Bundesverband privater Anbieter 
sozialer Dienste bpa und der 
GKV-Spitzenverband begrüßen 
dagegen das Vorhaben. 

Bundesarbeits 
gemeinschaft der Freien 

Wohlfahrtspflege:
„Die Verbände der BAGFW begrü-
ßen die Verlängerung des Schutz-
schirms für die Pflegeeinrichtun-
gen nachdrücklich. 
Zwar werden sich die Minderein-
nahmen in den Pflegeeinrichtun-
gen aufgrund der Impfungen und 
des Schutzes, der davon für die 
pflegebedürftigen Menschen und 
die Einrichtungen ausgeht, voraus-
sichtlich immer mehr verringern, 
dennoch bedarf es vor allem wegen 
der Mehraufwendungen für die 

Hygiene- und Schutzmaßnahmen 
sowie der erforderlichen Testungen 
zum Beispiel von Mitarbeitenden, 
Besucherinnen und Besuchern 
oder auch der  Bewohnerinnen und 
Bewohner weiterhin des Schutz-
schirms nach § 150 SGB XI. Diese 
Mehrkosten können auch nicht in 
die Pflegesätze eingepreist werden, 
da diese pandemiebedingten Kos-
ten dann den Eigenanteil weiter 
erhöhen würden.
Des Weiteren kommt es insbeson-
dere in den Pflegeeinrichtungen 
und Regionen mit hohen Infek-
tionsraten und Reinfektionen trotz 
Impfung zu einem Nachfragerück-
gang. Generell sind die Angehöri-
gen vor dem Hintergrund des 
 hohen Infektionsgeschehens im 
Frühjahr vergangenen Jahres nach 
wie vor zurückhaltend, ihre pfle-
gebedürftigen Angehörigen in ei-
ner Einrichtung versorgen zu las-
sen. Des Weiteren begünstigt die 
Kurzarbeit die Pflege zu Hause.

Bundesverband privater 
Anbieter sozialer 
Dienste (bpa):

Sobald sich die Arbeitssituation 
aber wieder durch Rückkehr an 
den Arbeitsplatz normalisiert, 
wird die Nachfrage wieder zuneh-
men. Daher darf das bestehende 
Platzangebot nicht abgebaut wer-
den. Des Weiteren können Plätze 
auch wegen verhängter Quarantä-
nen nicht belegt werden. Diese drei 
Faktoren bedingen Mindereinnah-
men, die Pflegeeinrichtungen ge-
genwärtig nicht kompensieren 
können.“

„Der bpa begrüßt den Verord-
nungsentwurf ausdrücklich. Die 
Verlängerung der coronabeding-
ten Regelungen zur Aufrechter-
haltung der pflegerischen Versor-
gung ist angemessen und gerecht-
fertigt.
Es ist richtig und wichtig, dass den 
Pflegeeinrichtungen durch das 
Kostenerstattungsverfahren nach 
§ 150 Abs. 2 SGB XI (Pflege-Ret-
tungsschirm) auch weiterhin die 
nötige wirtschaftliche Sicherheit 
gegeben wird. Dies schützt die 
pflegerische Infrastruktur und da-
mit auch die Beschäftigten sowie 
die Pflegebedürftigen. Unterstützt 
durch die fortschreitende Impf-
kampagne  kann der verantwor-
tungsvolle Weg zurück zu einer 
normalen Versorgung gegangen 
werden. Gleichwohl wird dieser 
noch einige Zeit in Anspruch neh-
men.  (…) 
Wie wichtig der Pflege-Rettungs-
schirm für die Aufrechterhaltung 
der Versorgungsstruktur in der 
Pandemie ist, wurde erst kürzlich 
erneut durch eine von der Bank für 
Sozialwirtschaft durchgeführte 
Umfrage gezeigt. Wie die Umfrage 
ergab, haben Pflegedienste und be-
sonders stationäre Einrichtungen 
und Tagespflegen weiterhin mit 
Auslastungsdefiziten infolge von 
gesetzlichen Auflagen, Nachfrage-
einbrüchen und Personalausfällen 
durch Krankheit sowie Kindernot-
betreuung zu tun. Bislang haben 
etwa 90 Prozent der befragten Ein-
richtungen Leistungen des Pflege- 
Rettungsschirms in Anspruch ge-
nommen oder haben dies noch 
vor.“

Spitzenverband 
der Gesetzlichen 

Krankenversicherungen: 

„Aus Sicht des GKV-Spitzen-
verbandes war es von Beginn an 
wichtig, die stationäre und a mbu-
lante Pflege über einen Schutz-
schirm abzusichern. Zwar sind 
erhebliche Erfolge bei der Pande-
miebekämpfung zu verzeichnen. 
Die älteren pflegebedürftigen 
Menschen sind inzwischen über-
wiegend geimpft. Auch das Pfle-
gepersonal hat ein Impf angebot 
erhalten und größtenteils genutzt. 
Gleichwohl ist die Pandemie noch 
nicht beendet, neue Virusvarian-
ten bergen zusätz liche Risiken.
Angesichts der weiterhin bestehen-
den pandemiebedingten Ein-
schränkungen und Risiken für 
Pflegebedürftige und Pflegende 
halten wir daher die mit dem vor-
liegenden Verordnungsentwurf 
vorgesehene Verlängerung der 
Maßnahmen zur Aufrechterhal-
tung der pflegerischen Versorgung 
bis zum 30. September 2021 für 
sachgerecht. Zielstellung muss es 
sein, dass bei weiter abklingendem 
Pandemiegeschehen alle Beteilig-
ten, die Pflegebedürftigen, die Pfle-
genden und die Pflegekassen wie-
der verantwortungsvoll zu norma-
len Verhältnissen zurückkehren 
können.“ ◆

Weitere Informationen:
www.bagfw.de
www.bpa.de
www.gkv-spitzenverband.de
www.vdek.com

Politik 

Verlängerung PflegeRettungsschirm:  
PKV dagegen, GKV, bpa und BAGFW dafür

Gesetzliche Krankenversicherer: „Verlängerung sachgerecht“ –  
Private Krankenversicherer: „Verfassungsrechtlich fragwürdige Ungleichbehandlung“ 

Anzeige

http://www.bagfw.de
http://www.bpa.de
http://www.gkv-spitzenverband.de
http://www.vdek.com
http://www.relias.de/veranstaltungen
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Der GKV-Spitzenverband hat 
Dr. Susanne Wagenmann zur 
alternierenden Vorsitzenden 
des Verwaltungsrates gewählt. 
Sie tritt damit die Nachfolge 
von Dr. Volker Hansen, der als 
Gründungsverwaltungsratsvor-
sitzender bisher die Arbeitge-
benden an der Spitze des Ver-
waltungsrates vertreten hatte. 
Hansen ist aus Altersgründen 
ausgeschieden.

Nach ihrer Wahl erklärte Dr. Su
sanne Wagenmann: „Der gesetz
lichen Krankenversicherung droht 
ein gewaltiges Finanzierungsprob
lem. Wir brauchen deshalb drin
gend Strukturreformen, damit die 
Krankenversicherung auch in Zu
kunft leistungsfähig und finanzier
bar bleibt. Dafür stehen wir als 
Arbeitgebende sowohl innerhalb 
der Selbstverwaltung als auch ge
genüber der Politik gerne als Part
ner für einen konstruktiven Dialog 
zur Verfügung.“
Uwe Klemens, alternierender Vor
sitzender des Verwaltungsrates 
und Vertreter der Versicherten, 
gratulierte herzlich: „Mit Frau Wa
genmann haben wir wieder eine 
Kennerin sowohl des Gesundheits
wesens als auch der Pflegeversiche
rung für dieses wichtige Amt ge

winnen können. Ich freue mich auf 
eine offene und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit!“
Damit bildet Susanne Wagen
mann auf Seiten der Arbeitgeben
den zusammen mit Uwe Klemens, 
der als Vertreter der Versicherten 
über langjährige Erfahrung als al
ternierender Verwaltungsratsvor
sitzender beim GKVSpitzenver
band verfügt, dessen neue Doppel
spitze. Der Verwaltungsrat dankte 
Dr. Volker Hansen: „Es waren 
Jahre der intensiven, vertrauens
vollen und erfolgreichen Zusam
menarbeit, für die ich mich bei 
Volker Hansen im Namen des 
Verwaltungsrates, aber auch per
sönlich von ganzem Herzen be
danke“, so Uwe Klemens.
Dr. Volker Hansen dankte den 
Mitgliedern des Verwaltungsrates, 
dem Vorstand sowie den Mitarbei
terinnen und Mitarbeitern des 
Verbandes für die ebenso profes
sionelle wie vertrauensvolle Zu
sammenarbeit. Seit der Mitglieder
versammlung im Jahr 2007, die der 
erste Schritt auf dem Weg zur Er
richtung des GKVSpitzenverban
des als gemeinsamer Verband aller 
gesetzlichen Krankenkassen war, 
stand er als Arbeitgebervertreter 
an der Spitze des Verwaltungs
rates. 

„Es waren spannende Zeiten in der 
Gesundheits und Pflegepolitik, 
dabei haben wir in der Selbstver
waltung viel für die Versicherten 
und Beitragszahlenden erreicht. 

Deshalb schaue ich heute mit 
Dankbarkeit, aber auch mit einem 
gewissen Stolz auf die Jahre beim 
GKVSpitzenverband zurück“, so 
Hansen.

Susanne Wagenmann ist promo
vierte Volkswirtin und Leiterin der 
Abteilung Soziale Sicherung bei 
der Bundesvereinigung der Deut
schen Arbeitgeberverbände (BDA). 
Sie ist seit vielen Jahren im Ge
sundheitswesen zu Hause und war 
unter anderem in leitender Posi
tion in der ärztlichen Selbstverwal
tung sowie einer Landespflege
kammer beschäftigt. 
Ehrenamtlich ist sie als Mitglied 
im Kuratorium des Instituts für 
Qualitätssicherung und Transpa
renz im Gesundheitswesen, als 
alternierende Vorsitzende des Vor
stands der Bundesarbeitsgemein
schaft Rehabilitation e. V., als Mit
glied des Geschäftsführenden Vor
stands der Gesellschaft für Sozialen 
Fortschritt e. V. sowie als Mitglied 
im Beirat des Verbands für Sicher
heit, Gesundheit und Umwelt
schutz bei der Arbeit e. V. aktiv. 
Darüber hinaus ist sie alternie
rende Verwaltungsratsvorsitzende 
bei der AOK Nordost sowie alter
nierende Vorsitzende des Auf
sichtsrates des AOKBundesver
bandes GbR.  ◆

Weitere Informationen:
www.gkv-spitzenverband.de

Nachrichten       

GKV-Spitzenverband

Dr. Susanne Wagenmann neue 
Verwaltungsratsvorsitzende

Die promovierte Volkswirtin und Leiterin der Abteilung Soziale Sicherung bei der Bundesvereinigung  
der Deutschen Arbeitgeberverbände folgt Dr. Volker Hansen

„Wir brauchen dringend Strukturreformen, damit die Kranken-
versicherung auch in Zukunft leistungsfähig und finanzierbar bleibt.“ 
Dr. Susanne Wagenmann.
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Nachrichten

Gesetzliche Krankenkassen erwarten 2023 
Defizit von 17 Milliarden Euro

Es drohe eine Erhöhung des Zusatzbeitrages um 1,0 bis 1,1 Prozent  

Die gesetzlichen Krankenkassen 
in Deutschland befürchten für 
2023 ein Minus in ihren Kassen 
von rund 17 Milliarden Euro. Um 
diese Lücke zu schließen, so der 
Spitzenverband der Gesetz-
lichen Krankenversicherungen, 
müsste der Zusatzbeitrag um 
1,0 bis 1,1 Prozentpunkte stei-
gen – wenn der Gesetzgeber 
nicht gegensteuere.

Für das laufende Jahr könne man 
zwar von weitgehend stabilen Kas

senfinanzen ausgehen, möglich sei 
dies aber nur dank der zusätz
lichen Mittel, die der GKV 2022 
zur Verfügung stehen, erläuterte 
die Vorstandsvorsitzende des 
GKV  Spitzenverbandes, Dr. Doris 
Pfeiffer, gegenüber dem Handels
blatt. Dazu gehören die ergänzen
den Bundesmittel und die Zufüh
rungen aus der Liquiditätsreserve, 
die nach jetzigem Stand für 2023 
wegfallen.
Im Gespräch mit dem Handels
blatt forderte Pfeiffer daher: „Wenn 

ein flächendeckender erheblicher 
Anstieg der Zusatzbeiträge im 
nächsten Jahr vermieden werden 
soll, ist es dringend notwendig, 
dass die Bundesregierung 
schnellstmöglich Reformmaßnah
men ergreift und den entsprechen
den Finanzbedarf bereits in den 
Eckwerten für den Bundeshaushalt 
berücksichtigt.“ 
Mindestens die im Koalitionsver
trag vereinbarte Erhöhung der Bei
träge für ALGIILeistungsbezie
hende und die Dynamisierung des 

Bundeszuschusses für versiche
rungsfremde Leistungen sollten 
hier angesetzt werden. Ausgaben
deckende Beiträge für ALGII 
Empfangende würden Mehrein
nahmen der GKV von bis zu zehn 
Milliarden Euro bedeuten.
„Um die Finanzierungslücke im 
Jahr 2023 zu schließen, muss aber 
auch auf der Ausgabenseite für 
eine spürbare Entlastung gesorgt 
werden“, betonte Pfeiffer gegen
über dem Handelsblatt. Beispiels
weise würden die gesetzlichen Kas

sen durch eine dauerhafte Reduzie
rung der Mehrwertsteuer auf 
Arzneimittel auf sieben Prozent 
jährlich rund sechs Milliarden 
Euro sparen. ◆

Weitere Informationen:
www.gkv-spitzenverband.de

http://www.gkv-spitzenverband.de
http://www.gkv-spitzenverband.de
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Im Zeitraum von März 2021 bis 
Februar 2022 wurde das Hilfs- 
und Pflegehilfsmittelverzeich-
nis (HMV) des GKV-Spitzen-
verbandes überarbeitet, aktuell 
umfasst es über 37.000 Pro-
dukte. Die 41 Produktgruppen 
werden anlassbedingt und tur-
nusmäßig fortgeschrieben; so 
können relevante medizinische 
und technische Erkenntnisse 
sowie neueste Entwicklungen 
möglichst schnell in der Hilfs-
mittelversorgung bei den Versi-
cherten ankommen.

Die Ergebnisse und weitere Infor-
mationen werden jährlich in einem 
Fortschreibungsbericht zusam-
mengefasst. Den fünften Bericht 
hat der GKV-Spitzenverband frist-
gerecht dem Bundesgesundheits-
ministerium übergeben.
„Hilfs- und Pflegehilfsmittel in 
Höhe von rund 9,8 Milliarden 
Euro haben GKV-Versicherte im 
Jahr 2021 erhalten. In den letzten 
zwölf Monaten wurde das Hilfs- 
und Pflegehilfsmittelverzeichnis 
weiter überarbeitet, es wurden 
über 2.300 Produkte neu aufge-
nommen, darunter zahlreiche di-
gitale Innovationen. So sorgen die 
Fortschreibungen dafür, dass un-
sere Versicherten Hilfs- und Pfle-
gehilfsmittel von hoher medizini-
scher und technischer Qualität 
erhalten“, so Gernot Kiefer, stell-
vertretender Vorstandsvorsitzen-
der des GKV-Spitzenverbandes, 
anlässlich der Fertigstellung des 
fünften Fortschreibungsberichtes.
Binnen Jahresfrist wurden acht 
von insgesamt 41 Produktgruppen 

überarbeitet – dazu gehören Berei-
che wie Orthesen/Schienen, zum 
Verbrauch bestimmte Pflegehilfs-
mittel, Inkontinenzhilfen, Stoma-
artikel und Blindenhilfsmittel. 
Neu aufgenommen wurden 2.311 
Produkte, 466 wurden aktualisiert 
und 215 Produkte, die veraltet sind 
oder nicht mehr hergestellt wer-
den, wurden aus dem Verzeichnis 
gelöscht. 
Für Diabetikerinnen und Diabe-
tiker stehen jetzt noch mehr Hilfs-
mittel nach neuestem technologi-
schen Fortschritt für die Insulin-

therapie bereit. Zu den Produkten 
gehören sogenannte AID-Sys-
teme, die Insulin automatisch do-
sieren. Die Insulinabgabe wird 
individuell angepasst, zu hohe 
Werte werden selbstständig korri-
giert. Diese neue Technologie 
hilft, Hyper- oder Hypoglykämien 
deutlich zu reduzieren. Versi-
cherte können so unbeschwerter 
am gesellschaftlichen Leben teil-
haben, ohne umständlich Blut-
zuckerwerte zu ermitteln und sich 
selbst Insulin injizieren zu müs-
sen. 
Gegenwärtig wird die neue Pro-
duktgruppe 30, Hilfsmittel zum 
Glukosemanagement, entwickelt, 
in der diese Hilfsmittel zusam-
mengeführt werden. Dadurch kön-
nen zukünftig Ärzteschaft, Leis-
tungserbringende und die Kran-
kenkassen diese Produkte leichter 
identifizieren und sie können Ver-
sicherte zielgerichteter beraten und 
versorgen. 

Erweitertes 
Leistungsangebot bei 

den Blindenhilfsmitteln 
Eine der wichtigsten Neuerungen 
in der zurückliegenden Überarbei-
tung ist die neu gefasste und erwei-
terte Indikation für Blindenhilfs-
mittel. Auch psychische Belastun-
gen oder zerebrale Störungen 
können zu Sehbeeinträchtigungen 
führen, die funktionell einer 
Blindheit gleichzusetzen sind. Be-
troffene haben jetzt auch Anspruch 
auf Blindenhilfsmittel. So gibt es 
unter anderem an der Brille befes-
tigte Miniatur-Kamerasysteme, die 

nahezu jegliche Art von Schrift 
vorlesen sowie Objekte und Perso-
nen erkennen und benennen kön-
nen.
Versicherte werden auf Kosten ih-
rer Krankenkasse in der Bedie-
nung dieser anspruchsvollen digi-
talen Hilfsmittel geschult, hier 
wurde die Zahl der Schulungs-
stunden auf zehn erhöht. Ziel ist 
es, dass die Geräte mit all ihren 
Funktionen bestmöglich genutzt 
werden können und so zu mehr 
Lebensqualität beitragen.
Für Menschen mit eingeschränk-
ter Mobilität der oberen Glied-
maßen können Essen und Trinken 
eine unüberwindliche Herausfor-
derung darstellen. Die Hilfsmittel 
der Produktgruppe 02, Adaptions-
hilfen, unterstützen sie dabei und 
fördern ihre Selbstständigkeit. Der 
im Berichtszeitraum neu in das 
Hilfsmittelverzeichnis aufgenom-
mene halbautomatische Speise-
roboter ahmt hierzu die Bewe-
gungsabläufe eines menschlichen 
Armes nach. Auf diese Weise kann 
die Benutzerin oder der Benutzer 
zwischen verschiedenen Speisen 
wählen und den Essvorgang 
selbstständig steuern.
GKV-Versicherte haben Anspruch 
auf eine mehrkostenfreie Versor-
gung mit Hilfs- und Pflegehilfs-
mitteln. Leistungserbringende wie 
Sanitätshäuser, Orthopädiefachge-
schäfte oder Hörakustiker müssen 
stets aktiv über diesen Versor-
gungsanspruch informieren, eine 
Auswahl an mehrkostenfreien 
Hilfsmitteln anbieten und auf 
eventuelle Mehrkosten ausdrück-
lich hinweisen.

Gernot Kiefer, stellvertretender 
Vorstandsvorsitzender des GKV- 
Spitzenverbandes, betont: „GKV- 
Versicherte haben einen Anspruch 
auf eine mehrkostenfreie Versor-
gung. Die Beratung bei jeder 
mehrkostenfreien Versorgung ist 
eine zentrale Pflicht der Leistungs-
erbringenden. Wer sich für Extras 
bei Hilfs- und Pflegehilfsmitteln 
entscheidet, soll dies aktiv, gut in-
formiert und eigenständig tun 
können.“
An der Überarbeitung und Fort-
schreibung des Hilfsmittel- und 
Pflegehilfsmittelverzeichnisses für 
GKV-Versicherte sind zahlreiche 
Akteure beteiligt: Patientenvertre-
tungen, Hersteller- und Leistungs-
erbringerorganisationen, die Me-
dizinischen Dienste sowie die 
Krankenkassen und ihre Ver-
bände. 
Für eine umfassende Analyse der 
aktuellen Versorgungsrealität und 
zur Stärkung und Bündelung der 
Synergien werden zudem regel-
mäßig Fachgesellschaften und 
Sachverständige aus Wissenschaft 
und Technik eingebunden. Neben 
schriftlichen Anhörungen zu den 
Produktgruppen werden auch 
mündliche Anhörungen, unter an-
derem der Patientenvertretung, 
durchgeführt. So werden Versi-
chertenbedürfnisse gezielt erfasst 
und in den Fortschreibungen be-
rücksichtigt. ◆

Weitere Informationen:
www.gkv-spitzenverband.de

Nachrichten     

Mehr als 2.300 neue Hilfsmittel für Versicherte 
der gesetzlichen Krankenversicherung

Verzeichnis überarbeitet – Über 37.000 Produkte 

„GKV-Versicherte haben 
2021 Hilfs- und Pflege- 
hilfsmittel in Höhe von  

rund 9,8 Milliarden Euro 
erhalten.“ 

Gernot Kiefer, stellvertretender 
Vorstandsvorsitzender des 

GKV-Spitzenverbandes.
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Bundesgesundheitsminister 
Karl Lauterbach (SPD) hat eine 
Erhöhung der Beiträge für die 
gesetzliche Krankenversiche-
rung angekündigt.

Der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ 
sagte er im Interview: „Wir müssen 
an vier Stellschrauben drehen: Ef-
fizienzreserven im Gesundheits-
system heben, Reserven bei den 
Krankenkassen nutzen, zusätzli-

che Bundeszuschüsse gewähren 
und die Beiträge anheben.“ 
Über diese Ankündigung hinaus 
machte der Bundesgesundheits-
minister keine konkreten Angaben, 
weder zur Höhe des zukünftigen 
Prozentsatzes noch zur Höhe des 
zukünftigen Bundes zuschusses. 
Der GKV-Spitzenverband hat für 
2023 ein Defizit von rund 17 Milli-
arden Euro prognostiziert. ◆
 hea

Nachrichten

Lauterbach kündigt 
Erhöhung der 

Krankenkassenbeiträge an

Anzeige

http://www.gkv-spitzenverband.de
https://www.korian-stiftung.de/
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Wirtschaftsprüfung, Recht und Beratung

Die Umsetzung der Tariftreue gem. GVWG  
hat konkretere Formen angenommen:  

Zulassungs- und Vergütungsrichtlinien regeln Details
Ein gründliches Studium der Richtlinie ist für die Entscheider von  

nicht tarifgebundenen Pflegeeinrichtungen unverzichtbar  
Von Kai Tybussek, CURACON GmbH 

Mit dem „Gesetz zur Weiter-
entwicklung der Gesundheits-
versorgung“ (GVWG) hatte der 
Gesetzgeber im Sommer 2021 
neue Regelungen hinsichtlich 
der Voraussetzungen zur Zu-
lassung von Pflegeeinrichtun-
gen bei Abschluss eines Ver-
sorgungsvertrages und zur 
Wirtschaftlichkeit von Perso-
nalaufwendungen gefasst. Das 
Ziel war dabei, eine flächende-
ckende Entlohnung nach Tarif 
als wesentliches Element für 
eine Verbesserung der Bezah-
lung von Pflegekräften zu er-
reichen.

Nachdem der GKV-Spitzenver-
band am 28. Januar 2022 die vom 
Bundesgesundheitsministerium 
im Einvernehmen mit dem Bun-
desarbeitsministerium genehmig-
ten Richtlinien zu § 82c SGB XI 
nach mehrmonatiger Verzöge-
rung veröffentlicht hat, ist die 
Branche in der Phase der Vorbe-
reitung zur Umsetzung. 
Das Verfahren nach § 82c Abs. 1 
bis 3 und 5 SGB XI regelt, welche 
Aspekte der Wirtschaftlichkeit von 
Personalaufwendungen der Pflege-
einrichtungen bei Vergütungsver-
handlungen zu beachten sind.
Das regional übliche Entgeltni-
veau ist für nicht tarifgebundene 
Pflegeeinrichtungen insofern 
maßgeblich, als eine Bezahlung 
des Beschäftigten bis maximal 
zehn Prozent über dem regional 
üblichen Entgeltniveau in den 
Pflegevergütungsverfahren nach 
§§ 85 und 89 SGB XI nicht als 
unwirtschaftlich abgelehnt wer-
den darf.
Als Region für die Ermittlung des 
regional üblichen Entgeltniveaus 
gilt das jeweilige Bundesland, in 
dem sich die Pflegeeinrichtung 
befindet. 
Die große Brisanz wurde richtig 
erst deutlich, nachdem die Da-
ten-Clearing-Stelle Pflege (DCS) 
Anfang Februar nunmehr die 
Übersicht der nach § 72 Abs. 3e 
SGB XI erhobenen Tarifverträge 
und kirchlichen Arbeitsrechtsre-
gelungen, die eine Entlohnung 
vorsehen, die das regional übliche 
Entgeltniveau nicht um mehr als 
zehn Prozent überschreitet, veröf-
fentlicht hat. Ein gründliches Stu-
dium der Richtlinie ist für die 
Entscheider von nicht tarifgebun-
denen Pflegeeinrichtungen unver-
zichtbar. 

Die Werte der DCS sind sehr un-
terschiedlich, zum Beispiel ist 
Schlusslicht das Bundesland Sach-
sen-Anhalt mit 16,87 Euro Stun-
denlohn für Fachkräfte mit drei-
jähriger Ausbildung, Spitzenreiter 
ist Schleswig-Holstein mit einem 
Wert in Höhe von 23,89 Euro.

 1.   Tarif- oder AVR-gebundene 
Einrichtungen zahlen Gehälter 
nach AVR oder Tarif
§ 6 Abs. 1 der Richtlinie enthält 
keine Konkretisierungen im Ver-
gleich zu § 82c Abs. 1 SGB XI. Bei 
einer tarif- oder AVR-gebundenen 
Pflegeeinrichtung kann die Be-
zahlung von Gehältern der Be-
schäftigten bis zur Höhe der aus 
dieser Bindung resultierenden 
Vorgaben in den Pflegesatzver-
handlungen nicht als unwirt-
schaftlich abgelehnt werden. 

 2.   Nicht an Tarif oder AVR ge-
bundene Pflegeeinrichtungen 
zahlen Gehälter für Pflege- und 
Betreuungskräfte
Dagegen konkretisiert die Richt-
linie, was es bedeutet, dass bei 
nicht an Tarif und AVR gebunde-
nen Pflegeeinrichtungen die Ent-
lohnung der Pflege- oder Betreu-
ungskräfte nicht als unwirtschaft-
lich abgelehnt werden kann, 
soweit die Höhe ihrer Entlohnung 
nach dem Tarifvertrag oder der 
kirchlichen Arbeitsrechtsrege-
lung, der oder die nach § 72 
Abs. 3b für ihre Entlohnung maß-
gebend ist, das regional übliche 
Entgeltniveau nicht um mehr als 
zehn Prozent übersteigt. Dazu 
wird der gewichtete durchschnitt-
liche Stundenlohn in einer Ein-
richtung mit dem gewichteten 
durchschnittlichen Stundenlohn 
in der maßgeblichen Region ver-
glichen.
Die relevante Entlohnung bein-
haltet das Grundgehalt (Tabellen-
entgelt), die Jahressonderzahlun-
gen, die vermögenswirksamen 
Leistungen des Arbeitgebers so-
wie die regelmäßigen und fixen 
pflegetypischen Zulagen. Die nach 
Tarif oder AVR vereinbarten va-
riablen pflegetypischen Zuschläge 
werden bei der Ermittlung des 
regional üblichen Entgeltniveaus 
jedoch nicht berücksichtigt. 
Auch für diese Zuschläge auf den 
Stundenlohn (Grundgehalt) wird 
jedoch ein Durchschnitt aus den 
Mitteilungen nach § 72 Abs. 3e 
SGB XI gebildet, der in Prozent 

gesondert ausgewiesen und in den 
Landesübersichten veröffentlicht 
ist. In die Ermittlung werden nur 
Mitarbeitende mit einer vertrag-
lich vereinbarten Arbeitszeit von 
mindestens 50 Prozent in der 
Pflege oder Betreuung einbezo-
gen. Die Pflegedienstleitung, ihre 
Stellvertretung sowie Auszubil-
dende in der Pflege bleiben außer 
Betracht.

 3.   Sachlicher Grund für höhere 
Bezahlung
§ 6 Abs. 5 der Richtlinie regelt die 
gesetzlichen Voraussetzungen, 
unter denen eine höhere Bezah-
lung der Beschäftigten aus sachli-
chem Grund möglich ist. Der ein-
schlägige Grund ist vom Träger 
plausibel anzugeben, wie bei-
spielsweise insbesondere
–  eine in den Erfahrungsstufen 

vom Durchschnitt abweichende 
Beschäftigtenstruktur

–  eine Vorvereinbarung auf 
Grundlage höherer Gehälter 

–  die übertarifliche Bezahlung 
von Pflege- und Betreuungskräf-
ten mit Hochschulabschluss, die 
besondere Tätigkeiten mit über-
nehmen

–  die Zahlung wettbewerbsfähiger 
Löhne aufgrund eines beson-
ders engen Fachkräftemarktes 
in der Gegend.

Sonstige Beschäftigte von nicht 
tarifgebundenen Einrichtungen 
fallen nicht unter § 82c Abs. 2 
SGB XI. Hier wird anders als bei 
den tarifgebundenen ausdrück-
lich nur auf Pflege- und Betreu-
ungskräfte abgestellt.

 4.   Sonderkündigungsrecht lau-
fender Pflegesätze
Wenn die Umsetzung der neuen 
Regelungen bei nicht tarifgebun-
denen Einrichtungen zu einer Er-
höhung der Personalkosten führt, 
können neue Vergütungsverhand-
lungen auf der Grundlage von 
§ 85 Abs. 7 SGB XI vorzeitig ver-
handelt werden.

 5.   Richtlinien des GKV-Spitzen-
verbandes nach § 72 Abs. 3c 
SGB XI 
Des Weiteren sind auch die Richt-
linien zum Abschluss eines Ver-
sorgungsvertrages veröffentlicht 
worden. Sie bestimmen die Ver-
fahrens- und Prüfungsgrundsätze 
für die Zulassung der Pflegeein-
richtungen, insbesondere die ver-
schärften Anforderungen an den 

Abschluss eines Versorgungsver-
trages. Die Richtlinien sehen fol-
gende Zulassungsvoraussetzun-
gen bei tarifgebundenen Pflege-
einrichtungen vor:
• Die Pflegeeinrichtungen zahlen 

Entgelte aufgrund der Bindung 
an Tarifvertragswerke oder 
kirchliche Arbeitsrechtsrege-
lungen.

• Die Träger von Pflegeeinrich-
tungen orientieren sich an kol-
lektivvertraglichen Mantel- und 
Entlohnungsregelungen oder 
kirchlicher Arbeitsrechtsrege-
lungen.

• Die Träger von Pflegeeinrich-
tungen entlohnen aufgrund der 
Bindung an Tarifvertragswerke 
oder kirchliche Arbeitsrechtsre-
gelungen in einer gesondert ver-
einbarten Höhe der Entgelte zur 
Abwendung einer Insolvenz 
oder im Sanierungsfall.

• Pflegeeinrichtungen, bei denen 
das Tarifvertragswerk abgelau-
fen ist, müssen innerhalb eines 
Jahres ein neues Tarifvertrags-
werk abschließen.

• Die Pflegeeinrichtungen müs-
sen das jeweils für sie geltende 
Tarifvertragswerk bis zum 
30.9.2022 den Landesverbänden 
der Pflegekassen vorlegen.

Zulassungsvoraussetzungen bei 
Pflegeeinrichtungen ohne Tarif-
bindung oder kirchliche Arbeits-
rechtsregelung
• Die Pflegeeinrichtungen zahlen 

Entgelt, das sich von der Entloh-
nung nach einem Flächentarif-
vertragswerk nicht unterschei-
det.

• Die Pflegeeinrichtungen zahlen 
Entgelt, das einem Tarifver-
tragswerk einer anderen Pflege-

einrichtung in der Region, und 
dessen zeitlicher und persönli-
cher Geltungsbereich eröffnet 
ist (Haus-/Unternehmenstarif-
vertrag), entspricht.

•  Die Zahlung unterschreitet 
nicht kirchliche Arbeitsrechts-
regelungen.

• Mitteilungspflicht nach § 72 
Abs. 3d SGB XI bis zum 
28.2.2022.

§ 5 Abs. 1 der Richtlinie fordert 
von den Pflegeeinrichtungen eine 
rechtsverbindliche Erklärung, 
dass der Träger der Pflegeeinrich-
tung das jeweilige regional übliche 
Entgeltniveau und die regionalen 
Durchschnittswerte der tariflich 
oder in kirchlichen Arbeitsrechts-
regelungen vereinbarten variablen 
pflegetypischen Zuschläge für alle 
Beschäftigten in der Pflege und 
Betreuung ab dem 1.9.2022 nicht 
unterschreitet
oder
nach § 5 Abs. 2 Nr. 4 rechtsver-
bindlich mitzuteilen, welches Ta-
rifvertragswerk oder welche 
kirchlichen Arbeitsrechtsregelun-
gen für sie maßgebend sind.
Die Umsetzung der Richtlinie 
stellt sowohl die Landesverbände 
der Pflegekassen und insbeson-
dere die nicht tarifgebundenen 
Pflegeeinrichtungen vor organisa-
torische und zeitliche Herausfor-
derungen.
Das Bundesministerium für Ge-
sundheit empfiehlt daher dem 
GKV-Spitzenverband, nach dem 
28.2.2022 eingehende Meldungen 
großzügig zu behandeln. Der enge 
Zeitplan ist gerade für nicht tarif-
gebundene Pflegeeinrichtungen 
kaum bis zum 28.2.2022 zu bewäl-
tigen, daher erfolgte eine Verlän-
gerung bis zum 31.3.2022.
Insbesondere ist vom Bundes-
ministerium für Gesundheit ge-
wünscht, dass aufgrund der Ge-
setzesänderung und der Umset-
zung der neuen Richtlinien keine 
kurzfristigen Kündigungen der 
Versorgungsverträge drohen. Da-
rüber hinaus bleibt es spannend, 
ob die vor dem Bundesverfas-
sungsgericht in Karlsruhe einge-
reichte Verfassungsbeschwerde 
mehrerer Träger das Vorhaben 
noch zu Fall bringen wird.  ◆

Weitere Informationen:
www.curacon.de

Kai Tybussek, Rechtsanwalt, 
geschäftsführender Partner, 
Curacon Rechtsanwaltsgesell-
schaft mbH

§

http://www.curacon.de
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Wirtschaftsprüfung, Recht und Beratung

Was bedeutet die Telematikinfrastruktur  
für ambulante und stationäre Pflegedienste?

Einfacher, weniger Bürokratieaufwand – enorme Vorteile für Pflegedienste  
Von Mirco Salomon, BFS Service GmbH in Köln 

 
Die Telematikinfrastruktur 
wurde ins Leben gerufen, um 
digitale Abläufe im Gesund-
heitswesen einfacher und si-
cherer zu gestalten und alle 
Akteure miteinander zu ver-
netzen. Sie gilt praktisch als 
Datenautobahn des Gesund-
heitswesens. Für Pflege-
dienste, die bereits online- 
factoring nutzen, wird es in 
Zukunft noch einfacher, ih-
ren Bürokratieaufwand zu 
verkleinern. Denn online-fac-
toring und die Nutzung der 
Telematikinfrastruktur brin-
gen enorme Vorteile. 

Rein digitale Lösungen zur Un-
terstützung des geschäftlichen 
Alltags verzeichnen zunehmend 
Akzeptanz bei den Nutzerinnen 
und Nutzern, wie etwa das on-
line-factoring der BFS Service 
GmbH. Hierbei handelt es sich 
um eine auf digitalen Prozessen 
basierende Vorfinanzierungs-
lösung für Leistungserbringe-
rinnen und -erbringer in der 
Sozial- und Gesundheitswirt-
schaft. Neben der Zeitersparnis 
und der Vermeidung von Liqui-
ditätsengpässen auf Kundinnen- 
und Kundenseite stellt die Da-
tensicherheit eine entscheidende 
Säule dar. 
Dieses Ziel verfolgt auch die 
Telematikinfrastruktur. Sie setzt 
auf Informationssicherheit im 
digitalen Raum via verschlüssel-
ter Netzwerkverbindungen, wo-
durch Dokumente rechts- und 
fälschungssicher ausgetauscht 
werden können. Arztbriefe oder 
Überstellungsdokumentationen 
werden folglich nicht mehr ge-
faxt oder mit der Post versendet, 
sondern elektronisch via KIM 
(Kommunikation im Medizin-
wesen) übermittelt.  

Mehr Zeit für 
Leistungs- 

empfängerinnen  
und -empfänger

Durch digitale Anwendungen 
wie online-factoring und die 
Nutzung der Telematikinfra-
struktur sparen Pflegedienste 
und stationäre Pflegeeinrichtun-
gen viel Zeit, was es ihnen er-
möglicht, sich auf ihr Kernge-
schäft und auf ihre Leistungs- 
empfängerinnen und -empfän-
ger zu konzentrieren. Ab 2024 
startet die Telematikinfrastruk-
tur-Anbindung für Heil- und 
Hilfsmittelanbietende (An-

schlussfrist bis 2026). Für Pfle-
geeinrichtungen wird die An-
bindung im Jahr 2024 verpflich-
tend. 
Auf diese Weise entsteht ein lü-
ckenloser Informationsfluss be-
züglich der Kranken- und Be-
handlungsgeschichte von Bewoh-
nerinnen und Bewohnern in 
Senioren- und Pflegeheimen und 
anderen Leistungsempfängerin-
nen und -empfängern, der zudem 
eine Verbesserung der Versor-
gungsqualität nach sich ziehen 
wird.  

Vernetzung 

Die Telematikinfrastruktur ist 
mit dem Ziel entwickelt worden, 
für eine sichere Vernetzung aller 
Institutionen im Gesundheits-
wesen zu sorgen. Arztpraxen, 
Apotheken, Vorsorge- und Reha- 
Einrichtungen und Physiothe-
rapiepraxen gewinnen die Mög-
lichkeit, sich schneller mitei-
nander auszutauschen und für 
ihre Arbeit relevante medizini-
sche Informationen zu erhalten 
und zu teilen. Insbesondere in 
Bezug auf das Verschreiben von 
Medikamenten führt der elek-
tronische Medikationsplan 
(eMP) zu einer Erleichterung. 

Nutzung  
und Aufbau

Für den Aufbau, Betrieb und die 
Weiterentwicklung der Telema-
tikinfrastruktur sind das Bun-
desministerium für Gesundheit 
und die Spitzenverbände des 
deutschen Gesundheitswesens 
zuständig. Für eine sichere Nut-
zung der Datenautobahn bedarf 
es einiger Zusatzgeräte und Aus-
weise. 
Folgende Voraussetzungen sind 
nötig: 
• ein Computer mit einer stabi-

len Internetverbindung,
• ein von der gematik GmbH 

zugelassenes E-Health-Kar-

tenterminal, das sich mit ei-
nem Konnektor im Rechen-
zentrum mitmilfe eines VPN- 
Zugangs verbindet,

• Fachsoftware (zum Beispiel 
zum Abruf der elektronischen 
 Patientenakten (ePA) oder 
Medikationspläne (eMP), 

• Praxisausweise (SMC-B) und 
optional elektronische Heilbe-
rufsausweise (eHBA).

Die Pflegebranche steht vor ei-
nem großen Wandel und die An-
bindung an die Telematik-
infrastruktur stellt durchaus eine 
Herausforderung dar. Gleich-
zeitig bietet der prozessuale Nut-
zen nach einer erfolgreichen Im-
plementierung enorme Vorteile 
für die ambulante und stationäre 
Pflege; Vorteile, die nicht nur die 
Einrichtungen, sondern auch die 
Leistungsempfängerinnen und 
-empfänger positiv spüren wer-
den.  ◆

Weitere Informationen:
www.bfs-service.de

Mirco Salomon ist Senior- 
Kundenbetreuer für Factoring- 
Lösungen bei der BFS Service 
GmbH in Köln.

Telematik 

Der Begriff „Telematik“ setzt sich aus den Wörtern „Telekommu-
nikation“ und „Informatik“ zusammen. Er beschreibt die Vernet-
zung verschiedener IT-Systeme im Gesundheitsbereich. Die „Tele-
matikinfrastruktur“ ist das digitale Netzwerk, das es ermöglicht, 
Gesundheitsdaten zu teilen und aus verschiedenen Quellen mit-
einander zu verknüpfen. Ziel der Telematikinfrastruktur ist es, alle 
medizinisch relevanten Daten von Patientinnen und Patienten 
digital abrufbar bereitzustellen, um die Effizienz und Qualität der 
medizinischen Versorgung in Deutschland zu verbessern.

€

http://www.bfs-service.de
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Eine Karriereseite ist das haus-
eigene Jobportal eines Unter-
nehmens und mitunter die Visi-
tenkarte einer Arbeitgeberin 
oder eines Arbeitgebers. Auf 
dieser Website werden alle 
 vakanten Positionen ausge-
schrieben und das Unterneh-
men vorgestellt. 

Jobsuchende informieren sich an 
dieser Stelle, wenn sie mehr über 
einen potenziellen Arbeitgeber, des-
sen Stellenangebote und ihre Be-
werbungsmöglichkeiten erfahren 
wollen. Als Pflegeanbieter sollten 
Sie hier proaktiv ansetzen und sich 
authentisch und sympathisch prä-
sentieren.

Warum ist eine gute 
Karriereseite notwendig?

Die Karriereseite ist oftmals der 
erste Berührungspunkt zwischen 
Ihrem Unternehmen und potenziel-
len Bewerberinnen und Bewerbern. 
Sie ist der wichtigste und erfolg-
reichste Recruiting-Kanal in der 
digitalen Personalgewinnung. Da-
durch, dass Unternehmen sich als 
Arbeitgeberin oder Arbeitgeber 
präsentieren, transportiert die Kar-
riereseite die Arbeitgebermarke 
und zahlt nachhaltig auf das Em-
ployer Branding ein. 
Aber nicht nur als Aushängeschild 
Ihres Unternehmens ist sie von 
enormer Bedeutung. Auch da in 
Zeiten des digitalen Recruitings na-
hezu 90 Prozent aller Interessentin-
nen und Interessenten vor ihrer 
Bewerbung die Karriereseite eines 
Unternehmens unter die Lupe neh-
men, sollte jene einen bleibenden 
Eindruck hinterlassen.

Die zehn  
wichtigsten Faktoren 
einer Karriereseite

Ansprechende Karriereseiten beste-
hen aus zahlreichen Faktoren in-
haltlicher wie technischer Natur. 
Einige hiervon sind besonders 
wichtig und dürfen nicht vernach-
lässigt werden:
1  Struktur: Wer eine Karriere-

seite öffnet, will sich mit einem 
Blick die Struktur erschließen. Da-
bei sollten gewisse Unterseiten ent-
halten sein. Auf der Startseite hei-
ßen Sie die Besucherinnen und 
Besucher willkommen. Die Seite 
Über uns stellt Ihr Unternehmen 
vor, sodass Interessentinnen und 
Interessenten sich ein eigenes Bild 
machen können. Für potenzielle 
Auszubildende empfiehlt sich eine 
extra Ausbildungsseite, die die 
wichtigsten Fragen rund um die 
Ausbildung in Ihrem Betrieb be-
antwortet. Das Herzstück der Kar-

riereseite sind natürlich die Stellen-
anzeigen. Bestenfalls gibt es eine 
Übersichtsseite, die alle Ihre va-
kanten Positionen auflistet. Wich-
tig: Jede Stellenausschreibung 
sollte unbedingt eine eigene Lan-
dingpage erhalten.
2  Benutzerfreundlichkeit: Damit 

sich Besucherinnen und Besucher 
möglichst lange auf Ihrer Karriere-
seite aufhalten, sollte diese benut-
zerfreundlich gestaltet sein. Dazu 
gehört neben der eben beschriebe-
nen logischen Struktur auch eine 
Navigationsleiste, über die sich die 
Website erkunden lässt. Generell 
sollte diese keinesfalls überladen 
sein, sodass sich niemand von einer 
Masse an Information erschlagen 
fühlt. Zudem sind schnelle Ladezei-
ten wichtig, da viele Internetnutze-
rinnen und -nutzer statistisch nur 
drei Sekunden Wartezeit für den 
Aufbau einer Website mitbringen, 
bevor sie bei der Konkurrenz wei-
tersuchen.
3  Inhalte: Texte, Videos und Bil-

der sollten von hoher Qualität zeu-
gen und vor allem authentisch sein, 
da sie die Arbeitgebermarke und 
damit den Erfolg beim Recruiting 
von neuen Pflegekräften wesentlich 
beeinflussen. Besondere Authenti-
zitätsfaktoren sind Mitarbeiter-
inhalte. Bilder und Mitarbeiterstim-
men verleihen Ihrer Karriereseite 
eine sympathische Aura. Auch pro-
fessionell gemachte Recruiting
videos erzielen positive Effekte. 
4  Kernaussagen zum Unterneh-

men: Auf der Suche nach einem 
neuen Arbeitgeber oder einer neuen 
Arbeitgeberin interessieren sich 
viele Menschen für die Hinter-
gründe eines Unternehmens. Pfle-
geanbieter tun gut daran, Unter-
nehmensgeschichte, Leitbild und 
Fakten ansprechend aufzu bereiten. 
Selbstverständlich sind auch die 
Mitarbeiter-Benefits von zentraler 
Bedeutung in der Personalgewin-
nung.
5  Optik: Karriereseiten sollten 

nicht nur ein modernes Design auf-

weisen, sondern vor allem auch das 
Unternehmen optisch repräsentie-
ren. Hierfür bietet sich Ihr unter-
nehmenseigenes CD-Manual an, 
das idealerweise auch eine visuelle 
Verknüpfung zwischen Website und 
Karriereseite herstellt.
6  Optimierung für Mobilgeräte: 

Die Jobsuche über Smartphone und 
Tablet wird immer gängiger und 
liegt mittlerweile bei 70 Prozent. 
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber 
sollten sich dieses Wandels bewusst 
sein und ihre Karriereseite respon-
sive gestalten, sodass sie auch auf 
Mobilgeräten beeindruckt.
7  Stellenangebote: Bei den Lan-

dingpages zu den einzelnen Stellen-
angeboten ist eine zielgruppensi-
chere Tonalität relevant. Jede 
Anzeige sollte einen individuellen 
Text erhalten und beispielsweise 
Fachkräfte anders ansprechen als 
Führungskräfte. Alle Aufgaben und 
Anforderungen an Bewerberinnen 
und Bewerber sollten vollständig 
dargestellt und der Bewerbungspro-
zess kurz erläutert werden. Die Be-
werbung selbst erfolgt über ein sim-
ples Bewerbungsformular zum 
Beispiel per One- Klick-Bewerbung.
8  Google for Jobs-Optimierung: 

Mit Google for Jobs landen Stellen-
anzeigen direkt auf der ersten Er-
gebnisseite der Google-Seite. Da 
inzwischen knapp 90 Prozent aller 
Jobinteressierten im Pflegesektor 
ihre Suche bei Google starten, soll-
ten Arbeitgeberinnen undArbeit-
geber dafür sorgen, dass ihre offe-
nen Vakanzen hier auch gefunden 
werden.
9  Social Media-Verknüpfung: Der 

Erfolg einer Karriereseite ist abhän-
gig von ihrer Reichweite. Optimal 
sichtbar werden Jobangebote dann, 
wenn Sie diese mit reichweitenstar-
ken Social Media-Kanälen wie Face-
book und Instagram verknüpfen. 
Hier lassen sich ganz einfach Joban-
gebote posten oder Werbeanzeigen 
schalten.
 10  Tracking: Der Erfolg Ihrer 
 Karriereseite lässt sich nur 
vordergründig an der An-
zahl eingehender Be-
werbungen messen. 
Mithilfe eines Tra-
cking-Tools wie 
 fokus>care® ANA
LYTICS sind auch 
die generelle Per-
formance, Anzahl 
der Websiten-Auf-
rufe, Verweildauer 
der Besucherinnen 
und Besucher und 
deren regionale Ver-
ortung erkennbar. 
Hieraus lassen sich 
enorme Verbesse-
rungspotenziale ab-
leiten.

Es sei noch erwähnt, dass Karrie-
reseiten keineswegs statisch sein 
sollten. Sie müssen weiterhin ge-
pflegt werden, indem beispielsweise 
neue Stellen ausgeschrieben oder 
Informationen aktualisiert werden. 
Dieser dynamische Prozess zahlt 
wiederum auf Ihr Employer Bran-
ding ein und verfeinert Ihre Arbeit-
gebermarke. 

Karriereseite mit  
Wow-Effekt bauen 

Für die Realisierung einer Karrie-
reseite empfehlen sich Website- 
Baukastensysteme. Hiermit ist der 
Bau von Karriereseiten intuitiv und 
ohne vorherige Programmier-
kenntnisse möglich. Auch muss die 
Website vorher nicht zwingend op-
timiert werden. Stattdessen lässt 
sich die Karriereseite auch über 
eine sogenannte Subdomain betrei-
ben. Wählen Sie ganz einfach aus 
über 400 Vorlagen und präsentieren 
Sie Ihr Unternehmen ganz indivi-
duell.

Fazit: Ohne moderne 
Karriereseite geht nichts

Eine attraktive Karriereseite ent-
scheidet in Zeiten der digitalen Per-
sonalgewinnung maßgeblich über 
Sieg oder Niederlage im Recruiting. 
Auch wenn ein paar Faktoren zu 
beachten sind, ist es kein Hexen-
werk, sich online mit einem eigenen 
Karriereportal zu positionieren. 
Um eine Karriereseite optimal zu 
gestalten, empfiehlt es sich, vorher 
seinen Status quo messen zu lassen. 
Denn nur wer sein Potenzial kennt, 
kann dieses auch optimal aus-
schöpfen. 
Wie das geht, vermitteln wir gerne 
in Recruiting-Workshops. Hier ler-
nen Sie alles rund um digitales Per-
sonalmarketing und bekommen 
aufbauend auf Ihrem aktuellen Ist-
Stand individuelle Handlungsemp-

fehlungen. So stehen Ihrer Karrie-
reseite und auch sonstigen digitalen 
Rekrutierungsmaßnahmen nichts 
mehr im Weg.

FAQ

Wie viele Stellen- 
anzeigen kann ich auf 
meiner Karriereseite 

schalten?

Unser fokus>care® CMS setzt 
 Ihnen hier keine Limits. Sie kön-
nen so viele offene Positionen aus-
schreiben, wie Sie möchten. Damit 
Sie und auch potenzielle Bewe r-
berinnen und Bewerber jederzeit 
den Überblick behalten, bietet un-
ser Website-Baukasten auch ein 
Jobfilter-Widget für eine kinder-
leichte Navigation durch Ihre Va-
kanzen.

Wie gestalte ich meine 
Karriereseite responsive?

Mit unserem fokus>care® CMS 
müssen Sie sich hierüber gar keine 
Gedanken machen. Ihre Karriere-
seite ist mit unserem Baukasten-
system automatisch für Mobil geräte 
optimiert.

Was ist eine Subdomain?

Eine Subdomain ist sozusagen eine 
Abspaltung einer Hauptdomain. 
Läuft Ihre Website beispielsweise 
unter dem Namen meinunterneh 
men.de, wäre für Ihre Karriereseite 
die Subdomain karriere.meinunter 
nehmen.de möglich. So ist Ihre Kar-
riereseite zwar Teil Ihrer Website, 
aber lässt sich dennoch getrennt 
von dieser aufrufen. ◆

Weitere Informationen:
www.fokusd.de

Nachrichten

Die perfekte Karriereseite 

Zehn Faktoren für mehr Erfolg im Recruiting
Von Giovanni Bruno, Geschäftsführender Gesellschafter der fokus digital GmbH

Giovanni Bruno, fokus digital 
GmbH, spezialisiert auf Digitali-
sierung in der Pflege- und Sozial-
wirtschaft. 

http://www.fokus-d.de
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Nachrichten

Intelligente Hightech-Roboter bestehen 
Praxistest im Pflegealltag 

Sie bleiben zunächst aber Prototypen –  
Prognose: tatsächlicher Einsatz frühestens zwischen 2025 und 2030 

Roboter, die das Gepäck direkt aufs 
Zimmer bringen, intelligente Rollato-
ren, die Klinik patientinnen und -pati-
enten zum Bluttest oder zur nächsten 
Behandlung begleiten und Hightech- 
Roboterarme, die nach einer Operation 
bei pflegerischen Tätigkeiten assistie-
ren: Was heute noch nach Science- 
Fiction klingt, könnte nach Meinung 
von Expertinnen und Experten bereits 
in fünf Jahren Wirklichkeit sein. In ei-
nem groß angelegten, rund dreijähri-
gen Pilotprojekt haben Roboter-Her-
steller und Spezialisten für künstliche 
Intelligenz jetzt den Praxiseinsatz er-
probt. Modernste Robotertechnik kam 
im Alltag einer echten Klinik, der Jo-
hannesbad Fachklinik Saarschleife in 
Mettlach, mit realen Patientinnen und 
Patienten sowie Mitarbeitenden zum 
Einsatz.

Die Interaktion zwischen Mensch und Tech-
nik war der Fokus des Projekts „Intuitiv“, 
das das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung mit rund zwei Millionen Euro 
förderte und finanzierte. Das Fazit fällt äu-
ßerst positiv aus: „Wir haben festgestellt, 
dass Patientinnen und Patienten sowie Mit-
arbeitende der Klinik sehr begeistert auf 
unsere robotischen Systeme reagiert haben“, 
sagt Karsten Bohlmann, einer der Koordi-
natoren.
An dem komplexen Forschungsprojekt ar-
beiteten verschiedene Unternehmen mit: 
unter anderem ek robotics, ein Hersteller 
und Systemintegrator von Hightech-Trans-
portrobotik, Gestalt Robotics, ein Dienst-
leister für Industrieautomatisierung sowie 
Human Factors Consult, ein Gestaltungs- 
und Auslegungsspezialist von technischen 
Systemen und Softwareschnittstellen. 
Die Johannesbad Fachklinik Saarschleife 
stellte die Versuchsumgebung sowie die 
freiwilligen Probanden für die Praxis-
anwendung. „Aus der Praxis heraus haben 
sich drei Anwendungsbereiche ergeben, in 
denen wir das Pflegepersonal entlasten 
könnten“, sagt Dr. Rolf Mayer. Der langjäh-
rige Chefarzt der Orthopädie betreute das 
Projekt auf Seiten der Klinik. 
Ein speziell entwickelter Transport-Robo-
ter begleitete als intelligenter „Kofferträger“ 

die Gäste nach dem Check-In ins Zimmer. 
Ein zweiter Roboter, ein computergesteu-
erter, autonomer Rollator, holte Patientin-
nen und Patienten ab und begleitete sie zu 
den Therapien und Sprechstunden inner-
halb des Hauses. Zudem assistierte ein Ro-
boterarm bei pflegerischen Tätigkeiten. 
Das Ziel des Projekts: ein vertrauensvolles 
Miteinander von Roboter und Mensch zu 
testen, um zukünftig einen Robotereinsatz 
in Pflegeeinrichtungen etablieren zu kön-
nen. „Kommunikation und Interaktion 
sind dafür die zentralen Elemente“, sagt 
Karsten Bohlmann. 

Plattform für sozial-
intelligente Assistenten

Die Herausforderung ist dabei außer-
ordentlich komplex: In der sozialen Inter-
aktion der Roboter mit den Patientinnen 
und Patienten im Alltag spielten Faktoren 
wie die Dynamik der Annäherung, die 
Erkennung, das Vergleichen von Personen 
und auch das Verstehen der Umgebung 
eine große Rolle. 
Als Teil des Projekts entstand eine Platt-
form für sozial-intelligente Assistenten: 
„Inhaltlich ging es darum, dass abstrakte 
Forschung in die Praxis und, in unserem 
Fall, an den Patienten bestmöglichst heran-
gebracht wird, was im Bereich der Anwen-
dungsforschung nicht selbstverständlich 
ist“, sagt Dr. Mayer. 
Das Feedback der Patientinnen und Pati-
enten auf die automatischen Helfer war 
außerordentlich positiv: „Das hat sehr gut 
funktioniert und für mich war das ein ganz 
tolles Erlebnis“, sagte einer der  Probanden. 
„Unsere Vision ist es nun, diese techni-
schen Systeme zu realen Produkten weiter-
zuentwickeln, die die Menschen in ihrem 
Alltagsleben unterstützen“, sagt Pro-
jektkoordinator Bohlmann. Er sieht einen 
tatsächlichen Klinikeinsatz von Transport- 
und Assistenzrobotern wie dem autonomen 
Rollator in Deutschland bereits in ein paar 
Jahren – im Zeitfenster zwischen 2025 und 
2030 – als realistisch an. 
Dennoch sind die Hightech-Roboter, die in 
der Johannesbad Fachklinik zum Einsatz 
kamen, Prototypen und noch nicht serien-
reif, wie Bohlmann verdeutlicht.  Neben der 

technischen Weiterentwick-
lung wollen die Experten 
d i e  M e n s c h -  R o b o t e r-
Interaktion weiter optimie-
ren. Denn die Menschen 
sollten sich mit den Robo-
tern schließlich „anfreun-
den“ und sich mit diesen 
„wohlfühlen“. Die Ergeb-
nisse aus dem Praxistest lie-
fern dafür eine wertvolle 
Grundlage. 
In einem Video geben die 
Initiatoren des Projekts ei-
nen Einblick in ihre Arbeit 
vor Ort in der Johannesbad 
Fachklinik Saarschleife, es 
ist abrufbar unter https://
youtu.be/sOrkS3uKwpg ◆

Weitere Informationen:
www.johannesbad.com

Das Feedback der Patientinnen und Patienten auf die 
automatischen Helfer war sehr positiv. „Das hat sehr gut 
funktioniert“, sagte eine der Probanden.

Fo
to

: J
oh

an
ne

sb
ad

 G
ru

pp
e

Anzeige

https://youtu.be/sOrkS3uKwpg
https://youtu.be/sOrkS3uKwpg
http://www.johannesbad.com
https://eipro.de/care/
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Erfreuliche Zahlen zur Pflege-
ausbildung in Deutschlands 
 bevölkerungsreichstem Bun-
desland Nordrhein-Westfalen: 
Nachdem zwischen Rhein, We-
ser und Lippe bereits 2020 die 
Zahl der neu begonnenen Aus-
bildungen auf Rekordniveau 
gestiegen war (15.837 Auszu-
bildende), gelang 2021 eine 
nochmalige Steigerung um 
knapp zehn Prozent.

Entsprechend erfreut zeigte sich 
NRW-Gesundheitsminister Karl- 
Josef Laumann (CDU): „Noch nie 
haben in Nordrhein-Westfalen so 
viele Menschen eine Ausbildung in 
der Pflege begonnen. Ich freue 
mich, dass unsere Maßnahmen zur 
Stärkung der Pflegeausbildung 
Früchte tragen.“ 

Unter Laumanns Regie hatte das 
Land Nordrhein-Westfalen in den 
vergangenen Jahren mehr als 350 
Millionen Euro zur Verfügung ge-
stellt, um die Modernisierung und 
den Kapazitätsausbau von Pflege-
schulen und Schulen des Gesund-
heitswesens zu fördern. Zudem 
trägt der Landeshaushalt 8,9 Pro-
zent der Kosten für die Pflege-
ausbildung. Laumann: „Das trägt 
jetzt Früchte.“
Geld alleine reiche aber nicht, 
mahnt der Christdemokrat. „Wir 
brauchen auch motivierte Bewer-
berinnen und Bewerber. Für den 
Pflegeberuf braucht es eine hohe 
Fachlichkeit und ein hohes Maß an 
Verantwortung, die sich mit der 
großen Nähe zum Pflegebedürfti-
gen verbinden. Es ist ein an-
spruchsvoller, aber auch erfüllen-

der Beruf, und ich freue mich, dass 
so viele Menschen ihn ergreifen 
wollen.“
Zum 1. Januar 2020 wurden die 
Ausbildungen in der Alten- 
pflege, der Gesundheits- und 
Krankenpflege und der Gesund-
heits- und Kinderkrankenpflege 
in der generalistischen Pflegeaus-
bildung zusammengeführt. Die 
damit geschaffene Ausbildung 
vermittelt die notwendigen Kom-
petenzen für eine Lebensphasen- 
übergreifende pflegerische Versor-
gung. ◆

Weitere Informationen:
www.mags.nrw.de

Nachrichten

NRW: Ausbildungszahlen in der Pflege 
auf Rekordniveau

17.413 Menschen haben 2021 eine Ausbildung zur Pflegefachkraft begonnen – 
Gesundheitsminister Laumann (CDU): „Unser Engagement trägt Früchte“ 

Mehr als 350 Millionen Euro für den Kapazitätsausbau von Pflege-
schulen und Schulen des Gesundheitswesens: NRW-Gesundheitsminis-
ter Karl-Josef Laumann.
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So viel wie möglich, so wenig wie nötig
Keine Kabel, keine Batterien, keine Wartung, keine Stolperfallen, keine Störungen. 

Dafür aber: mehr Sicherheit, mehr Selbstbestimmung, mehr Komfort 

Vorsorgemaßnahmen können 
manchmal über das Ziel hinaus-
schießen und die Selbstbestim-
mung von Bewohnerinnen und 
Bewohnern stark beeinträchti-
gen. Mit dem Einsatz intelligen-
ter Lösungen schaffen Sie un-
auffällig maximale Sicherheit 
bei minimaler Beeinträchtigung.

Bewohnerinnen und Bewohner mit 
Bettflucht tendenz müssen regel-
mäßig und zeitnah überwacht wer-
den, um weiterreichende schwere 
Folgen durch Stürze oder Unter-
kühlung zu vermeiden. Dies geht 
nur durch intensiven Einsatz von 
Personal, das diese Überwachung 
übernimmt. Hierzu gehören in der 
Regel das Öffnen der Zimmertür 
und vielleicht sogar das Einschal-
ten eines Lichts.
Störungen für die Bewohnerinnen 
und Bewohner gehören so nicht 
nur am Tag zum täglichen Leben. 
Insbesondere in der Nacht kann 
durch diese Kontrollen der oftmals 
schlechte Schlaf der Bewohnerin-
nen und Bewohner gestört werden. 
Die Folgen sind dann direkt am 
nächsten Tag zu spüren: Unausge-

schlafene Bewohnerinnen und Be-
wohner benötigen deutlich mehr 
Betreuungsaufwand.
Viel besser wäre doch ein System, 
das das Verlassen des Betts auto-
matisch an die Rufanlage oder ei-
nen mobilen Empfänger weiterlei-
tet. Mit dem Bettfluchtsystem 
SESY hat die Firma IQcare genauso 
eine Lösung im Programm. Fünf 
Sensoren, die in die Pflegematratze 
DEKU3 eingeschoben werden, 
übernehmen diese Aufgabe unauf-
fällig im Hintergrund. Die Senso-
ren arbeiten schon ab einem Ge-
wicht von 40 Kilogramm. 
Und zusätzlich sorgt eine Auswer-
teautomatik dafür, dass nicht Fehl-
alarme ausgelöst werden. Auch 
kann das System viel besser erken-
nen, ob die Bewohnerinnen und 
Bewohner noch im Bett sind. Wäh-
rend Bewegungssensoren auch 
schon bei einem herunterhängen-
dem Bein oder Bettdecke auslösen, 
ist sich SESY immer sicher, ob das 
Bett belegt ist oder nicht.
Sollten Bewohnerinnen und Be-
wohner doch einmal gestürzt sein, 
sind sie oft genug weit weg von 
Birntastern oder anderen Notruf-

schaltern. Hier schafft der intelli-
gente Notrufbutton NOBU Ab-
hilfe. Er lässt sich überall einfach 
montieren, und das auch noch in 
großer Anzahl: Bis zu acht Stück 
lassen sich in einem Zimmer auf-
schalten. So bleibt kein Winkel 
mehr unversorgt. 
Wie auch SESY arbeitet der NOBU 
natürlich ohne Kabel, ohne Batte-
rien und ohne Wartung. Die Not-
rufschalter senden ihr Signal per 
Funk, der benötigte Strom wird 
einfach durch das Auslösen des 
NOBUs erzeugt. Der Notrufbutton 
ist so robust und groß, dass er auch 
von am Boden liegenden Personen 
einfach mit dem Fuß ausgelöst 
werden kann. Alle Notrufe landen 
selbstverständlich auch wieder auf 
der Rufanlage oder dem mobilen 
Empfänger.
Keine Kabel, keine Batterien, keine 
Wartung, keine Stolperfallen, keine 
Störungen. Dafür aber: Mehr Si-
cherheit, mehr Selbs t bestimmung, 
mehr Komfort. So setzt Acre das 
mit seinen Systemen um. ◆

Weitere Informationen:
www.iq.care

Anzeige
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http://www.iq.care
https://www.iq.care/
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Das Messegelände in Essen ist 
vom 26. bis 28. April 2022 
erstmalig Veranstaltungsort 
der ALTENPFLEGE, der inter
nationalen Leitmesse der 
Pflegewirtschaft. Erwartet 
werden rund 400 Aussteller 
mit neuesten Entwicklungen, 
Trends, Dienstleistungen und 
Produkten für die stationäre 
und ambulante Pflege branche.

Veranstalter der ALTENPFLEGE 
ist das hannoversche Fachmedien-
unternehmen Vincentz Network, 
durchführende Messegesellschaft 
ist die Deutsche Messe AG. Bisher 
wechselte die ALTENPFLEGE tur-
nusmäßig zwischen Hannover und 
Nürnberg. Während Hannover als 
Standort der ALTENPFLEGE künf-
tig entfällt, bleibt Nürnberg neben 
Essen erhalten. 

„Mit den wechselnden Standorten 
im bevölkerungsreichen Süden 
Deutschlands und nun im Bal-
lungszentrum Ruhrgebiet machen 
wir einen Besuch der Messe für 
die Zielgruppen aus der Pflege-
wirtschaft noch attraktiver“, so 
Dr. Dominik Wagemann, Verlags-
leiter Altenhilfe beim Vincentz 
Network. „Das wird sich auf die 
Bedeutung der ALTENPFLEGE 
als zentrale Branchenplattform für 
alle Beteiligten positiv auswirken.“
Die ALTENPFLEGE ist für 
Deutschland und seine Anrainer-
staaten die führende Veranstaltung 
der Branche und umfasst die Be-
reiche Pflege & Therapie, Beruf & 
Bildung, IT & Management, Er-
nährung & Hauswirtschaft, Textil 
& Hygiene sowie Raum & Technik. 
Absolutes Trendthema ist nach wie 
vor die Digitalisierung in der Pfle-

Essen ist der neue zweite Standort der internationalen Leitmesse ALTENPFLEGE. Das Ballungszentrum 
Ruhrgebiet soll einen Besuch der Messe für die angepeilten Zielgruppen noch attraktiver machen.
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Ausstellungen

Leitmesse ALTENPFLEGE  
vom 26. bis 28. April in Essen

Digitale Pflegeassistenten, smarte Küche und E-Learning –  
Nach der Pandemiepause freuen sich alle auf den persönlichen Austausch

https://jobs.meinestadt.de/deutschland/stellenanzeigen-aufgeben/regional-sichtbar
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gewirtschaft, die sich durch alle 
Bereiche, von der Pflegedokumen-
tation über die Personalplanung 
bis hin zur pflegeunterstützenden 
Technik zieht. Auch auf der AL-
TENPFLEGE 2022 wird die Digi-
talisierung in ihrem gesamten Um-
fang abgebildet, sowohl durch 
zahlreiche Aussteller mit entspre-
chenden Produkten als auch von 
jungen Start-ups mit frischen 
Ideen. 

Die thematischen 
Ausstellungs- 
schwerpunkte  
in den Hallen

• Pflege & Therapie: In Halle 5 des
Essener Messegeländes stehen Pfle-
gehilfsmittel, Pflegegeräte, Alltags- 

und Mobilitätshilfen, Ergothera-
pietechnik, pflegerische Therapie 
sowie digitale Technologien wie 
computergestützte Technik und 
robotische Systeme im Fokus.
• Verpflegung & Hauswirtschaft: 
Ebenfalls in Halle 5 finden die
 Besucherinnen und Besucher alles
rund um die Themen Küchen-
einrichtungen, Ernährung, Wirt-
schaftsbedarf, Desinfektion und
Reinigung, Entsorgung, Wäsche-
reieinrichtungen, Geräte- und Tex-
tilreinigung.
• IT & Management: In Halle 6 fin-
den die Besucherinnen und Besu-
cher innovative Abrechnungs- und
Pflegesoftware, Informationstech-
nologie, Organisations- und Verwal-
tungs-IT sowie digitale Technolo-
gien, die Pflegebedürftige unterstüt-
zen und Pflegekräfte entlasten.

• Raum & Technik: Um die The-
men Einrichtungen, Architektur,
Facilitymanagement, Haus- und
Kommunikationstechnik, Energie,
Logistik sowie Freiräume und
 Außenanlagen dreht es sich in
Halle 7.
• Beruf & Bildung: In Halle 8 ste-
hen langfristige Konzepte und ge-
zielte Instrumente für die Heraus-
forderungen des Fachkräftemangels 
im Mittelpunkt. Darüber hinaus
erhalten die Besucherinnen und
Besucher Informationen zum Ein-
satz von Medien und Fachliteratur,
außerdem stellen sich Verbände
und Institutionen vor.
Begleitet wird die Messe erneut
durch zahlreiche Sonderpräsenta-
tionen, Foren sowie einem drei-
tägigen Messekongress.  So ist die
Sonderschau „AVENEO“ seit vielen 
Jahren der zentrale Treffpunkt für
Investoren, Innovatoren und Ak-
teure der stationären und ambulan-
ten Pflege aus dem In- und Aus-
land. „AVENEO“ ermöglicht den
Besuchern Ausblicke in die Zu-
kunft der Pflege. Hier werden inno-
vative Ideen gefördert, Netzwerke
geschaffen und zukunftsweisende
Forschungen ermöglicht.
Die großflächige Sonderschau ist
auch Austragungsort der „Start-
up-Challenge“, die bereits zum
vierten Mal stattfindet. Hier stellen
junge Unternehmen, Gründer und
Studierende ihre Entwicklungen
aus den Bereichen Technologie,
Internet der Dinge, Architektur
sowie Pflege- und Sozialwirtschaft
einem großen Publikum vor.
Zum zweiten Mal wird die Sonder-
präsentation „FOKUS Fuhrpark“
auf der Altenpflege zu sehen sein.
Bei „FOKUS Fuhrpark“ stehen in-
novative Mobilitätslösungen und
effizientes Fuhrparkmanagement
im Mittelpunkt. Gezeigt werden
Fahrzeuge, Fuhrparksoftware und
Tourenplanung, Service- und Fi-
nanzierungskonzepte sowie Mobi-
litätskonzepte und Infrastruktur.
Darüber hinaus haben die Besuche-

rinnen und Besucher die Möglich-
keit, Elektrofahrzeuge außerhalb 
des Messegeländes Probe zu fahren.
Information, geballtes Know-how 
und interdisziplinärer Austausch 
stehen auch auf der Sonderfläche 
„FOKUS Quartier“ im Mittel-
punkt. Angesprochen werden hier-
bei Träger, Betreiber, Kommunen, 
Stadtplaner sowie die Immobilien-
wirtschaft. In spannenden Diskus-
sionsrunden, Produktvorstellun-
gen und einem abwechslungsrei-
chen Bühnenprogramm dreht sich 
in Halle 7 alles um Lösungen für 
altersgerechte und lebenswerte 
Quartiere der Zukunft.  
Um innovative Ideen für morgen 
geht es auch bei „FOKUS Universal 
Rooms“. Gezeigt werden u. a. Lö-
sungen, die es Menschen trotz Pfle-
gebedürftigkeit ermöglichen, mög-
lichst lange in einem eigenen, an-
spruchsvollen Umfeld zu leben. 
Die Besucherinnen und Besucher 
können sich umfassend informie-
ren, wie ein zukunftsorientiertes 
Wohnen im Alter aussehen kann.
Zum Erfolgsrezept der ALTEN-
PFLEGE zählt seit Jahren der be-
gleitende Messekongress. Die Ver-
anstalter haben auch in diesem 
Jahr zusammen mit Partnern aus 
den maßgeblichen Verbänden der 
professionellen Pflege ein Pro-
gramm gestaltet, welches die rele-
vanten Herausforderungen von 
heute widerspiegelt. 
Zu den Top-Themen zählen hierbei 
die Digitalisierung sowie Nachhal-
tigkeit, außerdem Tarifpflicht sowie 
Fragen rund ums Personal. In über 
30 Vortragsblöcken mit renommier-
ten Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern aus der stationären und am-
bulanten Pflege garantiert der Mes-
sekongress an allen drei Tagen 
umfassenden Einblick in die wich-
tigsten Themen, Know-how sowie 
intensiven Austausch mit Experten, 
Entscheidenden und Kollegen. 
Spannende und abwechslungsrei-
che Foren finden die Besucher in 
den Hallen 5 und 6 des Essener 

Messegeländes. Auf dem Pro-
gramm stehen unter anderem mit-
reißende Kochshows, neueste Tipps 
und Tricks aus dem Bereich Ver-
pflegung und Hauswirtschaft sowie 
zahlreiche Produktvorstellungen. 
Neu in diesem Jahr: „ALTEN-
PFLEGE on Stage“. Auf der Haupt-
bühne in Halle 7 erwartet die Be-
sucher ein handverlesenes Pro-
gramm mit den wichtigsten 
Themen der Branche. Mit Impuls-
vorträgen, Best-Practice Beispielen, 
Diskussionsrunden mit Politikern 
und Branchenvertretern. Im Fokus 
stehen hierbei die Themen Digita-
lisierung, Quartier sowie Nachhal-
tigkeit und Energie.

Der Messekongress 
mit mehr als  

30 Vortragsblöcken
Der begleitende Fachkongress spie-
gelt in mehr als 30 Vortragsblöcken 
alle aktuellen Themen der Alten-
pflege wider – etwa die Zukunft der 
professionellen Pflege, die Hospiz- 
und Palliativversorgung, die Aus-
bildung oder die neue tarifliche 
Bezahlung nach dem Gesundheits-
versorgungsweiterentwicklungsge-
setz (GVWG). 
Zu den namhaften Referentinnen 
und Referenten gehören unter an-
derem: Elisabeth Beikirch, ehemals 
EinSTEP, Heinz Rothgang, Profes-
sor für Gesundheitsökonomie und 
Versorgungsforschung, die Pfle-
gexperten Michael Wipp und 
Andreas Heiber, Nadine-Michèle 
Szepan vom AOK Bundesverband 
sowie Doreen Klepzig, Referentin 
vom Bundesministerium für Ge-
sundheit. 
Neu dabei ist das Thema Klima-
schutz. Die Vortragenden aus AWO, 
Diakonie und Caritas zeigen, wie 
Klimaschutz in der Pflege möglich 
ist und welche große Wirkung auch 
kleine Schritte haben können. 
Die traditionsreiche Leitmesse der 
Pflegewirtschaft findet abwech-
selnd in Essen und Nürnberg statt 

https://my-smart-catering.de/
https://www.altenpflege-messe.de/
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Weles Medizinprodukte GmbH 

Innovative Pflegebox 
mit kreativem Ansatz

Eine intelligente Performance 
zeigt die Weles Medizinpro-
dukte GmbH in diesem Früh-
jahr nicht nur auf der ALTEN-
PFLEGE in Essen mit ihrer 
innovativen Pflegebox. Das 
Produkt wurde neben einer 
Vielzahl von anderen Pflege-
hilfsmitteln aus der am Markt 
bereits etablierten Amasana-
Box entwickelt. Das Ergebnis: 
Eine kreative Kombination 
aus zielgruppengerechten In-
halten und sozialem Gewis-
sen.

Die Vorteile im Einzelnen: 
• Monatliche Lieferung von Pfle-

gehilfsmitteln direkt zum Kun-
den nach Hause oder zum Pfle-
gedienst

• Gesetzlicher Anspruch für alle
Pflegegrade

• Kostenübernahme durch Pflege-
kasse

• Weles rechnet direkt mit der
Krankenkasse ab und nimmt da-
rum den Angehörigen oder dem
Pflegedienst die Arbeit ab

Weles bietet die Amasanabox in 
Kooperation mit Discovering 
Hands an. Die Organisation Dis-

covering Hands verfolgt einen 
einzigartigen Ansatz und bildet 
blinde sowie sehbehinderte 
Frauen zu Medizinisch-Taktilen 
Untersucherinnen (MTUs) aus, 
die im Rahmen der Brustkrebs-
früherkennung eingesetzt werden 
und diese durch ihre besonderen 

Tastfähigkeiten nachhaltig ver-
bessern. 
Die Taktilographie hat viele wis-
senschaftlich belegte Erfolge vor-
zuweisen: MTUs ertasten circa 30 
Prozent mehr Gewebeveränderun-
gen als Ärztinnen und Ärzte. 
Die Weles Medizinprodukte 
GmbH ist ein erfolgreiches deut-
sches Unternehmen, strebt eine 
Social Leadership an und kreiert 
hierfür innovative Wege.
Unternehmensgründer Marc 
Wehning: „Wir wollen mit unse-
rem Erfolg in diesem Jahr ganz 
besonders zwei benachteiligte 
Gruppen unserer Gesellschaft stär-
ken: Frauen mit Sehbehinderung 
und Frauen mit Brustkrebs.“
So geht jeden Monat ein bestimm-
ter Betrag aus den Einnahmen für 
die Pflegebox an Discovering 
Hands. Dadurch werden Stipen-
dien für die Untersucherinnnen 
finanziert.  Die Arbeit der Unter-
sucherinnen spart jährlich Millio-
nen in den Sozial- und Kranken-
kassen und rettet darüber hinaus 
das Leben vieler Menschen.  ◆

Weitere Informationen:
www.weles-medizinprodukte.de

Dr. med. Frank Hoffmann, Ideengeber und Gründer Discovering Hands:

„Brustkrebs kann heilend behandelt werden, wenn es  
uns gelingt, den Tumor rechtzeitig zu erkennen. Das  

gesamte Team von Discovering Hands arbeitet daran,  
den überlegenden Tastsinn der Medizinisch-Taktilen Untersucherinnen in der 

Brustkrebsfrüherkennung  
zu verankern und Leben zu retten.“

Intelligente Kombination:  
Geschäftsführer Marc Wehning 
unterstützt durch seine innovati-
ve Pflegebox sowohl sehbehinder-
te Frauen als auch Frauen mit 
Brustkrebs.

und spiegelt alle Facetten der Bran-
che wider: Dienstleistungen und 
Produkte für Pflege und Therapie, 
Beruf und Bildung, IT und Ma-
nagement, Ernährung und Haus-
wirtschaft, Textil und Hygiene 
sowie Raum und Technik.

Perfekt in einer Sekunde 
– Neue Lösungen für

Profiküchen
SMARTcatering GmbH & Co. KG, 
Erkrath, entwickelt moderne Ver-
pflegungskonzepte und setzt diese 
kundenindividuell um. Stefan 
Pieper, Meisterkoch und Geschäfts-
führer: „Da gutes Essen und ausge-
zeichneter Service für uns selbst-
verständlich sind, wollen wir kuli-
narische Lösungen im Care-Bereich 
implementieren. Mit neuen Versor-
gungskonzepten verbinden wir tra-
ditionelle Kochkunst mit smarten 

Prozessabläufen und nachweisbarer 
Wirtschaftlichkeit. Das ermöglicht 
unseren Kunden eine moderne Pa-
tienten- und Gästeversorgung auf 
höchstem Niveau.“ 
Ebenfalls neu: Köstliches – in einer 
Sekunde auf dem Teller perfekt an-
gerichtet. Was unmöglich erscheint, 
wird unkompliziert machbar: 
SMARTpaq mit Inhalt erwärmen, 
Boden öffnen, Gericht auf den Tel-
ler gleiten lassen und servieren. At-
traktiv ist auch die Auswahl mit 
mehr als 300 „handmade“ SMART-
menus in kulinarischer Spitzenqua-
lität über alle Kostformen hinweg.
Mit höchster Flexibilität durch 
standortunabhängige Produktion 
und Regeneration. Smarte Etiket-
ten sorgen mit sparten-spezifischer 
Farbcodierung für schnelle Mitar-
beiterinformation. Das Anrichten 
der Speisen in einer Sekunde ist 
nicht nur dem Fachpersonal mög-

lich. Mehr Informationen? Das 
Team freut sich über Nachrichten: 
s.pieper@my-smart-catering.com.
Oder auf der ALTENPFLEGE:
Halle 5, Stand B 65.

E-Learning mit Relias:
Entlastung für alle

Die Relias-Lernplattform entlastet 
bei der zeitaufwendigen Organisa-
tion der Fortbildungen. Kurse zu 
Pflichtfortbildungen, Experten-
standards und weiteren Themen 
werden den Mitarbeitenden über 
Lehrpläne automatisch zugewie-
sen. Und mit dem Berichtswesen 
sind erforderliche Nachweise jeder-
zeit auf Knopfdruck verfügbar. 
Fortbildungen können mit E-Lear-
ning zeit- und ortsunabhängig 
durchgeführt werden. Das Pflege-
personal wird so spürbar entlastet. 
Die Reliaskurse sind abwechslungs-

reich und interaktiv gestaltet sowie 
RbP-zertifiziert. Relias präsentiert 
sich auch auf der Messe ALTEN-
PFLEGE in Halle 8 am Stand D 19. 
Man kann sich aber auch zum 
Live-Webinar am 21. April anmel-
den. Alle Informationen unter 
www.relias.de/veranstaltungen

wissner-bosserhoff: 
Konzepte für profes- 

sionelle Digitalisierung
Neue Konzepte für das Wohnen im 
Alter sind gefragt. Diese schließen 
den Wunsch nach mehr Wohnlich-
keit, Sicherheit, Komfort und Fle-
xibilität bei der Ausstattung ent-
sprechender Wohnformen mit ein. 
Technische und digitale Entwick-
lungen werden zukünftig die Pflege 
prägen.
wissner-bosserhoff ist sich diesen 
Ansprüchen bewusst. Auf dem 

Messestand D 09 in der Halle 7 auf 
der ALTENPFLEGE zeigt der Spe-
zialist für Pflegebetten und Klinik-
betten nicht nur seinen digitalen 
Pflege-Assistenten SafeSense 3, der 
sich dank seiner offenen Architek-
tur als zukunftssichere Digitalisie-
rungsplattform empfiehlt. Bei ei-
nem Besuch am Stand entdeckt 
man ein komplett neues Pflegebett, 
das unter anderem mit Konzepten 
für professionelle Digitalisierung, 
individuelles Mobilisieren oder be-
darfsorientierte Pflege unterstützt. 
Dazu gibt es auch eine Messe-Lan-
dingpage von wissner-bosserhoff: 
https://altenpflege.wi-bo.de ◆

Weitere Informationen:
www.altenpflege-messe.de
www.relias.de/veranstaltungen
s.pieper@my-smart-catering.com
https://altenpflege.wi-bo.de

http://www.weles-medizinprodukte.de
mailto:s.pieper@my-smart-catering.com
http://www.relias.de/veranstaltungen
https://altenpflege.wi-bo.de
http://www.altenpflege-messe.de
http://www.relias.de/veranstaltungen
mailto:s.pieper@my-smart-catering.com
https://altenpflege.wi-bo.de
https://altenpflege.wi-bo.de/de
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Der wichtigste Treffpunkt der 
Pflegebranche hat einen neuen 
Standort: In diesem Jahr findet 
die ALTENPFLEGE als Leitmesse 
für die Pflegebranche erstmals 
in der Messe Essen statt. Für 
die opta data bedeutet der 
Standortwechsel ein Heimspiel, 
bei welchem das Unternehmen 
die Führung durch Innovatio-
nen zum Anfassen gewinnen 
will – und das Konzept dahinter 
ist vielversprechend. 

Unter dem Motto „Die Zukunft im 
Gepäck“, hat das Unternehmen 
über mehrere Wochen bereits an-
gedeutet, dass es sich für das wich-
tigste Branchenevent des Jahres 
vor der eigenen Tür etwas Beson-
deres hat einfallen lassen. Bestückt 
mit modernster Technik, wird es 
den Koffer auf der ALTENPFLEGE 
Messe tatsächlich geben. Das Kon-

zept dahinter heißt Virtual Reality 
und bietet den Kundinnen und 
Kunden der opta data künftig die 
Gelegenheit, die komplexe Abrech-
nungsdienstleistung aus einer 
neuen Perspektive zu begutachten. 
Das Credo lautet Innovation zum 
Anfassen und ist als strategischer 
Schachzug zu verstehen, sich als 
Vorreiter im Bereich der Digitali-
sierung zu positionieren – mit Er-
folg. Dabei gelten die VR-Brillen 
jedoch nur als Kommunikations-
ergänzung im persönlichen Ver-
trieb – denn die Nähe zum Kunden 
bleibt für das Familienunterneh-
men Priorität.
Als Expertin für Abrechnung, 
Software und Services im Ge-
sundheitswesen ist die opta data 
seit über 50 Jahren bekannt und 
hat sich darüber hinaus auch auf 
dem Gebiet der Telematikinfra-
struktur zur Marktführerin ent-

wickelt. Das neue Virtual Reality 
Konzept stützt dabei die Rolle als 
Innovationstreiber und zeigt, dass 
das Essener Unternehmen diese 

Position auf allen Ebenen zu fes-
tigen weiß. 
„Vorangehen“ ist dabei wörtlich zu 
verstehen, denn mit dem Modell 

sind die Branchenexperten klar als 
Vorreiter zu identifizieren und we-
cken Erwartungen für weitere in-
novative und vielversprechende 
Marktlösungen. Eine davon wird 
auf der Messe u. a. auch die Vor-
stellung des neuen E-Medikations-
plans im Rahmen der Telematik-
infrastruktur sein. 
Den VR-Koffer öffnet die opta data 
auf der ALTENPFLEGE Messe 
2022 in Essen zum ersten Mal. Neu-
gierige Kunden und Kundinnen 
und solche, die es werden wollen, 
sollten daher definitiv einen Stand-
besuch bei der opta data in Halle 6, 
Nummer A23 einplanen und sich 
im besten Fall einen persönlichen 
Termin vor Ort sichern. ◆

Weitere Informationen:
https://www.optadata.de/
altenpflege-messe-2022

Nachrichten

Innovation zum Anfassen: opta data geht mit 
360° Virtual Reality an den Messe-Start

Expertin für Abrechnung, Software und Services positioniert sich auf der ALTENPFLEGE 
als Vorreiter im Bereich der Digitalisierung  

„Die Zukunft im Gepäck“ (von links): Die Schauspieler Desiree Ogaj, 
David Eicler, Beate Ollesch und opta data Junior Marketing Managerin 
im Geschäftsbereich Pflege, Luisa Teichelkamp.

Anzeige

https://www.optadata.de/altenpflege-messe-2022
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26. – 28. April 2022
ALTENPFLEGE
Essen
Leitmesse der Pflegewirtschaft

26. – 28. April 2022
DMEA BERLIN
Connecting Digital Health

04. – 06. Mai 2022
DEUTSCHER  
WUNDKONGRESS 
und Bremer Pflegekongress
Medizin und Pflege

06. – 07. Mai 2022
LEBEN UND TOD
Bremen

23. – 25. Juni 2022
REHAB 
Karlsruhe 
Rehabilitation, Therapie, 
Pflege, Inklusion 
Die Fachmesse für mehr 
 Lebensqualität

02. -03. Juli 2022
BALANCE
Offenburg
Die Messe für Gesundheit 
und Lebensqualität

11. September 2022
GESUNDHEITSTAG  
Hannover

24. – 25. September 2022
5. PFLEGEMESSEN
Dresden
Zukunft Pflege

29. – 30. September 2022
DER DEMOGRAFIE 
KONGRESS 
Berlin

07. – 08. Dezember 2022
CONSOZIAL 
Nürnberg
Fachmesse und  
Kongress der  
Sozialwirtschaft

MESSE- UND  
KONGRESS-TERMINE
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Mitarbeitenden-Befragung
•  Erfahren, wo der Schuh drückt!
•  Wissen, was Mitarbeitende bewegt
•  Ableiten von Steuerungsmaßnahmen

Bewohner-/Angehörigen-Befragung
•  Standortbestimmung
•  Potenziale erkennen
•  Informationsgewinn durch Freitexte

Pflege-Check
•  Fachlichkeit stärken
•  Impulse geben 
•  Risiken minimieren – auch für den MD und die Heimaufsicht

Arbeitsprozesse ändern!
•  Ablauferfassung und -analyse
•  Dienstplananalyse
•  Changemanagement

Qualitätsmanagement!
•  Handbuch online
•  Immer aktuell und für jeden zugänglich

Zertifizierung
•  180° Feedbackschleife
•  Reflektieren von Strukturen und Prozessen
•  Ergebnisqualität durch integrierte Standardbefragung

Analyse

Schatzkiste gefunden! 
www.iqd.de  

Institut für Qualitätskennzeichnung  
von sozialen Dienstleistungen (IQD) 
Lembergstraße 26
70794 Filderstadt
E-Mail: info@iqd.de
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Ernährung

Gesunde und schmackhafte Versorgung  
für Menschen mit Dysphagie

Dienstleister unterstützen im Pflegealltag: Sonderkostformen wohlschmeckend und optisch  
gut angerichtet, HACCP-gerecht, exzellente Software

Dysphagie (Schluckstörung) 
hat verschiedene Ursachen 
und kann uns Menschen in 
 unterschiedlichen Lebenspha-
sen treffen. Neben einer 
alters bedingten Dysphagie 
aufgrund von Rückbildung  
der Muskulatur und der 
einher gehenden Einschrän-
kung der Kau- und Schluck-
fähigkeit gibt es Krankheiten 
wie zum Beispiel Schlag - 
anfall, Multiple Sklerose, Par-
kinson, Krebs erkrankungen, 
Entzündungen mit viralen 
oder bakteriellen Ursachen, 
Schädel-Hirn-Trauma und de-
generative Erkrankungen des 
zentralen Ner vensystems, die 
zu Dysphagie beim Menschen 
führen können.

Ernährung ist ein bedeutender Be-
standteil im Alltag aller Menschen, 
besonders jedoch in den Senioren- 
und Pflegeeinrichtungen. Dabei 
spielen Genuss und Geschmack 
eine sehr wichtige Rolle, ergänzend 
geben die Mahlzeiten dort Struk-
tur und oft gemeinsames Mitei-
nander. 
Die Herausforderung für die Ein-
richtungen und vor allem für die 
Menschen, die für die bedarfs-
gerechte Ernährung der anver-
trauten Bewohnerinnen und Be-
wohner verantwortlich sind und 
diese täglich sicherstellen, ist sehr 

groß. Zunächst einmal, weil die 
Anforderungen an bedarfsge-
rechte Ernährung sehr breit sind 
und damit verschiedene Zuberei-
tungsverfahren, Gerichte sowie 

Zwischenmahlzeiten zubereitet 
werden müssen. 
Bei der Dysphagiekost spielt darü-
ber hinaus auch noch die Konsis-
tenz eine sehr wichtige Rolle sowie 

die Logistik, damit die Mahlzeiten 
in der richtigen Temperatur appe-
titlich angerichtet den Menschen 
erreichen, für den sie bestimmt 
sind und diesem gut schmeckt. Je 

nach Schweregrad der Dysphagie 
und der Ursache, dem Lebensalter 
und Allgemeinzustand sind die 
Bedarfe in der Ernährung in Ab-
hängigkeit von Therapiezielen pro 
Bewohnerin und Bewohner unter-
schiedlich. 
Das bedeutet, dass Kommunika-
tion von der Pflege und medizini-
schen Versorgung zur Ernährung 
mit der Küche als Grundvoraus-
setzung gut funktionieren muss. 
Die Informationen zum Bedarf 
an Sonderkostformen und Kon-
sistenzen müssen in den Küchen 
umsetzbar sein und es benötigt 
dann die entsprechende Sicher-
stellung, dass die zubereiteten 
Mahlzeiten entsprechend dem 
 Bedarf an die pflegebedürftigen 
Menschen zur richtigen Zeit 
 kommen.
Man benötig demzufolge in jeder 
Einrichtung Fachpersonal, Food 
Konzepte für bedarfsgerechte Er-
nährung, entsprechende Küchen-
technik, eine Software für die 
Kommunikation, Steuerung der 
Logistik und die Dokumentation 
sowie logistische Möglichkeiten, 
um sicherzustellen, dass die Son-
derkostformen wohlschmeckend 
und optisch gut angerichtet, 
HACCP-gerecht beim Bewoh-
ner und bei der Bewohnerin an-
kommen.
Zum Thema Food-Konzepte gibt 
es verschiedene Varianten. Grund-

Anzeige

Die Herstellung von Lebensqualität durch Genuss und Geschmack ist für Menschen mit Dysphagie eine 
besondere Herausforderung. Intelligente Konzepte bieten hier innovative Lösungen.
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sätzlich muss bei Dysphagie der 
komplette Tag vom Frühstück bis 
zur Spätmahlzeit vollständig mit 
entsprechender Kost abgebildet 
werden. Kai Zeumer, Leitung Ver-
trieb Deutschland der SANALO-
GIC Solutions GmbH nennt drei 
Varianten:
a)  „Frischküche mit einem sehr 

hohen Anteil Eigenproduktion 
b)  Frischküche mit dem Einsatz 

von Teil- und Vollconvenience
c)  Regenerationsküche auf Basis 

von Convenience-Produkten.“
Für die Frischküche in Eigenpro-
duktion werden Fachpersonal mit 
hoher Qualifizierung im Bereich 
Diätetik, entsprechende technische 
Voraussetzungen in der Küche und 
eine Software für die Bestellung 
vom Bewohnerinnen und Bewoh-
nern über die Nährstoffberech-
nung auf Basis der Artikeldaten, 
Rezepturen und dem Sonderkost-
formangebot im Speiseplan einge-
setzt. 
Vorteil: Größtmögliche Individu-
alität durch die vorhandene Fach-
lichkeit und die technischen Mög-
lichkeiten sind gegeben. 
Nachteil: Eine Vielzahl an zusätz-
lichen Arbeitsschritten für Kleinst-
mengen und eine steigende Anzahl 
an HACCP-Risiken.  
Oft steht Fachpersonal nicht im 
ausreichenden Maß zur Verfügung 
und die technischen Ausstat-
tungen sind meist nicht so aufge-
stellt, um diese zusätzlichen 
Produ k tionsschritte in erforder-
licher Qualität täglich umsetzen 
zu können. Das spricht für die Va-
rianten b und c.
Ist es möglich, in Eigenproduktion 
die Normalversorgung sicherzu-
stellen und bestimmte Komponen-
ten durch das vorhandene Fachper-
sonal umsetzen zu lassen, können 
weitere Komponenten durch Teil- 
oder Vollconvenience-Produkte 
abgedeckt werden. Klassische Bei-
spiele sind passiertes Brot, Nudeln, 
Reis, Salate. 
Diese Komponenten dauerhaft in 
gleichbleibender Nährstoffdichte, 
Optik, Konsistenz und Qualität 
selbst zu produzieren, ist sehr he-
rausfordernd. Zemmer: „Hier bietet 
TransGourmet ein umfangreiches 
Sortiment sowohl für die beispiel-

haft genannten Produktgruppen 
als auch für Nährstoffergänzungen 
wie zum Beispiel Eiweiß, Energie-
shakes, Bindemittel.“
Vorteil: Die Tagesversorgung mit 
dem Bedarf an Sonderkostformen 
kann sehr gut abgedeckt werden. 
Die Umsetzung kann im Bereich 
der conviengenten Produkte auch 
mit angelerntem Personal sicher-
gestellt werden. Technikbedarf und 
die HACCP-Risiken sind reduziert. 
Nachteil: Individualität geht leicht 
zurück.
Die Umsetzung der Speisversor-
gung in einer Regenerationsküche 
inklusive Sonderkostformen be-
darf eines auf die Einrichtung und 
die Anforderungen ausgerichteten 
Konzepts. Neben einem umfang-
reichen Sortiment an Convenien-
ce-Produkten für die Sicherstel-
lung von Dysphagiekost bietet 
TransGourmet Interessenten Se-
minare und Beratung zur Umset-
zung. 
Vorteil: Hohe Produktsicherheit 
und Qualitätsstandard sind sicher-
gestellt. Die Gelingsicherheit sowie 
die Abdeckung sind gerade unter 
dem Aspekt Fachkräftemangel si-
chergestellt.
Nachteil: Die Individualität redu-
ziert sich auf das Anrichten.
Zeumer: „Unabhängig davon, mit 
welchem Küchenkonzept und 
Möglichkeiten Menschen mit 
Dysphagie und anderen krank-
heitsbildbedingten Risiken ver-
sorgt werden, benötigt man für 
Bestell-, Produktions-, Speisever-
teilprozesse sowie die Umsetzung 
gesetzlicher Anforderungen 
(LMIV, Qualitätskriterien MdK) 
eine Softwarelösung, die diese 
 Kriterien und mehr erfüllt. 
Sanalogic bietet Software von ein-
fach bis hochkomplex mit Dienst-
leistungen, die im Alltag adminis-
trative Aufwände und dabei 
entstehende Kosten erheblich re-
duzieren und dafür sorgen, dass 
die Menschen mit Dysphagie die 
richtigen Mahlzeiten bestellen und 
gereicht bekommen. Somit unter-
stützt Sanalogic nicht nur die Kü-
che, sondern auch die Pflege mit 
der Möglichkeit der Nährwertbe-
rechnung und der Ernährungspro-
tokollierung. Die Pflege kann die 

Zeit mit den anvertrauten Pflege-
bedürftigen Menschen nutzen. 
Denn der Mensch steht im Mittel-
punkt.“

EIPRO-Eierprodukte  
und  

Schluckbeschwerden
Dass das Essen und Trinken man-
chen Menschen Beschwerden be-
reitet, kann vielfältige Ursachen 
haben. Wichtig dabei ist die Ver-
sorgung mit den notwendigen 
Nährstoffen zur Gesunderhaltung. 
Die Eiprodukte von EIPRO bieten 
hierfür die idealen Voraussetzun-
gen, denn Eier sind eine wahre 
Goldgrube an gesunden Inhalts-
stoffen. Dazu zählen zum Beispiel 
 augengesundes Vitamin A, anti-
oxidatives Vitamin E, knochenstär-
kendes Vitamin K sowie kon zen-
trations- und leistungssteigern- 
des Eisen plus abwehrstärkendes 
Zink. 
Zudem hat das Hühnerei-Protein 
eine hohe biologische Wertigkeit. 
Das wertvolle Lecithin ist im 
 Eigelb enthalten. Es hemmt die 
Aufnahme des ebenfalls vor-
kommenden Cholesterins. Die 
Eifix-Convenienceprodukte von 
Europas Marktführer EIPRO 
zeichnen sich durch höchste Qua-
lität, Produktsicherheit und ein-
fache Zubereitung aus. Damit sind 
Profis immer auf der sicheren 
Seite.

frischli:  
proteinreiche  

Speisen in Form 
hochwertiger 
Milchprodukte

Proteinreiche Speisen in Form 
hochwertiger Milchprodukte, bei-
spielsweise als Trinkmüsli zum 
Frühstück oder als nahrhafte Zwi-
schenmahlzeit, sind eine gute Lö-
sung für Menschen mit Schluck-
störungen. Diese können bei 
Bedarf individuell mit den notwen-
digen Nährstoffen angereichert 
werden. Auch aufgeschäumte Spei-
sen, die ansprechend dargereicht 
werden, kommen gut bei Bewoh-
nerinnen und Bewohnern an. 

Je nach Einrichtung und Anzahl 
der Patientinnen und Patienten, 
die auf eine Dysphagiekost ange-
wiesen sind, lohnt es sich, fertige 
passierte Speisen einzusetzen, 
um die  Arbeitsabläufe zu ver-
einfachen. Auch servierfertige 
Desserts wie der Grießbrei von 
frischli haben den großen Vor-
teil, dass sie die HACCP-An-
forderungen nach höchster Pro-
duktsicherheit erfüllen und nur 
noch por tioniert und bei Be-
darf  verfeinert werden müssen. 
Fürs praktische Handling bietet 
frischli zudem verschiedene Be-
cherportionen Pudding an, die 
hervorragend als Dessert oder 
Zwischenmahlzeit gereicht wer-
den können.

CHEFS CULINAR  
Software  

und Consulting: 
Professionelle 
Unterstützung

Die Ernährung bei Kau- und 
Schluckstörungen ist häufig da-
von geprägt, dass Bedürfnisse und 
Bedarf der Verpflegungsteilneh-
merinnen und -teilnehmer weit 
auseinanderliegen. Dabei ist es 
enorm wichtig, dass ausreichend 
Nährstoffe für jeden einzelnen 
Tischgast angeboten werden – 
und das unter Berücksichtigung 
der individuellen Vorlieben. In-
novative IT-Systeme und entspre-
chende Beratungsdienstleistun-
gen etwa von CHEFS CULINAR 
Software und Consulting, der 
Spezialisten für Gemeinschafts-
verpflegung, bieten hierbei die 
notwendige Unterstützung. 
Um eine optimale Nährstoff-
zufuhr zu gewährleisten sind 
hauseigene Rezepturen mit den 
passenden Nährstoffangaben das 
A und O. Einmal angelegt, er-
möglichen Rezepturen ein buntes, 
abwechslungsreiches aber auch 
qualitativ hochwertiges Speisen-
angebot. Die Verwaltung von in-
dividuellen Kostformen, Unver-
träglichkeiten und Abneigungen 
bietet bereits bei der Abfrage der 
Menüwünsche maximale Sicher-
heit.  

Nutrio:  
Essenbestellung  

und 
Ernährungsmanagement  

Zur Verwaltung der Kostformen 
aller Bewohnerinnen und Bewoh-
ner, sowie der Dysphagiekost, 
 bietet die Essenbestell- und Er-
nährungsmanagement-Software 
Nutrio die Lösung. Nutrio stellt 
ein Bindeglied zwischen Diätassis-
tenz, Pflegepersonal und Küche 
dar. Auf digitalem Weg wird das 
Personal in der Essensabfrage so-
wie Essenausgabe und Überwa-
chung von Essgewohnheiten un-
terstützt. 
Mit der Software lässt sich für jede 
Bewohnerin und jeden Bewohner 
die Kostverordnung anlegen. Dazu 
gehört auch die Information, wel-
che Dysphagiekost-Stufen die Be-
wohnerin und der Bewohner hat, 
sowie Daten über Allergien, Un-
verträglichkeiten und individuelle 
Anforderungen. Somit werden ih-
nen automatisch deren Kostver-
ordnung entsprechende Gerichte 
zur Auswahl gestellt. Die Informa-
tionen werden daraufhin an die 
Küche übermittelt.
Damit ist nicht Schluss, auch der 
Kalorienbedarf der Bewohnerin-
nen und Bewohner und der Ver-
zehr können mit der Software 
überwacht werden. Damit wird 
zum Beispiel das häufige Problem 
der Unterernährung im Alter ver-
mieden. ◆

Weitere Informationen:
www.cc-softwareundconsulting.de
https://eipro.de
www.frischli.de
www.jomosoft.de
www.nutrio.software
www.sanalogic.com
www.transgourmet.de

Anzeige

http://www.cc-softwareundconsulting.de
https://eipro.de
http://www.frischli.de
http://www.jomosoft.de
http://www.nutrio.software
http://www.sanalogic.com
http://www.transgourmet.de
https://www.medix-care.com/de/verpflegungsmanagement-pflegeheim/
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Anzeigen

Jeder Bewohner, jede Bewohnerin 
hat spezielle Bedürfnisse. Darum 
sollte ein Pflegebett so modular 
auf- und umrüstbar sein, dass es 
unkompliziert und flexibel an 
Ihre individuellen Anforderungen 
vor Ort angepasst werden kann. 
Aus diesem Grund hat das Salz-
kottener Unternehmen FMB care 
mit Formidabel das umfassendste 
Modulangebot für Pflegebetten 
am Markt entwickelt. 

Liegefläche, Rollen, Brems- oder 
Seitenschutzsystem oder auch 
Form und Farbe der Kopf- und 
Fußteile lassen sich nach Wunsch 
kombinieren. Und zwar bei allen 
Serien, die FMB care entwickelt 
und produziert, egal ob First, Pro, 
Eco oder UltraLow.
Beim zuletzt genannten UltraLow 
handelt es sich um den neuesten 
Baustein der Formidabel-Serie. 
Hier sind alle modernen Lösungen 
und Funktionalitäten mit dem 
größtmöglichen Wohlfühlfaktor 
für die Bewohnerinnen und Be-
wohner verbunden. Mit Betätigung 
des Szenario-Handschalters fährt 
das Bett in eine bodennahe Liege-
flächenhöhe von nur 15 Zentime-
tern. So trägt UltraLow dazu bei, 
dass die Folgen etwaiger Stürze 
eines Bewohners reduziert werden. 
Zudem können sich die Bewohne-
rinnen und Bewohner insbeson-
dere nachts leichter im Raum ori-
entieren, da sie mit der Hand den 
Boden berühren und sich so ihrer 
Position sicher sind.
Das von FMB care entwickelte Sei-
tenschutz-System Unique ist die 
ideale Ergänzung zur Tiefstlage-
rung. Es vereint maximale Freiheit, 
größtmögliche Sicherheit und 
höchsten Komfort. Die einzelnen 
Elemente sind präzise aufeinander 
abgestimmt und ermöglichen un-
zählige Kombinationsmöglichkei-
ten für jede Situation und Anfor-
derung. Jedes Unique-Element ist 
mit wenigen Handgriffen werk-
zeuglos dort montiert, wo es wirk-
lich benötigt wird. 

Vollschutz mit vier Seitenschutz-
elementen oder auch nur kopf-
seitig angebracht, der Seitenschutz 
Unique bietet mit seinem transpa-
renten, angenehmen und pflege-
leichten Mesh-Gewebe den Bewoh-
nerinnen und Bewohnern ein 
besonderes Freiheits- und Wohlge-
fühl. Und verhindert zudem auch 
Verletzungen durch Einklemmen. 
Dank stufenloser Einstellung und 
hoher Stabilität dient das Schutz-
element der Bewohnerin und dem 
Bewohner als angenehme und 
 sichere Aufsteh- und Mobilisie-
rungshilfe oder als kognitiver He-
rausfallschutz bis Vollschutz in 
maximaler Höhe. Diese Vielfalt 
macht Unique für die Pflege so ein-
zigartig. 
FMB care ist mit seinen innovativen 
Entwicklungen und Produktionen 
ein prägender Akteur in der Pflege-
branche. Geschäftsführer Martin 
Ferber hat das Familienunterneh-
men, dem auch Sohn Marius Ferber 
führend angehört, vor mehr als 20 
Jahren gegründet. Er selbst ist schon 
mehr als drei Jahrzehnte in der Pfle-
gebranche aktiv. Diese Erfahrung in 
Kombination mit den innovativen 
Ideen und dem familiären Unter-
nehmensgeist sind die wichtigsten 
Bausteine, auf die sich die Kunden 
von FMB care jederzeit und lang-
fristig verlassen können.  ◆

Weitere Informationen:
www.fmb-care.de

Nachrichten

Pflegebetten 
weiter gedacht

Die kombinierbaren Lösungen von FMB care  
sorgen für Sicherheit und Komfort 

Formidabel UltraLow mit dem 
einzigartigen Seitenschutz 
Unique.

myneva bleibt in Bewegung: 
Die Gruppe hat Ende März 
 dieses Jahres  das neue Mit-
glied Fastroi, den finnischen 
Marktführer für Software in 
den Bereichen Altenhilfe so-
wie Kinder- und Jugendhilfe, 
übernommen. Fastroi agiert 
ebenfalls erfolgreich in Groß-
britannien. Damit erschließen 
sich für myneva zwei weitere 
neue Märkte in Europa. „Die 
Integration von Fastroi mar-
kiert einen wichtigen Meilen-
stein auf dem Weg, europäi-
scher Marktführer für Software 
im Sozial wesen zu werden“, 
bestätigt Michael Robert, Co-
CEO der myneva Group.

Vor knapp 20 Jahren wurde Fastroi 
in Finnland gegründet. Im Fokus: 
der Mensch und eine Software, die 
Pflegende umfassend entlastet. Die 
praxisorientierte Herangehens-
weise führte zur Marktführer-
schaft in der Altenpflege sowie der 
Kinder- und Jugendhilfe und er-
möglichte die Expansion nach UK, 
wo Fastroi seit 2018 erfolgreich 
tätig ist.  

Ende März 2022 stellte Fastroi 
Shareholder und CEO Risto Ja-
lovaara gemeinsam mit der Ge-
schäftsleitung der myneva Group 
den Mitarbeitenden in Finnland die 
Zukunftsvision von myneva vor. 
Fastroi wird eine wichtige Rolle in 
der Gruppe einnehmen und zum 
Innovationsmotor werden. 
Michael Robert zeigt sich begeis-
tert von der modernen Software-
architektur und der Produktphilo-
sophie. Er erläutert: „Der Fokus 
liegt auf userfreundlicher, mobiler 
Softwarenutzung und einer mini-
mierten IT-Infrastruktur, da die 
Cloud und SaaS-Produkte die 
Hauptrolle spielen. Fastroi ist bei 
diesen Themen beispielhaft in der 
Gruppe.“ Fastroi bietet eine inno-
vative Cloud-Software, die eine 
einfache intuitive Handhabung 
und schnelle Implementierung er-
möglicht. Genau das sind die Er-
folgsfaktoren für die Zukunft – vor 
allem im Sozialwesen.
Dr. Hartmut Clausen ergänzt: 
„Fastroi bringt ein sehr er-
folgreiches Software-Portfolio und 
umfassendes Entwicklungs- Know- 
how in die Gruppe ein. Damit 

 stärken wir unsere Position am 
Markt und unterstützen weiteres 
Wachstum sowie unser Ziel, euro-
päischer Marktführer zu werden. 
Schon heute ist myneva der einzige 
Anbieter für Software im Sozial-
wesen, der das Wissen aus so vie-
len unterschiedlichen Ländern 
bündeln kann. Davon profitieren 
vor allem unsere Kundinnen und 
Kunden.“ 
Risto Jalovaara freut sich über so 
viel Wertschätzung: „Ich bin mir 
sicher, dass wir mit der Entschei-
dung für myneva die Weichen für 
eine erfolgreiche Zukunft gestellt 
haben. Nach der finnischen Markt-
führerschaft jetzt die europäische 
Spitze anzustreben, ist ein groß-
artiges neues Ziel für unser Team.“ 
Insgesamt gilt Skandinavien bei 
der Digitalisierung als Vorreiter. 
Die Abstrahleffekte auf die Gruppe 
in der DACH- und BeNeLux- 
Region werden sehr positiv ein-
geschätzt und viele neue Möglich-
keiten eröffnen. 
Die Akquisition ist der erste wich-
tige Schritt für Michael Robert als 
neuer Co-CEO, da Hartmut Clau-
sen schrittweise die Verantwortung 
bei einem führenden Träger der 
Altenhilfe übernehmen wird. Hart-
mut Clausen sagt dazu: „Ich freue 
mich auf meine neue Herausforde-
rung und werde gleichzeitig die er-
folgreiche Entwicklung der myneva 
weiter als Beiratsmitglied begleiten. 
Fastroi ist eine hervorragende Er-
gänzung der myneva auf dem Weg 
zum europäischen Marktführer.“
Die myneva Group ist mit der 
Über nahme von Fastroi jetzt in 
acht  europäischen Märkten prä-
sent: Deutschland, Österreich, 
Schweiz, BeNeLux, Großbritan-
nien und Finnland.  ◆

Weitere Informationen:
www.myneva.eu

Nachrichten

myneva wächst in Finnland 
und Großbritannien 

Unternehmen erschließt zwei weitere Märkte in Europa 

Dr. Hartmut Clausen, CEO myneva Group GmbH, Risto Jalovaara,  
CEO Fastroi Ltd, Michael Robert, Co-CEO myneva Group GmbH (von links 
nach rechts).
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Für große und kleine Wohnfor-
men der Eingliederungshilfe 
sind durchdachte Einrichtungen 
das A und O für einen möglichst 
reibungslosen Betreuungs-
alltag. WiBU ObjektPlus schöpft 
aus über 100 Jahren Erfahrung 
in der Gestaltung und Ausstat-
tung sozialer Einrichtungen. 
Für die Eingliederungshilfe hat 
WiBU jetzt neu eine vielfältige, 
auf unterschiedliche Bewohner-
schaften abgestimmte Produkt-
auswahl in einem Katalog zu-
sammengestellt.

Raumeinrichtungen für die Ein-
gliederungshilfe, in denen gelebt 
und gearbeitet wird, müssen einer-
seits das Betreuungsteam unter-
stützen und andererseits den Be-
wohnerinnen und Bewohnern ein 
Gefühl von Geborgenheit und Si-
cherheit geben. WiBU ObjektPlus 
hat jetzt ein ausgewähltes Pro-
duktsortiment verschiedener Mar-
kenhersteller speziell für die Ein-
gliederungshilfe in einem Katalog 
zusammengestellt. 
Für diesen Katalog wurden mehr 
als 100 Produkte für Lebens- und 
Arbeitsräume ausgewählt, die die 
vielfältigen Anforderungen in der 
Eingliederungshilfe unterstützen. 
Die Produktauswahl erfolgte nach 
der Prämisse des Objekteinrich-
ters, Design und Funktion immer 

zu verbinden. Die Zusammenstel-
lung im Katalog erleichtert den 
Einkauf, der dadurch ganz bequem 
aus einer Hand über WiBU erfol-
gen kann.
Ob es um Wohnen, Schlafen, um 
Küchen zum Leben und Arbeiten, 
um Baden und Therapie oder um 
Hygiene und Hauswirtschaft geht: 
Strapazierfähige, funktionale Mö-
bel, individuelle Gestaltung und 
clevere Details machen Wohn- und 
Schlafräume für die einzelnen Be-
wohnerinnen und Bewohner zu 
einem sicheren, unterstützenden 
und behaglichen Zuhause. 
Für alle gewünschten Einrich-
tungsbereiche übernimmt WiBU 
ObjektPlus die Planung sowie das 
Projektmanagement.  Wohn- und 
Arbeitsabläufe werden in der Pla-
nung zusammen mit dem Kunden 
konsequent mitgedacht und in Lö-
sungen umgesetzt, die im Betreu-
ungsalltag praktisch unterstützen 
und entlasten. 
Ziel ist es auch, dabei für die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter ein 
angenehmes Umfeld und für das 
Zusammenspiel von Arbeitsplatz 
und Sozialraum Ordnung und 
Freiraum zu schaffen. Verschiedene 
Beispiele für durchdachte Einrich-
tungen sind in der neuen Broschüre 
„Funktionale und wohnliche Ein-
richtungen für die Eingliederungs-
hilfe“ zusammengestellt.

Inspiration und Ideen finden Inte-
ressentinnen und Interessenten 
sowie Kundinnen und Kunden 
auch in den deutschlandweit sie-
ben regionalen WiBU Ausstellun-
gen. Dort erhält man eine herstel-
lerneutrale Produktberatung und 
in den dort integrierten Kreativ-
zentren werden Planungen und 
deren Umsetzung besprochen.

Zukunftsperspektiven in 
der Eingliederungshilfe: 
der WiBU Expertentag 

2022

Nach dem großen Erfolg des WiBU 
Expertentags 2020 in Siegburg 
wird am 28. September 2022 der 
nächste Expertentag für Leitungen 
der Eingliederungshilfe statt-
finden. Ausgewiesene Experten 
referieren zum Thema „Zukunfts-
perspektiven in der Eingliede-
rungshilfe“ über aktuelle und künf-
tige Herausforderungen in den 
verschiedenen Wohnformen der 
Eingliederungshilfe.  ◆

Weitere Informationen:
www.wibu-objektplus.de/ 
referenzen/einrichtungsbereiche/
einrichtungskonzepte-fuer- 
die-eingliederungshilfe

Nachrichten

Inspiration für 
Wohnformen der Eingliederungshilfe

Neues Angebot: WiBU ObjektPlus hat eine vielfältige, auf unterschiedliche 
Bewohnerschaften abgestimmte Produktauswahl zusammengestellt 

Ein ausgewähltes Sortiment von mehr als 100 Produkten verschiedener 
Markenhersteller hat WiBU ObjektPlus jetzt in einem Katalog zusam-
mengestellt. 
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https://www.wibu-objektplus.de/referenzen/einrichtungsbereiche/einrichtungskonzepte-fuer-die-eingliederungshilfe/
https://www.georg-recruiting.de/
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Nicht nur in der Freizeit 
 erfreut sich das Radfahren 
vor allem mit dem E-Bike 
größter Beliebtheit. Immer 
mehr Menschen haben er-
kannt, dass sich Alltagswege 
mit Rad oder E-Bike schnell 
und flexibel zurücklegen las-
sen. Und was man im Sattel an 
Komfort vermisst, wird durch 
Zeitersparnis und Stressver-
meidung mehr als wettge-
macht.

Die nächste Stufe dieser Entwick
lung ist die Nutzung von Zwei
rädern in der Arbeitswelt. Im gas
tronomischen Bereich setzen 
immer mehr Lieferdienste aufs 
Rad bzw. wären ohne dieses gar 
nicht denkbar: Die Standorte vie
ler Restaurants, bei denen Speisen 
abgeholt werden, lassen sich mit 
dem Auto gar nicht anfahren. Und 
dass man auf Strecken um fünf 
Kilometer mit dem Elektrorad 
meist schneller unterwegs ist als 
im Pkw, ist neben dem Kosten
vorteil ein weiteres schlagendes 
Argument.

Das E-Bike als  
Stress-Reduzierer 

und Motivator

Und in der Pflege? Erste Modellver
suche mit EBikes laufen seit Jahren 
und sind vielversprechend. Von ei
ner Reduzierung der täglichen 
Fahrtdauer um eine halbe Stunde 
ist die Rede – Zeit, die Ihre Mit
arbeitenden ihren pflegebedürfti
gen Patientinnen und Patienten 
widmen können. Der Aufwand der 
Parkplatzsuche, Parktickets, der 
Fußweg von dort zur Wohnung, 
Staus und Umwege durch Baustel
len – all das fällt weg; dazu lassen 
sich mit dem EBike Wege nutzen, 
die dem Auto verwehrt sind, etwa 
für den Radverkehr freigegebene 
Einbahn straßen oder Grünanlagen.
Fürs Personal bedeutet das weniger 
Stress, aber nicht nur das: Radfah
ren fördert nachweislich das Wohl
befinden, ist gesund und sorgt im 
eng getakteten Arbeitsalltag für 
kleine Momente der Freiheit. Und 
nicht zuletzt kann ein DienstE
Bike, das der Mitarbeiterin oder 
dem Mitarbeiter auch zur privaten 

Nutzung zur Verfügung steht, ein 
gern gesehener Bonus und Wert
schätzung den Arbeitnehmenden 
gegenüber sein. Möglich wird das 
durch neue LeasingOptionen, die 
sich deutlich von jenen Verfahren 
unterscheiden, die man vom Auto 
kennt.

Wer für seine 
Mitarbeitenden E-Bikes 

least, spart zweimal
Zum einen ist ein Elektrorad deut
lich preiswerter als ein Auto – der 
gesamte Kostenapparat ist für das 
Unternehmen dadurch von vorn
herein um ein Vielfaches geringer. 
Zum anderen gibt es beim Leasing 
von Elektro oder Fahrrad keine 
Leasingsonderzahlung; sämtliche 
Kosten werden von der monat
lichen Rate abgedeckt. 
Ein wesentlicher Vorteil: Beim 
 BikeLeasing sind in der mona t
lichen Rate umfangreiche Versi
cherungsleistungen inkludiert, von 
der Diebstahlversicherung bis zur 
Übernahme sämtlicher Wartungs 
und Reparaturkosten. Der Anbie
ter EURORAD sticht mit beson
ders interessanten Konditionen 
hervor: Alle Leistungen gelten ab 
dem ersten Tag des Leasings; für 
Reparaturkosten gibt es keine De
ckelung – selbst Schäden am Akku 
oder durch Vandalismus sind ab
gedeckt. Außerdem – und das ist 
besonders bemerkenswert für alle 
Arbeitgeber – übernimmt der Ver
sicherungsschutz der EURORAD 
die regelmäßige Prüfung nach den 
Unfallverhütungsvorschriften 
(UVV), die bei einer dienstlichen 
Nutzung eines EBikes verpflich
tend ist. 
Durch den hundertprozentigen 
Versicherungsschutz, der jederzeit 
und bereits ab dem ersten Tag gilt, 

stellt ein Arbeitgeber sicher, dass 
der Nutzer eines EBikes jederzeit 
alle Serviceleistungen einer Fach
werkstatt in Anspruch nehmen 
kann. Dies gewährleistet ein stets 
optimal gewartetes EBike, das als 
Dienstrad zur Verfügung gestellt 
wird. 
Somit ist der Arbeitgeber vor mög
lichen Regressansprüchen ge
schützt, falls ein Dienstrad nicht 
durchgehend verkehrssicher wäre. 
Der Versicherungsschutz von EU
RORAD umfasst übrigens auch 
den Verschleiß am EBike – etwa 
bei abgefahrenen Reifen oder ab
genutzten Bremsbelägen. Dies 
ebenfalls ab dem ersten Tag ohne 
Limit und ohne Deckelung! 

Leasing in der 
Gehaltsumwandlung 

oder Flotten-Leasing?
Das Leasing eines EBikes kann 
über das Prinzip der Barlohnum
wandlung für eine konkrete Mit
arbeiterin und einen konkreten 
Mitarbeiter durchgeführt werden. 
Dieser kann das EBike dann so
wohl für dienstliche wie auch pri
vate Fahrten nutzen. Die Gesamt
kosten des Leasings über die 
Vertragsdauer von 36 Monaten 
gesehen betragen nur etwa zwei 
Drittel des Kaufpreises – inklusive 
der erwähnten Versicherungsleis
tungen, die alleine durch Über
nahme der Verschleißkosten zu
sätzlich mehrere Hundert Euro 
pro Jahr einsparen können. Nach 
Ende der Vertragslaufzeit besteht 
die Möglichkeit, das genutzte 
EBike in der Regel zu einem äu
ßerst attraktiven Restwert zu er
werben, einen Anschlussvertrag 
für ein neues EBike abzuschlie
ßen oder selbstverständlich bei
des.

Interessant für Pflegedienste dürfte 
aber vor allem das FlottenLeasing 
sein, das die betriebliche Pkw 
Fahrzeugflotte freilich nicht kom
plett ersetzen wird. Bei Distanzen 
bis zu 15 Kilometern kann das 
EBike aber eine lohnende Alter
native sein. Auch gibt es mittler
weile sehr spannende EBikeLas
tenräderkonzepte, die auch die 
Mitnahme von größerem und 
schwererem „Arbeitsgepäck“ er
möglichen. 
Es empfiehlt sich aber immer ein 
Beratungsgespräch, um alle indi
viduellen Bedürfnisse berücksich
tigen zu können. Bei EURORAD 
steht dazu ein telefonischer 
 Support zur Verfügung (02 21/ 
17 95 96 70). Alternativ werden 
auch Anfragen per EMail schnell 
und kompetent beantwortet (lea 
sing@eurorad.de).
Unterm Strich ist das EBikeLea
sing im Pflegebereich also ein viel
versprechendes und vorteilhaftes 
Modell. Dort, wo in der Branche 
erste Tests durchgeführt wurden, 
zumindest teilweise oder ergän
zend aufs EBike umzusteigen, ka
men vom Personal durchwegs 
 positive Rückmeldungen. Einer 
sinnvollen Koexistenz von zwei 
und vierrädrigem Fuhrpark sollte 
gerade in Zeiten hoher Kraftstoff
preise und dem Willen, einen Bei
trag zu CO2Reduzierung und 
Nachhaltigkeit zu leisten, nichts im 
Wege stehen.

Parkplatzsuche, Parktickets, der Fußweg von dort zur Wohnung,  
Staus und Umwege durch Baustellen – all das fällt mit der Nutzung 
eines E-Bikes weg.

Beispielrechnung 
Die Leasingraten, und vor allem 
die tatsächliche Nettobelastung, 
hängen vom Arbeitnehmer und 
dessen Gehaltsstruktur ab. Hierzu 
im Folgenden eine Beispielrech-
nung für einen Single, 29 Jahre 
alt, Steuerklasse 1, Einkommen 
brutto 2.900 Euro:

(Bundesland Bayern, keine Kin-
der, Kirchensteuer, gesetzlich 
kranken- und pflegeversichert)

E-Bike UVP 2.999 Euro

Monatliche Leasingrate –  
inkl. Premium Plus Versiche-
rungsschutz: 100,29 Euro.

Tatsächliche monatliche 
Nettobelastung: 57,35 Euro.

Hierbei ist der UVP des E-Bikes 
zu 0,25 % als geldwerter Vorteil 
steuerlich berücksichtigt. 

Weitere Informationen: 
https://www.eurorad.de/
leasing-rechner

Nachrichten

E-Bike und Pflege? –
Mit Leasing kein Problem 

Motivator, Klimaretter, Fitmacher, Stress-Killer – das E-Bike kann vieles zugleich sein und stellt gerade für Pflegedienste 
im urbanen Raum eine nachhaltige Alternative dar, die obendrein helfen kann, Kosten zu reduzieren 

Beim Leasing eines E-Bikes über 
die Barlohnumwandlung bezahlt 
ein Arbeitnehmer oder eine Ar-
beitnehmerin eine fixe monatliche 
Rate über drei Jahre. Diese wird 
bei der Gehaltsabrechnung in eine 
Sachleistung umgewandelt. Lea-
singnehmer ist immer der Arbeit-
geber, der dem Arbeitnehmer das 
E-Bike als Dienstrad zur Verfügung
stellt und das dieser auch privat
unbegrenzt nutzen darf. Da die
Leasingrate vom Bruttolohn abge-
zogen wird, fällt die tatsächliche

Nettobelastung deutlich geringer 
aus. Der Arbeitgeber profitiert da-
mit unter anderem auch von ge-
ringeren Lohnnebenkosten. Natür-
lich stünde es dem Arbeitgeber 
frei, einen Zuschuss zu geben, die 
Leasingrate also ganz oder teil-
weise zu übernehmen. Gerade bei 
Pflegediensten dürfte das Flotten- 
Leasing interessant sein. Ähnlich 
wie der Pkw-Fuhrpark steht dann 
ein Kontingent an E-Bikes zum 
Dienst – aber auch zur privaten 
Nutzung – bereit.

Wie funktioniert Dienstrad-Leasing?

mailto:leasing@eurorad.de
https://www.eurorad.de/leasing-rechner/


Anzeige

https://www.eurorad.de/


28 PflegeManagement April/Mai 2022

Flächendeckende Digitalisie-
rungsvorhaben für den Kom-
munikationsaustausch zwi-
schen Pflegeeinrichtungen, 
Fachkräften und Angehörigen 
sind wenig bekannt. Längst 
am Belastungslimit arbeiten-
des Pflege- und Einrichtungs-
personal wird im häufig 
papier getriebenen Austausch 
mit den Angehörigen zusätz-
lich belastet. Nachtragen und 
Hinterher laufen von Informa-
tionen sowie Kommunikati-
onsbrüche erschweren darüber 
hinaus den Einrichtungsalltag 
und die Sicherstellung der 
Versorgungsqualität.

Für diese Herausforderungen gibt 
es aber innovative und schnell um-
setzbare Lösungen, wie Julia 
Amann, Gründerin und Ge-
schäftsführerin der InstiKom 
GmbH, weiß: „Mit einer eigens auf 
die Bedarfe der Sozialwirtschaft 
zugeschnittenen Web- und App- 
Oberfläche lässt sich ohne Instal-
lationsaufwand die papiergetrie-
bene Kommunikation modular 
ersetzen. Schnell und DSGVO-kon-
form kann mit Angehörigen und 
gesetzlichen Vertretern kommuni-
ziert, Besuchstermine können ein-

fach organisiert werden. Die Medi-
enfunktion ermöglicht mit Videos, 
Bildern und Audiodateien eine 
aktive Teilhabe von Angehörigen 
und Pflegebedürftigen.“
Mit „voize“ können Pflegekräfte die 
Dokumentation frei in das Smart-
phone einsprechen, ganz einfach 
bei der Pflege. Die künstliche In-
telligenz erstellt die richtigen Ein-

träge in Ihrem Dokumentations-
system wie zum Beispiel Vivendi 
PD. So bleibt mehr Zeit für die 
Pflegebedürftigen.
„Blutdruck: Frau Maier hat 150  
zu 70.“ Das war es schon. Die 
 Dokumentation per Sprachbefehl 
ist verblüffend einfach. Die künst-
liche Intelligenz erstellt die rich-
tigen Einträge in das Dokumen-

tationssystem wie zum Beispiel 
Vivendi PD. Durch die intuitive 
Benutzung und die Integration in 
Ihre Softwarewelt ist „voize“ be-
sonders einfach zu implementie-
ren und entlastet Pflegekräfte 
spürbar. So bleibt mehr Zeit für 
die Pflegebedürftigen. Besuchen 
Sie uns auf unserem Stand der 
Altenpflegeleitmesse oder der 

DMEA und überzeugen Sie sich 
selbst.
Für jede Pflegeeinrichtung mit 
IK-Kennzeichen wird ein einmali-
ger Zuschuss zur Digitalisierung 
bis zu 12.000 Euro bereitgestellt. 
Die Fördermittel wurden jetzt mit 
dem Gesetz zur digitalen Moder-
nisierung von Versorgung und 
Pflege (DVPMG) bis 2023 verlän-
gert. Ziele sind, digitale Entlastun-
gen der Pflegekräfte zu fördern, die 
insbesondere das interne Quali-
tätsmanagement (QM) betreffen, 
sowie die (digitale) Transformation 
in der Altenpflege zu fördern. 
Darauf macht Herzbegleiter 
 aufmerksam, die digitale Pflege-
plattform: „Maßnahmen für ge-
sunde Arbeitsbedingungen in der 
Pflege werden jährlich mit bis zu 
7.500 Euro gefördert. Da zu zählen 
auch Prozessoptimierungen der 
internen Organisation sowie Maß-
nahmen zur Gestaltung familien-
freundlicher Dienst-, Schicht- und 
Tourenpläne. Gerade New-Work 
für die Pflege wird unterstützt.“ ◆

Weitere Informationen:
https://herzbegleiter.de/digitalisie 
rungsfoerderung
https://instikom.de
www.voize.de

Digitalisierung

Digitale Transformation,  
bis zu 19.500 Euro Fördermittel 

sichern! 
Web- und App-Oberflächen sowie künstliche Intelligenz bei der Dokumentation ersetzen 

Papierkommunikation – Staatliche Zuschüsse bis 2023 verlängert 

Anzeige

Flächendeckende Digitalisierung für den Kommunikationsaustausch zwischen Pflegeeinrichtungen, 
 Fachkräften und Angehörigen ist das Gebot der Stunde.
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Die Rekordpreise an den Tank-
stellen und bei den Energie-
preisen belasten die Pflege-
branche massiv. Darauf macht 
der Bundesverband privater An-
bieter sozialer Dienste e. V. 
(bpa) aufmerksam.

„Ambulante Pflegedienste müssen 
gerade im ländlichen Raum täg-
lich weite Strecken fahren, um 
ihre Patientinnen und Patienten 
zu versorgen. Verbände lassen sich 
nicht aus dem Home office wech-
seln“, sagt bpa-Präsident Bernd 

Meurer.  Stationäre Pflegeeinrich-
tungen müssten derzeit teilweise 
doppelt so hohe Energiekosten 
tragen wie noch vor wenigen Mo-
naten. 
Weil Pflegeeinrichtungen ihre 
Kosten langfristig mit den Kran-
ken- und Pflegekassen verhandeln, 
können sie die unerwartet auftre-
tenden hohen zusätzlichen Belas-
tungen nicht refinanzieren. „Eine 
angemessene Finanzierung wird 
von Politik und Kostenträgern seit 
Jahren blockiert“, so Meurer. Die 
Unternehmen könnten für unvor-

hergesehene Entwicklungen wie 
die gestiegenen Energiepreise des-
halb nicht vorsorgen. 
Meurer fordert eine vorüber-
gehende Entlastung der Pflege-
unternehmen durch eine Mehr-
wertsteuererstattung bei den 
Energiekosten. „Diese Lösung si-
chert die pflegerische Versorgung, 
ohne die Pflegebedürftigen ein-
seitig zu belasten.“ 

Weitere Informationen:
www.bpa.de

Nachrichten

Hohe Energiekosten:  
bpa fordert Entlastung

Erstattung der Mehrwertsteuer sichere die pflegerische Versorgung, 
ohne die Pflegebedürftigen einseitig zu belasten  

https://herzbegleiter.de/digitalisierungsfoerderung/
https://instikom.de
http://www.voize.de
http://www.bpa.de
https://instikom.de/
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Advertorial

Auch in diesem Jahr wird der 
Korian Stiftungsaward für Viel-
falt und Respekt in der Pflege 
ausgelobt. Mit diesem Preis 
werden im Rahmen des Deut-
schen Pflegetages im Herbst 
2022 Pflegeanbieter und Pro-
jekte ausgezeichnet, die sich 
im Bereich diversitätssensible 
Pflege engagieren. 

Bewerben können sich alle Ein-
richtungen, einzelne Teams, Pfle-
gedienstleister, Institutionen oder 
Projekte, die nachhaltige Ideen 
und Konzepte entworfen haben 
und bereits erste Maßnahmen er-
greifen. Verliehen wird der Preis 
von der Korian Stiftung für Pflege 
und würdevolles Altern. 
Hinter dem Begriff Diversität oder 
Diversity steht der bewusste Um-
gang mit der Vielfalt in unserer 
Gesellschaft. Dieses Thema ist ge-
rade auch im Bereich Pflege wich-
tig. Diesem Umstand möchte die 
Korian Stiftung Rechnung tragen 

und hat 2021 erstmals seinen Stif-
tungsaward ausgelobt. 
 „Unser Preis soll die Pflege ermu-
tigen, noch mehr Schritte in Rich-

tung diversitäts- und kultursensib-
ler Pflege zu gehen. Wir wollen 
Einrichtungen oder Projekte wür-
digen, die sich mit dem Thema 

auseinandersetzen, denn zu einem 
würdevollen Altern im Pflegekon-
text gehören neben dem Einbezug 
der Biografie und der individuellen 
Bedürfnisse auch unterschiedliche 
Diversitätsmerkmale“, erklärt Eli-
sabeth Scharfenberg, Vorständin 
der Korian Stiftung. 
Die Bewerbung für den Korian Stif-
tungsaward für Vielfalt und Res-

pekt in der Pflege ist bis zum 
31. Mai 2022 möglich. Der Award
beinhaltet ein Preisgeld von 2.000
Euro.
Weitere Infos zur Ausschreibung
sowie das Bewerbungsformular
finden interessierte Bewerberin-
nen und Bewerber unter www.
korian- stiftung.de/korian-stiftung- 
award  ◆

Nachrichten

Die Pflege wird diverser
Ausschreibung für den Korian Stiftungsaward für Vielfalt und Respekt in der Pflege 2022

Die Korian Stiftung möchte zu noch mehr diversitäts- und kultur-
sensibler Pflege ermuntern.
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Über die Korian Stiftung für Pflege 
und würdevolles Altern

Die 2020 gegründete gemeinnützige Korian Stiftung für Pflege und 
würdevolles Altern hat sich zum Ziel gesetzt, die Entwicklung der 
Altenpflege und des Gesundheitswesens im In- und Ausland zu 
fördern, ebenso wie Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie Wissen-
schaft und Forschung auf dem Gebiet der Pflege und Medizin. Im 
Fokus sind dabei Pflegekräfte, für die Angebote entwickelt werden, 
die ihre körperliche wie mentale Gesundheit stärken. Auf diese 
Weise werden auch Pflegebedürftige mit bedacht. Würde, Anerken-
nung und Respekt für alle Seiten – das ist das ganzheitliche Motto 
der Stiftung.

https://www.korian-stiftung.de/korian-stiftung-award
https://herzbegleiter.de/startseite/
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Professionelle Berufsbeklei-
dung ist für Unternehmen der 
Pflegebranche ein wesentlicher 
Baustein zur Einhaltung höchs-
ter Hygieneanforderungen.

Darüber hinaus sorgen moderne 
Designs, innovative Materialien 
und funktionelle Schnitte mit ei-
nem hohen Tragekomfort dafür, 
dass sich Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter wohlfühlen und ihren 
oft herausfordernden Arbeitsalltag 
bestmöglich meistern.
Elis unterstützt als führender Tex-
tildienstleister in Deutschland Un-
ternehmen des Gesundheitswesens 
mit einem ganzheitlichen Rund-
um-sorglos-Service. Dieser um-
fasst die bedarfsgerechte Ausstat-
tung der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter mit Berufsbekleidung, 
die regelmäßige hygienische Auf-
bereitung der Textilien in unseren 
RAL 992 1-4 zertifizierten Betrie-
ben, etwaige Reparaturen oder 
Größentausch sowie optional ei-
nen Schrankfachservice. 
Berufsbekleidung in der Pflege 
muss einige Voraussetzungen er-
füllen. Neben einem bequemen 
Tragegefühl im Arbeitsalltag ist 
vor allem auch die hygienische Auf-
bereitung dieser wichtig. Denn im 
täglichen Umgang mit Patientin-
nen und Patienten kommt es ver-
mehrt zu Kontakt mit Keimen und 
anderen Krankheitserregern.
„Unserer Wahrnehmung nach kri-
tisieren zunehmend Gesundheits-
ämter die Ausstattung und den 

Umgang mit Berufskleidung in 
Pflegeeinrichtungen. Insbesondere 
bei größeren oder unklaren Aus-
bruchsgeschehen mit erheblicher 
Kontaminationsgefahr wird die 
„Hygienesicherheit“ durch den ziel-
führenden Einsatz von Berufsklei-
dung thematisiert“, erklärt Rolf 
Müller-Arndt von CWS Healthcare. 
Bei der professionellen Aufberei-
tung von CWS setzt man deshalb 
auf zertifizierte Waschverfahren 
gemäß RAL-Hygienezeugnissen 
(RAL 992 1-4). Die hohen Stan-
dards beugen Krankheitserregern 

vor und schützen das Pflegeperso-
nal.
Bekleidung für Heil- und Pflege-
berufe muss bequem und funktio-
nal sein – wenn sie zudem auch 
noch nachhaltig ist, verleiht das 
ihrem Träger ein besonders gutes 
Gefühl. Die CARE-Kollektion von 
GREIFF erfüllt all diese Anforde-
rungen und hat Zuwachs bekom-
men: Zusätzlich zu den Grüner 
Knopf zertifizierten Kasacks, Ho-
sen und Kitteln sind seit Anfang 
des Jahres Kasacks mit Tencel er-
hältlich. 

Tencel wird aus Holz gewonnen 
und in einem nachhaltigen 
 Verfahren verarbeitet. Das Ge-
webe ist angenehm weich und 
atmungsaktiv – und damit ein 
zuverlässiger Begleiter für medi-
zinisches Personal. Die Kasacks 
verfügen zudem über praktische 
Features, darunter ein Keyloop 
und diverse Taschen für allerhand 
Utensilien, die man im Pflegeall-
tag braucht. Erhältlich sind ein 
Damen- sowie ein Unisex-Modell, 
beide in vier ansprechenden 
 Farben.

Berufskleidung selbst zu Hause 
waschen? Aktuell gibt es zum 
Thema viele Fragen. Hier macht 
Dr. Johannes Nießen, Leiter des 
Gesundheitsamtes Köln deutlich, 
dass nach TRBA 250 (4.2.7 (4))* 
kontaminierte Arbeitskleidung 
nicht durch die Beschäftigten zur 
Reinigung mit nach Hause zu neh-
men sei.
„Da kontaminierte Arbeitsklei-
dung nicht mit bloßem Auge zu 
erkennen ist, empfiehlt das Ge-
sundheitsamt, zumindest wäh-
rend der Pandemie, Arbeitsklei-
dung grundsätzlich durch den 
Arbeitgeber oder einen durch ihn 
beauftragten Dienstleister in ei-
nem zertifizierten Verfahren auf-
zubereiten“, so der Experte.
Solche Waschprozesse bieten tex-
tile Mietdienstleister wie die DBL 
– Deutsche Berufskleider-Leasing
GmbH. „Wir bereiten die Kleidung
in zertifizierten Waschprozessen
und nach RKI-Vorgaben hygie-
nisch auf“, erklärt Thomas Krause
von der DBL.  ◆

Weitere Informationen:
www.cws.com
www.dbl.de
www.elis.com
www.greiff.de

* Die TRBA 250 „Biologische Arbeitsstoffe
im Gesundheitswesen und in der Wohl-
fahrtspflege“ konkretisiert im Rahmen
ihres Anwendungsbereichs die Anforde-
rungen der Biostoffverordnung.

Berufsbekleidung und Hygiene: zwei Themenbereiche, die nicht erst seit den Zeiten der Pandemie eng 
zusammengehören, jetzt aber ganz besonders.
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Pflegepraxis

Berufskleidung –  
das empfiehlt das Gesundheitsamt

Praktikable Hygienekonzepte sind in der Pflege unverzichtbar, dazu gehört auch die Kleidung fürs Team

Anzeige

http://www.cws.com
http://www.dbl.de
http://www.elis.com
http://www.greiff.de
https://www.cws.com/healthcare
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Das Kuratorium Deutsche Alters-
hilfe (KDA) und die BFS Service 
GmbH starten eine Neuauflage 
ihrer gemeinsamen Marktstudie 
zum betreuten Seniorenwohnen. 
Mit der Wiederholungsbefragung 
sollen aktuelle Entwicklungen 
und Herausforderungen im be-
treuten Seniorenwohnen aufge-
zeigt werden. Ziel ist es, eine 
valide Planungsgrundlage für 

neue Projekte zu geben, um die-
ses bevorzugte Wohn- und Ver-
sorgungsangebot noch passge-
nauer auf zukünftige Anforde-
rungen auszurichten.

Dem betreuten Seniorenwohnen 
kommt seit Jahren eine besondere 
Rolle zu. Quantitativ ist es neben 
dem Heim die bedeutendste Son-
derwohnform. Auch für die Zu-

kunft werden Zuwachsraten prog-
nostiziert. Wer nutzt das Angebot 
aktuell? Welche Angebotsstruktur 
lässt sich am besten vermarkten? 
Welche Wohnungsgrößen sind am 
meisten gefragt? Welche Betreu-
ungsformen werden angeboten? 
Wo liegen die Grenzen der Versor-
gung? Welchen Herausforderun-
gen müssen sich die Marktakteure 
zukünftig stellen? 

Auf diese und andere für Investo-
ren und Betreiber relevante Fragen 
soll die neue gemeinsame Studie 
Antworten geben. Neben einer 
 aktuellen Strukturdatenerhebung 
ermittelt die neue Studie Entwick-
lungen und Veränderungen der 
letzten fünf Jahre sowie die zukünf-
tigen Herausforderungen für den 
Sektor des betreuten Wohnens. Zur 
Teilnahme an der Studie werden 

knapp 5.000 Anbieter von betreuten 
Wohnanlagen direkt angeschrieben. 
Weitere Akteure im Geschäftsfeld 
betreutes Seniorenwohnen können 
sich ebenfalls an der Befragung be-
teiligen. Die Beantwortung der Fra-
gen wird etwa 15 Minuten in An-
spruch nehmen. Die Teilnahme an 
der Online-Umfrage ist bis zum 
6. Mai möglich unter:
https://survey.lamapoll.de/Studie- 
Betreutes-Seniorenwohnen
Die Studienergebnisse werden am
13. September 2022 beim 3. Kon-
gress betreutes Seniorenwohnen in
Leipzig präsentiert und mit Vertre-
terinnen und Vertretern der Poli-
tik, Investoren und Verbänden
diskutiert. Anschließend erfolgt
eine zusammenfassende Veröffent-
lichung der Studienergebnisse.
Bereits 2018 haben die BFS Service
GmbH und das KDA eine erste
systematische Studie zum betreu-
ten Seniorenwohnen durchgeführt.
Diese Erhebung ermittelte erst-
mals von jeder zehnten betreuten
Wohneinrichtung in Deutschland
detaillierte Informationen über die
derzeitige Marktsituation und die
zukünftige Bedarfslage. Die Studie
„Betreutes Seniorenwohnen. Ent-
wicklungsstand und Anforderun-
gen an eine zukunftsgerechte Wei-
terentwicklung“ ist 2019 im
medhochzwei Verlag, Heidelberg,
erschienen (ISBN 978-3-86216-
548-3).
Die BFS Service GmbH ist eine
Tochtergesellschaft der Bank für
Sozialwirtschaft AG. Sie entwickelt
und realisiert Angebote ausschließ-
lich für Kunden aus der Sozial- und
Gesundheitswirtschaft. Zielset-
zung ist es, unternehmerische Ak-
tivitäten recht zeitig auf neue Be-
dingungen auszurichten.
Das Kuratorium Deutsche Alters-
hilfe Wilhelmine-Lübke-Stiftung
e. V. (KDA) wurde 1962 vom Bun-
despräsidenten Heinrich Lübke
und seiner Frau Wilhelmine Lübke
ins Leben gerufen. Seither entwi-
ckelt es unter der Schirmherrschaft
des Bundespräsidenten und im Di-
alog mit seinen Partnern Lösungs-
konzepte und Modelle, um die Le-
bensqualität älterer Menschen zu
verbessern. Das KDA erfüllt seine
Aufgaben als Partner für öffent-
liche und private Einrichtungen,
für Unternehmen sowie für Politik
und Verwaltung. Durch seine Pro-
jekte, Beratung, Fortbildungen,
Tagungen und Veröffentlichungen
wirkt das KDA als Brücke zwi-
schen Wissenschaft und Praxis und 
sorgt maßgeblich für den Transfer
und die Umsetzung von Lösungen
nah am Menschen.  ◆

Weitere Informationen: 
www.bfs-service.de
www.kda.de

Anzeigen

Nachrichten

BFS Service und KDA: neue Studie zum 
betreuten Seniorenwohnen  

Wiederholungsbefragung soll aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen im betreuten Seniorenwohnen aufzeigen  

https://survey.lamapoll.de/Studie-Betreutes-Seniorenwohnen
http://www.bfs-service.de
http://www.kda.de
https://www.dbl.de/
https://www.greiff.de/
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Die Anwerbung internationaler 
Pflegekräfte ist eine von meh-
reren Maßnahmen, mit denen 
dem Mangel an Fachkräften in 
Deutschland entgegengewirkt 
werden soll. Im Auftrag des 
Bundesgesundheitsministeri-
ums (BMG) wurde das Gütesie-
gel „Faire Anwerbung Pflege 
Deutschland“ entwickelt. 

Es zeichnet anwerbende Vermitt-
lungsagenturen und Arbeitgeber 
aus, die den Prozess der Anwerbung 
ethisch, fair und transparent gestal-
ten. Der Vorsitzende der „Gütege-
meinschaft Anwerbung und Ver-
mittlung von Pflegekräften aus dem 
Ausland e. V.“, Helmut Kneppe, hat 
jetzt die ersten Auszeichnungen an 
17 geprüfte Empfänger verliehen.
Der parlamentarische Staatssekre-
tär beim Bundesgesundheitsminis-
ter gratulierte den ersten Trägern 
des Gütesiegels: „Dieses Siegel ist 
ein Meilenstein in der Fachkräfte-
zuwanderung. Dadurch wissen 
Pflegekräfte aus dem Ausland, dass 
ihr künftiger Arbeitgeber oder die 
Vermittlungsagentur einen fairen 
und transparenten Anwerbeprozess 
sicherstellt. Die Arbeitgeber ver-
pflichten sich auch, die ausländi-
schen Pflegefachkräfte bei der Inte-
gration zu unterstützen und sie wie 
ihre Kolleginnen und Kollegen zu 
bezahlen. Diese Verbindlichkeit 
schafft Vertrauen. Somit leistet das 
Siegel auch einen Beitrag zu einer 
modernen Einwanderungs- und 
Integrationspolitik. Wir freuen uns 
über das große Interesse, dass das 
Gütesiegel bei den Agenturen und 
selbst anwerbenden Einrichtungen 
erfährt.“ Bisher haben bereits rund 
76 Interessenten das Gütesiegel be-

antragt. „Eine Möglichkeit, interna-
tionale Fachkräfte zu gewinnen, ist 
es, Menschen aus Ländern, in denen 
über den heimischen Bedarf hinaus 
ausgebildet wird, hier, in Deutsch-
land, eine Perspektive zu eröffnen“, 
sagte Helmut Kneppe, Vorstands-
vorsitzender der Gütegemeinschaft 
und des Kuratoriums Deutsche Al-
tershilfe (KDA). „Mit dem Gütesie-
gel unterstützen wir Interessierte 
einerseits und geben andererseits 
auch Arbeitgebenden in Deutsch-
land eine Entscheidungshilfe bei der 
Auswahl einer Vermittlungsagentur. 
Zudem bieten wir mit dem ‚Werk-
zeugkoffer Willkommenskultur & 
Integration‘ Vorschläge zur Einrich-
tung eines wirksamen Integra-
tions-Managementkonzeptes an.“
Das Gütesiegel und die Prüfkrite-
rien wurden im Auftrag des BMG 
vom Deutschen Kompetenzzent-
rum für internationale Fachkräfte 
der Gesundheits- und Pflegeberufe 
(DKF) im KDA entwickelt und im 
Herbst 2021 vorgestellt. Das Güte-
siegel kann von privaten Vermitt-
lungsagenturen und von Arbeitge-
bern mit eigener Anwerbestelle bei 
der Gütegemeinschaft beantragt 
werden. 
Die „Gütegemeinschaft Anwerbung 
und Vermittlung von Pflegekräften 
aus dem Ausland e. V.“ wurde beim 
KDA eingerichtet und als Verein 
eingetragen. Der Verein bzw. die 
„Gütegemeinschaft Anwerbung 
und Vermittlung von Pflegefach-
kräften aus dem Ausland e. V.“ ist 
Teil der RAL-Gütefamilie.  ◆

Weitere Informationen:
www.faire-anwerbung-pflege- 
deutschland.de
www.kda.de

Nachrichten

Erstes Gütesiegel „Faire Anwerbung 
Pflege Deutschland“ verliehen

17 Auszeichnungen – 76 Anträge bisher

mailto:markus.frings@markomgroup.de
mailto:birgit.stumm@markomgroup.de
https://www.faire-anwerbung-pflege-deutschland.de/
http://www.kda.de
https://www.cherry.de/telematikinfrastruktur
https://www.ass-melde.de/
https://spic-albert.com/de/
https://www.ecolab.com/
https://www.rehab-karlsruhe.com/de/
https://www.rehab-karlsruhe.com/de/
https://www.rehab-karlsruhe.com/tickets/
https://www.rh-asia.de/
https://www.verkehrstechnik-center.de/
https://de.elis.com/de
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